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Zusammenfassung

Der Bericht Uber Solvabilitdt und Finanzlage (SFCR — Solvency and Financial Condition Report) wird erstellt zur Veroffent-
lichung von qualitativen und quantitativen Informationen im Kontext von Solvabilitat Il iber den Verein gegentiber der
Offentlichkeit. Der vorliegende Bericht wurde am 07.04.2026 vom Vorstand genehmigt.

Die quantitativen Daten, die Geldbetrage wiedergeben, sind in allen Berichtsteilen in Tausend Euro angegeben und wer-
den grundsatzlich auf volle Tausend auf- oder abgerundet. Die Abkiirzung ,n. a.” findet fir solche Zellen in Tabellen und
im Anhang Verwendung, die laut der europarechtlichen Vorgaben nicht relevant bzw. nicht zu flllen sind. Die Angabe ,—*
in Zellen resultiert aus Sachverhalten, die fir den Verein (im Berichtsjahr) nicht zutreffend waren. Die Angabe ,0“ wird fiir
Zellen verwendet, deren absolute Wertauspragung kleiner als 500 € ist.

Die Geschéfts- und Risikostrategie des VRK VVaG definiert das gemeinsame Grundversténdnis fiir das Eingehen, die
Uberwachung sowie die Steuerung von Risiken, die wesentlichen Einfluss auf die Vermégens-, Finanz- oder Ertragslage
haben konnten.

Die Vorgaben der Risikostrategie wurden im gesamten Berichtsjahr eingehalten und die Risikotragfahigkeit war zu jedem
Zeitpunkt gegeben. Die Eigenmittel des Vereins sind im Berichtsjahr weiter gewachsen und gehen deutlich iber die Kapi-
talanforderungen hinaus. Sie gewahrleisten ein hohes Sicherheitsniveau und ermdglichen auch im Hinblick auf die Zukunft
unternehmerische Handlungsspielrdume.

A Geschiftstatigkeit und Geschiftsergebnis?)
A.1 Geschiftstatigkeit

Der Verein betreibt das selbst abgeschlossene Versicherungsgeschaft in der Schaden- und Unfallversicherung, fast aus-
schlieRlich in der Allgemeinen Unfallversicherung.

A.2 Versicherungstechnisches Ergebnis

Die versicherungstechnische Leistung des Vereins besteht im Wesentlichen aus der Vereinnahmung von Versicherungs-
beitrdgen und der Zahlung von Versicherungsleistungen unter Berticksichtigung von Kosten.

Das handelsrechtliche versicherungstechnische Ergebnis f. e. R. belief sich im Berichtsjahr auf 4.810 (Vorjahr:
5.860) Tsd. €.

A.3 Anlageergebnis

Der Verein wies im Berichtsjahr ein handelsrechtliches Anlageergebnis von 5.550 (Vorjahr: 2.555) Tsd. € aus. Im Berichts-
jahr fielen Ertrage aus Kapitalanlagen von 5.867 (Vorjahr: 2.801) Tsd. € an. Die Aufwendungen betrugen im Berichts-
jahr 317 (Vorjahr: 246) Tsd. €.

A.4 Entwicklung sonstiger Tatigkeiten

Den handelsrechtlich ermittelten sonstigen Ertragen in Hohe von 27 (Vorjahr: 34) Tsd. € standen sonstige Aufwendungen
in Hohe von 525 (Vorjahr: 497) Tsd. € gegentiber. Der Steueraufwand belief sich auf 1.285 (Vorjahr: 1.592) Tsd. €.

B Governance-System

Der VRK VVaG bildet in aufsichtsrechtlicher Sicht eine Versicherungsgruppe, die das Versicherungsgeschéaft nach dem
Grundsatz der Gegenseitigkeit betreibt. Entsprechend wurden Struktur, Rolle und Verantwortungsbereich der Verwal-
tungs-, Management- und Aufsichtsorgane festgelegt.

Die regelmaRige Prifung der Geschaftsorganisation gemaf § 23 Abs. 2 VAG hat ergeben, dass Risikostrategie und Steu-
erung des Vereins aufeinander abgestimmt und zur Geschéftsstrategie konsistent sind. Die Geschéaftsorganisation unter-
stutzt die Ziele der Geschéfts- und der Risikostrategie. In der Gesamtbetrachtung wird die aktuelle Geschéftsorganisation
als angemessen bewertet.

" Die in diesem Kapitel dargestellten Daten der Gewinn- und Verlustrechnung resultieren aus dem handelsrechtlichen Jahresabschluss.
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C Risikoprofil

Das Risikoprofil ist eine Gesamtsicht aller Risiken des Vereins unter Berlicksichtigung der strategischen Ziele und der
operationellen Geschéaftsablaufe.

Das Risikoprofil wird vom Marktrisiko dominiert, welches maRgeblich aus dem Beteiligungsrisiko an der VRK-Holding
GmbH resultiert. Die Risikotragfahigkeit sowie die finanzielle Stabilitdt waren jederzeit gewahrleistet.

D Bewertung fur Solvabilitatszwecke

Fir die Berichterstattung nach Solvabilitat Il wird die Solvabilitdtsiibersicht nach den geforderten Bewertungsvorschriften
nach Solvabilitat Il erstellt. Die Bewertung erfolgt grundsatzlich nach Zeitwerten im Unterschied zum handelsrechtlichen
Vorsichtsprinzip.

Ansatz- und Bewertungsunterschiede zwischen den nach den Solvabilitatsvorschriften ermittelten Werten und den HGB-
Werten ergaben sich insbesondere bei den folgenden Posten der Aktivseite: Anteile an verbundenen Unternehmen, Or-
ganismen fir gemeinsame Anlagen sowie Forderungen (Handel, nicht Versicherungen). Auf der Passivseite resultierten
die wesentlichen Unterschiede aus der Umbewertung der versicherungstechnischen Riickstellungen und der Rentenzah-
lungsverpflichtungen, dem Ansatzverbot der Schwankungsriickstellung unter Solvabilitat Il sowie dem Ansatz der latenten
Steuerschulden.

Die Risikomargen wurden jeweils fiir das gesamte Portfolio an Verpflichtungen nach Art der Nichtlebensversicherung an-
hand eines Cost of Capital (CoC)-Ansatzes ermittelt.

Auf die Anwendung von Ubergangsmafnahmen und unternehmensspezifischen Parametern wird verzichtet.
E Kapitalmanagement

Die Basiseigenmittel nach Solvabilitat Il, die sich aus der Solvabilitatsiibersicht ableiten, beliefen sich zum Bilanzstichtag
auf 193.519 Tsd. €, wahrend das Eigenkapital nach HGB einen Wert von 75.067 Tsd. € aufwies. Der Unterschiedsbetrag
resultierte hauptsachlich aus Bewertungsunterschieden bei den unter Kapitel D aufgeflihrten Posten der Solvabilitatsiiber-
sicht.

Die nach der Standardformel ermittelte Solvabilitatskapitalanforderung (SCR) belief sich zum Berichtszeitpunkt auf
118.343 Tsd. €, wahrend die Mindestkapitalanforderung (MCR) 29.586 Tsd. € betrug.

Aus der Gegeniiberstellung mit den auf die SCR anrechnungsfahigen Eigenmitteln in Hohe von 200.453 Tsd. € ergab sich
eine Solvabilitatsquote von 169 %, die deutlich iber dem von der Aufsicht geforderten Wert von 100 % lag.

Aus der Gegenliberstellung mit den auf die MCR anrechnungsfahigen Eigenmitteln in Hohe von 193.519 Tsd. € ergab sich
eine MCR-Bedeckungsquote von 654 %.

Anhang

Im Anhang sind die Meldebdgen (QRTs) gemaR Artikel 3 der Durchfihrungsverordnung 2023/895 zur Festlegung techni-
scher Durchfihrungsstandards hinsichtlich der Verfahren, Formate und Meldebdgen fiir den Bericht iber Solvabilitat und
Finanzlage fiir den Verein abgebildet.

Eine Darstellung des Meldebogens S.25.05 — Solvabilitdtskapitalanforderung fir Unternehmen, die die Standardformel
und ein internes Partialmodell oder interne Volimodelle verwenden — entféllt, da zur Berechnung der Solvabilitédtskapital-
anforderung des Vereins die Standardformel Anwendung findet.

Der Meldebogen S.28.02 — Mindestkapitalanforderung, sowohl Lebensversicherungs- als auch Nichtlebensversiche-
rungstatigkeit — entfallt ebenfalls, da der Verein nicht zu den Versicherungsunternehmen zahlt, die diese Versicherungsta-
tigkeiten ausuben.
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A Geschaftstatigkeit und Geschaftsergebnis
A.1 Geschaftstatigkeit

Allgemeine Angaben

Der VRK Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit im Raum der Kirchen ist ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit.
Er unterliegt der aufsichtsrechtlichen Uberwachung durch die Bundesanstalt fiir Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) mit
Sitz in Bonn, der auch die Gruppenaufsicht der VRK Versicherungsgruppe tbernimmt.

Abschlusspriifer ist die Wirtschaftspriifungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main am
Standort Nurnberg.

Finanzaufsicht Wirtschaftspruifer

Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftspriifungsge-
Graurheindorfer Str. 108 sellschaft

53117 Bonn Business Tower

Ostendstralte 100
90482 Nirnberg

Postfach 1253
53002 Bonn

Fon: 0228 / 4108 — 0
Fax: 0228 / 4108 — 1550

E-Mail: poststelle@bafin.de
De-Mail: poststelle@bafin.de-mail.de

Halter qualifizierter Beteiligungen

Da der VRV ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit ist, sind die Eigentimer des VRV seine Mitglieder. Somit gibt es
fur den VRV keine Halter qualifizierter Beteiligungen.
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Stellung des Unternehmens innerhalb der rechtlichen Struktur der Gruppe

Eine Verdeutlichung der Einordnung des Vereins in die Gruppenstruktur der VRK Versicherungsgruppe inkl. bestehender
Besitzverhaltnisse gibt die nachfolgende Ubersicht:

VRK VWaG

Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit im Raum der Kirchen

27,5%
VRK Holding GmbH
gegrundet 2002
Versicherer im Raum der Kirchen
Sachversicherung AG
gegriindet 2002
100%

Versicherer im Raum der Kirchen
Lebensversicherung AG

gegriindet 2002
100%
Versicherer im Raum der Kirchen
Krankenversicherung AG
gegriindet 2002
100%

Samtliche Gesellschaften haben ihren Sitz in Deutschland. Zweigniederlassungen im Sinne von Artikel 354 Abs. 1 DVO
bestehen nicht.

11
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Materielle Tochterunternehmen und signifikante Beteiligungen
Der Verein ist direkt oder indirekt an den im Abschnitt ,Verbundene Unternehmen® aufgefiihrten Gesellschaften beteiligt.

Verbundene Unternehmen

Verbundene Unternehmen

VRK Holding GmbH Detmold 27,50 %
Versicherer im Raum der Kirchen Sachversicherung AG, Kassel 27,50 %
Versicherer im Raum der Kirchen Krankenversicherung AG, Detmold 27,50 %
Versicherer im Raum der Kirchen Lebensversicherung AG, Detmold 27,50 %

Wesentliche Geschaftsbereiche

Wenn im Folgenden Uber Geschaftsbereiche berichtet wird, entsprechen diese den Lines of Business (LoB) gemafl dem
Meldebogen S.05.01.02 im Anhang. Teilweise werden Kurzformen dieser Geschaftsbereichsbezeichnungen verwendet.
Fir Zwecke der Berichterstattung wurden die Versicherungszweige und -arten bzw. -sparten nach HGB einem bestimmten
Geschéftsbereich nach Solvabilitat Il zugeordnet.

Der Verein betreibt im Wesentlichen das selbst abgeschlossene Versicherungsgeschaft in der Schaden-
/Unfallversicherung und darunter folgende Geschéaftsbereiche:

¢ Einkommensersatzversicherung (Allgemeine Unfallversicherung)

e Beistand (Schutzbrief)

¢ Renten aus Nichtlebensversicherungsvertragen, die mit Krankenversicherungsverpflichtungen in Zusammenhang ste-
hen (Renten aus der Allgemeinen Unfallversicherung)

Wesentliche geografische Gebiete
Die Geschaftstatigkeit des Vereins ist auf das Inland begrenzt.
Wesentliche Geschaftsvorfalle oder sonstige Ereignisse

Signifikante Geschéaftsvorfalle oder andere Ereignisse, wie das Betreiben neuer Geschaftsbereiche, Bestandsibertragun-
gen, Veranderungen an der Beteiligungsquote und andere Ereignisse, die bezliglich Risiken oder Management eine ma-
terielle Auswirkung auf den Verein hatten, sind wahrend der Berichtsperiode nicht eingetreten.
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A.2 Versicherungstechnisches Ergebnis

Das versicherungstechnische Ergebnis f. e. R. wurde ausschlieRlich im Inland erwirtschaftet.
Insgesamt veringerte sich das versicherungstechnische Ergebnis f. e. R. im Berichtsjahr um 1.050 Tsd. € auf4.810 Tsd. €.

Den groRten Anteil am versicherungstechnischen Ergebnis hatte mit 5.395 (Vorjahr: 6.459) Tsd. € der Geschaftsbereich
»=Einkommensersatzversicherung®.

Im Berichtsjahr und im Vorjahr stellte sich das handelsrechtliche versicherungstechnische Ergebnis des Vereins,
aufgegliedert nach Geschéftsbereichen, wie folgt dar:

Versicherungstechnisches Ergebnis des Berichtsjahres in Tsd. €

Nichtlebensversicherungsver- Lebens-
pflichtungen (Direktversiche- versicherungs-
rungsgeschaft) verpflichtungen Insgesamt
Einkommenser- Beistand KU, AU "
satz

1. Verdiente Beitrage f. e. R. 9.307 1 — 9.308
2. Technischer Zinsertrag f. e. R. — — 40 40
3. Sonstige versicherungstechnische Ertrage f. e. R. 0 0 — 0
4. Aufwendungen fir Versicherungsfalle f. e. R. 1.156 — 622 1.777
5. Veranderung der Ubrigen versicherungstechnischen

Netto-Riickstellungen -6 - — 6
6. Aufwendungen fir erfolgsabhangige und . _ . .

erfolgsunabhangige Beitragsriickerstattung f. e. R.
7. Aufwendungen fiir den Versicherungsbetrieb f. e. R. 3.387 5 — 3.392
8. Sonstige versicherungstechnische Aufwendungen f. e. R. 0 0 — 0
9. Zwischensumme 4.759 -3 -582 4174

10. Veranderung der Schwankungsruckstellung und
A b 637 — — 637
ahnlicher Ruckstellungen
11. Versicherungstechnisches Ergebnis f. e. R. 5.395 -3 -582 4.810

" Renten aus Nichtlebensversicherungsvertragen, die mit Krankenversicherungsverpflichtungen in Zusammenhang stehen
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Versicherungstechnisches Ergebnis des Vorjahres in Tsd. €

Nichtlebensversicherungsver- Lebens-
pflichtungen (Direktversiche- versicherungs-
rungsgeschaft) verpflichtungen Insgesamt
Einkommenser- Beistand KU, AU
satz

1. Verdiente Beitrage f. e. R. 9.192 1 — 9.193
2. Technischer Zinsertrag f. e. R. — — 41 41
3. Sonstige versicherungstechnische Ertrage f. e. R. 0 0 — 0
4. Aufwendungen fir Versicherungsfalle f. e. R. 579 — 637 1.216
5. Veranderung der Ubrigen versicherungstechnischen

Netto-Ruckstellungen -1 - _ -1
6. Aufwendungen fiir erfolgsabhangige und . _ . .

erfolgsunabhangige Beitragsriickerstattung f. e. R.
7. Aufwendungen fur den Versicherungsbetrieb f. e. R. 2.789 4 — 2.793
8. Sonstige versicherungstechnische Aufwendungen f. e. R. 0 — — 0
9. Zwischensumme 5.822 -3 -596 5.224

10. Veranderung der Schwankungsruckstellung und
s b 637 — — 637
ahnlicher Ruckstellungen
11. Versicherungstechnisches Ergebnis f. e. R. 6.459 -3 -596 5.860

" Renten aus Nichtlebensversicherungsvertragen, die mit Krankenversicherungsverpflichtungen in Zusammenhang stehen
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A.3 Anlageergebnis
Anlageergebnis des Berichtsjahres

Die Ertrage aus Kapitalanlagen des Vereins erreichten im Berichtsjahr 5.867 Tsd. €. Die entsprechenden Aufwendungen
beliefen sich auf 317 Tsd. €, sodass ein Anlageergebnis von 5.550 Tsd. € erzielt wurde.

Den wesentlichen Werttreiber des Anlageergebnisses stellten im Berichtsjahr die Ertréage aus Beteiligungen (5.115 Tsd. €),
die Ertrage aus anderen Kapitalanlagen (725 Tsd. €), sowie die Gewinne aus dem Abgang von Kapitalanlagen (19 Tsd.
€) dar. Dem standen Aufwendungen fur die Verwaltung von Kapitalanlagen in Héhe von 191 Tsd. € sowie Abschreibungen
auf Kapitalanlagen in Hohe von 126 Tsd. € gegenlber.

Bei der Betrachtung nach Vermdgenswertklassen entfielen 5.115 Tsd. € der Ertrage auf Anteile an verbundenen Unter-
nehmen, auf Unternehmensanleihen 291 Tsd. € sowie auf Organismen fiir gemeinsame Anlagen 285 Tsd. €. Zu dem Ge-
samtbetrag der Aufwendungen trugen insbesondere folgende Vermdgenswertklassen bei: Anteile an verbundenen Unter-
nehmen mit 165 Tsd. €, Organismen fiir gemeinsame Anlagen mit 103 Tsd. € sowie Unternehmensanleihen mit 30 Tsd. €.

Gewinne und Verluste, die direkt im Eigenkapital erfasst wurden, waren nicht vorhanden.
Zum Bilanzstichtag befanden sich keine Anlagen in Verbriefungen im Anlagebestand des VRV.

Sofern nicht alle handelsrechtlichen Ertrage und Aufwendungen aus Kapitalanlagen ohne erheblichen Aufwand auf die
Vermogenswertklassen der Solvabilitdtsiibersicht aufgeteilt werden kénnen, wird die RestgroRe der Vermdgenswertklasse
»Sonstige Anlagen® zugeordnet.

Im Folgenden ist das handelsrechtliche Anlageergebnis des Berichtsjahres nach Vermdgenswertklassen der Solvabilitats-
Ubersicht dargestellt:
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Anlageergebnis des Berichtsjahres in Tsd. €

Sachanla-
gen fir
den Ei-

genbedarf

Anlagen

VRK Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit

Immobi-
lien auBer
zur Eigen-

nutzung

Anteile an
verb. Un-
terneh-
men, ein-
schl. Bet.

Aktien
(notiert,
nicht no-

tiert)

Anleihen

Staatsan-
leihen

Unterneh-
mensan-
leihen

Struktu-
rierte
Schuldti-
tel

Besi-
cherte
Wertpa-
piere

Organis-
men fur
gemein-
same An-
lagen

Derivate

Einlagen
auler
ZMA

Sonstige
Anlagen

Darlehen
und Hy-
potheken

im Raum der Kirchen

Insgesamt

1.

Ertrage aus Kapitalanlagen

a)
b)

Ertrage aus Beteiligungen

Ertrage aus anderen Kapitalanla-
gen

ba) Ertrage aus Grundstlcken,
grundstiicksgleichen Rech-
ten und Bauten einschlief3-
lich der Bauten auf fremden
Grundstlcken

bb) Ertrage aus anderen Kapi-
talanlagen

5.115

162

285

13

264

5.115

725

Zwischensumme
Ertrage aus Zuschreibungen

Gewinne aus dem Abgang von
Kapitalanlagen

Ertrage aus Gewinngemeinschaf-
ten und Gewinnabfiihrung

162

285

13

264

12

725

19

Zwischensumme

5.115

164

291

13

285

5.867

Aufwendungen flr Kapitalanlagen

a)

Aufwendungen fir die Verwal-
tung von Kapitalanlagen, Zins-
aufwendungen und sonstige Auf-
wendungen fur die Kapitalanla-
gen

Abschreibungen auf Kapitalanla-
gen

Verluste aus dem Abgang von
Kapitalanlagen

Aufwendungen aus Verlustiiber-
nahme

165

11

21

94

191

126

Zwischensumme

165

16

30

103

317

3. Anlageergebnis

4.950

148

260

181

5.550
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Anlageergebnis des Vorjahres

Die Ertrage aus Kapitalanlagen des Vereins betrugen im Vorjahr 2.801 Tsd. €. Die entsprechenden Aufwendungen belie-
fen sich auf 246 Tsd. €, sodass ein Anlageergebnis von 2.555 Tsd. € erzielt wurde.

Den wesentlichen Werttreiber des Anlageergebnisses stellten im Berichtsjahr die Ertrége aus Beteiligungen (2.261 Tsd. €),
die Ertrage aus anderen Kapitalanlagen (429 Tsd. €), sowie die Ertrage aus Zuschreibungen (96 Tsd. €) dar. Dem standen
Aufwendungen fiir die Verwaltung von Kapitalanlagen in Hohe von 149 Tsd. € sowie Abschreibungen auf Kapitalanlagen
in Hohe von 97 Tsd. € gegentber.

Bei der Betrachtung nach Vermdgenswertklassen entfielen 2.261 Tsd. € der Ertrdge auf Anteile an verbundenen Unter-
nehmen, auf Organismen fur gemeinsame Anlagen 223 Tsd. € sowie auf Unternehmensanleihen 221 Tsd. €. Zu dem Ge-
samtbetrag der Aufwendungen trugen insbesondere folgende Vermdgenswertklassen bei: Anteile an verbundenen Unter-
nehmen mit 119 Tsd. €, Organismen fiir gemeinsame Anlagen mit 102 Tsd. € sowie Unternehmensanleihen mit 15 Tsd. €.

Gewinne und Verluste, die direkt im Eigenkapital erfasst wurden, waren nicht vorhanden.
Zum Vorjahresbilanzstichtag befanden sich keine Anlagen in Verbriefungen im Anlagenbestand des VRV.

Sofern nicht alle handelsrechtlichen Ertrage und Aufwendungen aus Kapitalanlagen ohne erheblichen Aufwand auf die
Vermogenswertklassen der Solvabilitatsiibersicht aufgeteilt werden kénnen, wird die RestgroRRe der Vermodgenswertklasse
~sonstige Anlagen® zugeordnet.

Im Folgenden ist das handelsrechtliche Anlageergebnis des Vorjahres nach Vermdgenswertklassen der Solvabilitatstber-
sicht dargestellt:
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Anlageergebnis des Vorjahres in Tsd. €

Sachanla-
gen fir
den Ei-

genbedarf

Anlagen

VRK Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit

Immobi-
lien auBer
zur Eigen-

nutzung

Anteile an
verb. Un-
terneh-
men, ein-
schl. Bet.

Aktien
(notiert,
nicht no-

tiert)

Anleihen

Staatsan-
leihen

Unterneh-
mensan-
leihen

Struktu-
rierte
Schuldti-
tel

Besi-
cherte
Wertpa-
piere

Organis-
men fur
gemein-
same An-
lagen

Derivate

Einlagen
auler
ZMA

Sonstige
Anlagen

Darlehen
und Hy-
potheken

im Raum der Kirchen

Insgesamt

1.

Ertrage aus Kapitalanlagen

a)
b)

Ertrage aus Beteiligungen

Ertrage aus anderen Kapitalanla-
gen

ba) Ertrage aus Grundstlicken,
grundstiicksgleichen Rech-
ten und Bauten einschlief3-
lich der Bauten auf fremden
Grundstlcken

bb) Ertrage aus anderen Kapi-
talanlagen

2.261

97

204

127

2.261

429

Zwischensumme
Ertrage aus Zuschreibungen

Gewinne aus dem Abgang von
Kapitalanlagen

Ertrage aus Gewinngemeinschaf-
ten und Gewinnabfiihrung

97

204

16

127
96

429
96

16

Zwischensumme

2.261

97

221

223

2.801

2.

Aufwendungen flr Kapitalanlagen

a)

Aufwendungen fir die Verwal-
tung von Kapitalanlagen, Zins-
aufwendungen und sonstige Auf-
wendungen fur die Kapitalanla-
gen

Abschreibungen auf Kapitalanla-
gen

Verluste aus dem Abgang von
Kapitalanlagen

Aufwendungen aus Verlustiber-
nahme

119

12

91

149

97

Zwischensumme

119

15

102

246

3. Anlageergebnis

2.141

-3

90

206

121

2.555
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A.4 Entwicklung sonstiger Tatigkeiten

Im Folgenden werden die wesentlichen, handelsrechtlich ermittelten sonstigen Erfolgsposten des Berichtsjahres und des

Vorjahres dargestellt:

Technischer Zinsertrag in Tsd. €

Berichtsjahr Vorjahr
Technischer Zinsertrag -40 -41
Sonstige Ertrage in Tsd. €

Berichtsjahr Vorjahr
Ertrage aus der Auflésung anderer Riickstellungen 19 30
Zinsen und ahnliche Ertrage 3 1
Ubrige sonstige Ertrage 6 3
Gesamt 27 34
Sonstige Aufwendungen in Tsd. €

Berichtsjahr Vorjahr
Zinsen und ahnliche Aufwendungen 0 —
Aufwendungen flir Jahresabschlusskosten 84 82
Aufwendungen fir Beitrdge und Gebuhren 29 16
Ubrige sonstige Aufwendungen 412 399
Gesamt 525 497
Steuern in Tsd. €

Berichtsjahr Vorjahr
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 1.285 1.592
Sonstige Steuern — —
Gesamt 1.285 1.592

Berichterstattung liber wesentliche Leasingvereinbarungen

Es liegen keine wesentlichen Leasingvereinbarungen als Leasingnehmer oder Leasinggeber vor.
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A.5 Sonstige Angaben

Neben den in den vorhergehenden Kapiteln verdffentlichten Informationen sind keine weiteren wesentlichen Angaben zu
machen.
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B Governance-System

Im Folgenden wird das Governance-System zum Stand 31.12.2025 dargestellt.

B.1 Allgemeine Angaben zum Governance-System
Verwaltungs-, Management- und Aufsichtsorgane

Der VRK VVaG betreibt satzungsgemal Kompositversicherungsgeschaft nach dem Grundsatz der Gegenseitigkeit. Ne-
ben dem Versicherungsgeschaft halt der Verein eine Beteiligung i. H. v. ca. 27,5 % an der VRK Holding GmbH, welche
die gemeinsame Fuhrungsplattform fir die weiteren, operativ tatigen Versicherer im Raum der Kirchen darstellt. Entspre-
chend wurden Struktur, Rolle und Verantwortungsbereich der Verwaltungs-, Management- und Aufsichtsorgane festgelegt.

Oberste Vertretung

Die oberste Vertretung ist die Mitgliedervertreterversammlung. Sie reprasentiert die Gesamtheit der Mitglieder und bt die
Eigentumerrechte in den Angelegenheiten des Vereins aus.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat wird durch die Mitgliedervertreterversammlung unter Beachtung der Mitbestimmung gewahlt und kommt
seinen Rechten und Pflichten in Ubereinstimmung mit dem Aktiengesetz nach. Der Aufsichtsrat erdrtert einmal im Jahr mit
dem Vorstand die Geschafts- und die Risikostrategie hinsichtlich Aktualitdt und Angemessenheit der jeweiligen Inhalte.

Zu seiner Unterstitzung hat der Aufsichtsrat u. a. einen Prifungsausschuss eingerichtet, der bei einschlagigen Themen-
bereichen, wie Feststellung des Jahresabschlusses, Uberwachung des Rechnungslegungsprozesses, Wirksamkeit des
Internen Kontrollsystems, des Risikomanagements und des internen Revisionssystems, die Entscheidungen im Aufsichts-
rat vorbereitet.

Vorstand

Der Vorstand fiihrt die Geschafte des Unternehmens mit der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Kaufmanns
nach MaRgabe der einschlagigen Gesetze, der Satzung, des Geschéaftsplans und der Geschaftsordnung. Er besteht aus
zwei Personen, die durch den Aufsichtsrat bestellt werden. Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat entsprechend den gesetz-
lichen Vorgaben insbesondere Uber die beabsichtigte Geschaftspolitik und andere grundsatzliche Fragen der Unterneh-
mensplanung und der Risikopolitik, den Gang der Geschéafte und die Lage des Unternehmens zu berichten.

Ressortverteilung

Die Vorstandsmitglieder sind gemeinsam fir eine ordnungsgemafie Geschéaftsfihrung verantwortlich. Folgende Ressort-
verteilung wurde eingerichtet:

Name Ressort

Vertrieb, Marketing, Organschafts- und Rechtstatigkeiten, Controlling und

Jirgen Stobbe VRK-Akademie

Krankenversicherung, Sachversicherung, Aktuariat/Rickversicherung, Kapi-
Christian Zoller talanlagen, Personal- und Rechnungswesen, Betriebsorganisation, Informa-
tik, Leben-Bestandsverwaltung und ZVK

Der VRV hat alle im Rahmen des Versicherungsbetriebs erforderlichen Funktionen mit Ausnahme der Kapitalanlagen im
Rahmen einer der BaFin angezeigten Vereinbarung an die HUK-COBURG ausgelagert. Der VRV hat seine Kapitalanlage
im Rahmen einer der BaFin angezeigten Vereinbarung auf die HUK-COBURG Asset Management GmbH Ubertragen.

Schlusselfunktionen

Den gesetzlichen Anforderungen entsprechend hat der Vorstand die nachfolgend beschriebenen vier Schilsselfunktionen
mit einem entsprechenden Verantwortungs- und Aufgabenbereich eingerichtet. Diese vier Schlusselfunktionen sind bei
der HUK-COBURG angesiedelt. Sie nehmen zusatzlich per Dienstleistung die Schlisselfunktionen aller weiteren Tochter-
unternehmen sowie der Versicherungsgruppe wahr und berichten in dieser Rolle an die jeweiligen Ausgliederungsbeauf-
tragten.
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Die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die fachliche Qualifikation und die
personliche Zuverlassigkeit der Schlisselfunktionen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird sichergestellt. Anfor-
derungs- und Aufgabenprofile fir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der vier Schllisselfunktionen sind nachvollziehbar in
Stellenbeschreibungen festgelegt.

Die Schlisselfunktionen berichten direkt und unmittelbar an den Vorstand. Dafiir wird den Schllsselfunktionen uneinge-
schrankter Zugang zu allen fur die Austbung ihrer Zustandigkeiten bendétigten Informationen gewahrt. Darlber hinaus
werden die Schlusselfunktionen Uber relevante Sachverhalte zeitnah, gegebenenfalls ad hoc, informiert. Dazu findet ein
angemessener Informationsaustausch zwischen den Schlusselfunktionen, den Vorstanden und weiteren relevanten Per-
sonen statt.

Folgende Schlisselfunktionen sind eingerichtet:
Funktion der internen Revision

Die Interne Revision erbringt als eigenstandige Abteilung unabhangige und objektive Priifungs- und Beratungsdienstleis-
tungen. Gegenstand der Revisionspriifungen sind alle wesentlichen Aktivitaten der gesamten Geschéaftsorganisation. Sie
bewertet durch die Anwendung eines systematischen und zielgerichteten Vorgehens Fiihrungs-, Uberwachungs-, Risiko-
management- und Kontrollprozesse und trégt zu deren Verbesserung bei.

Compliance-Funktion

Die Compliance-Funktion setzt sich zusammen aus der zentralen Compliance-Funktion und den dezentralen Compliance-
Beauftragten. Die zentrale Funktion wird durch die Abteilung Recht und Compliance ausgetibt. Sie besteht aus den zent-
ralen Compliance-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern und dem Compliance-Officer, der zugleich die Abteilungsleitung in-
nehat. Der Compliance-Officer richtet ein effektives gruppenweites Compliance-Management-System zur Erfillung aller
Compliance-relevanten Anforderungen ein und entwickelt es fortlaufend weiter.

Risikomanagement-Funktion

Die Risikomanagement-Funktion wird auf aggregierter Ebene durch die Abteilung Risikomanagement wahrgenommen,
welche das Risikomanagementsystem organisiert und die Ausgestaltung des gesellschafts- und gruppenweiten Risikoma-
nagementprozesses verantwortet. Auf operativer Ebene wird das Risikomanagement durch die jeweiligen Geschaftsbe-
reiche durchgefiihrt und verantwortet. Fir den VRV relevante Risiken werden in einem zentralen Risikobestandsfiihrungs-
system verwaltet.

Versicherungsmathematische Funktion

Die Versicherungsmathematische Funktion wird durch die Abteilungsleitung des geschéaftsbereichsspezifisch zustéandigen
Aktuariats wahrgenommen und verantwortet. Das Aufgabenspektrum entspricht dem aufsichtsrechtlich geforderten Um-
fang, wie zum Beispiel der Koordination der Berechnungen der versicherungstechnischen Riickstellungen oder der Mit-
wirkung am Risikomanagementsystem.

Wesentliche Anderungen im Governance-System

Im Berichtsjahr gab es in Bezug auf das Governance-System des Vereins keine wesentlichen Anderungen.
Vergutungsleitlinien und -praktiken

Die Vergltungsleitlinien des VRV dienen der Sicherstellung angemessener, transparenter, nachhaltiger und mit der Ge-
schéfts- und Risikomanagementstrategie der Gruppe im Einklang stehender Vergutungsstrukturen. Die Vergiitungsgrund-
satze zielen auf den nachhaltigen Erfolg des Unternehmens bzw. der Gruppe ab. Entsprechend sind variable Vergutungs-
bestandteile so gestaltet, dass nicht der kurzfristige Erfolg im Vordergrund steht, sondern eine langfristige Stabilitat des
Unternehmens sichergestellt wird. Es werden im Rahmen der jeweiligen Vergiitungsmodelle keine negativen Anreize ge-
setzt. Die Vergutungsmodelle sind so gestaltet, dass durch die Zielerreichung keine Interessenkonflikte ausgeldst und
keine Anreize zum Eingehen unverhéltnismafRig hoher Risikopositionen geschaffen werden. Variable Verglitungsbestand-
teile mit Unternehmensbezug bertiicksichtigen in der Regel auch den Gesamterfolg der Gruppe bzw. der Einzelgesellschaf-
ten.
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Die Vergutungssysteme und die Vergltungspraktiken fiir Vorstdnde und Schllsselfunktionsinhaber sind zusatzlich an fol-
genden Kriterien ausgerichtet:

¢ Die festen und die variablen Vergutungsbestandteile stehen in einem ausgewogenen Verhaltnis zueinander.

e Der Gesamtbetrag der variablen Vergitung basiert auf einer Kombination aus der Bewertung der Leistungen des
Einzelnen sowie des betreffenden Geschéftsbereichs einerseits und dem Gesamtergebnis des Unternehmens oder
der Gruppe, der das Unternehmen angehért, andererseits.

e Die Zahlung eines wesentlichen Teils des variablen Vergiitungsbestandteils enthalt — wo aufgrund der Hohe erforder-
lich — eine aufgeschobene Komponente, die der Art und dem Zeithorizont der Geschaftstatigkeit des Unternehmens
Rechnung tragt. Dieser Zeitaufschub betragt mindestens drei Jahre.

e Beider Bewertung der Leistung des Einzelnen werden finanzielle als auch nichtfinanzielle Kriterien herangezogen.

e Beider Messung der Leistung des Einzelnen ist gegebenenfalls eine Abwartskorrektur flr Exponierungen gegeniber
aktuellen und kiinftigen Risiken vorzunehmen.

e Abfindungszahlungen entsprechen der wahrend des gesamten Tatigkeitszeitraums erbrachten Leistung und sind so
ausgestaltet, dass Versagen nicht belohnt wird.

Die Vergutung der Aufsichtsratsmitglieder erfolgt entsprechend den gesellschafts- und aktienrechtlichen Vorschriften. Der
Beschluss wird von der Obersten Vertretung bzw. der jeweiligen Hauptversammlung gefasst. Sie besteht aus einer aus-
schlieRlich festen Vergitung.

Die Vergutung der Vorstandsmitglieder umfasst einen festen und einen variablen Vergiitungsbestandteil. Ein Teil der va-
riablen Vergutung wird zeitverzégert nach drei Jahren ausbezahlt. Der variable Bestandteil setzt sich aus der Kombination
des Gesamtergebnisses des Unternehmens und der Bewertung der Leistungen des Einzelnen zusammen. Der variable
Vergutungsbestandteil betragt insgesamt in seiner Zielauspragung 25 % des Grundgehalts. In Abhangigkeit von der Hohe
der Kennzahl ,Wertfaktor des Jahres“ kann der variable Vergitungsbestandteil jedoch eine Auspragung zwischen 0 % und
50 % des Grundgehaltes betragen. Dariiber hinaus erhalten Vorstande eine leistungs- oder beitragsorientierte Altersver-
sorgungszusage.

Die Angemessenheit der Vergltung der Vorstandsmitglieder wird durch den Aufsichtsrat bzw. dessen Vorstands- und
Nominierungsausschuss regelmaRig auch anhand externer Quellen Uberpruft. Dabei werden sowohl die Grundvergiitung
als auch die variablen Bestandteile und die Altersversorgungsregelungen in die Betrachtung einbezogen.

Die Vergutung der Schlusselfunktionsinhaber setzt sich aus einem festen und einem variablen Vergutungsbestandteil zu-
sammen. Bei den verantwortlichen Personen fiir Schliisselfunktionen erfolgt keine gestreckte Auszahlung des variablen
Vergutungsbestandteils, soweit die variable Vergutung weder den Betrag von 35 Tsd. € noch den Wert von 20 % des
festen Vergltungsbestandteils, bezogen auf eine 100-prozentige Erfullung der Zielvereinbarung, liberschreitet. Der maxi-
mal erreichbare Bonus betragt 28,125 % der Grundvergutung. Die Inhaber der Schlisselfunktionen sind leitende Ange-
stellte bzw. Abteilungsleitungen. Fir jede Abteilungsleiterposition existiert ein individuelles Gehaltsband, das sich an den
Anforderungen der Stelle orientiert. Innerhalb dieses Bandes wird die Verglitung angesiedelt. Zudem findet auch mit ex-
ternen Quellen regelmaRig ein Vergleich der Vergitung mit marktiblichen Vergitungen statt. Entscheidend fur die jewei-
lige H6he des variablen Vergutungsbestandteils sind dabei das Gesamtergebnis des Unternehmens sowie die Erreichung
der persdnlichen Ziele und der Ziele der jeweiligen Abteilung. Die Ziele der Abteilung und die persdnlichen Ziele werden
dabei gewichtet, wobei die persdnlichen Ziele nicht von finanziellen Gré3en abhangen. Die Inhaber der Schlusselfunktio-
nen erhalten eine Altersversorgungszusage.

Uber die geschilderten Vergiitungsleitlinien und -praktiken hinaus gibt es keine weiteren Regelungen zur Vergiitung fiir
Aufsichtsrat, Vorstandsmitglieder und Schliisselfunktionsinhaber.

Die fixe Grundvergitung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der VRK folgt zwei Regelwerken: im Bereich der ,tariflichen®
Angestellten dem Tarifvertrag fir die private Versicherungswirtschaft und im Bereich der Filial- und Organisationsdirekto-
ren einer Betriebsvereinbarung.

Die variablen Vergutungsbestandteile der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden ausschlief3lich durch Betriebsvereinba-
rungen geregelt. Die variablen Vergutungsbestandteile sind an Ziel- bzw. Provisionssysteme geknupft. Es handelt sich
dabei um individuelle und/oder kollektive Ziele. Die qualitativen wie quantitativen Ziele nehmen Bezug auf das jeweilige
Arbeits- und Verantwortungsgebiet.
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Wesentliche Transaktionen

Wesentliche Transaktionen des Vereins mit den Mitgliedervertretern des Vereins, den Mitgliedern des Vorstandes und des
Aufsichtsrates lagen im Berichtsjahr nicht vor.
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B.2 Anforderungen an die fachliche Qualifikation und personliche
Zuverlassigkeit

Gemal § 24 VAG gelten besondere Anforderungen an Personen, die ein Unternehmen tatsachlich leiten oder andere
Schlisselaufgaben wahrnehmen, in Bezug auf die fachliche Qualifikation und persdnliche Zuverlassigkeit. Dies betrifft:

e Aufsichtsratsmitglieder,
e Vorstandsmitglieder,
e Verantwortliche Personen flir Schllisselfunktionen.

Es wird im Vorfeld der Beantragung der Genehmigung oder der Anzeige bei der Aufsichtsbehorde sowie laufend sicher-
gestellt, dass die oben angefiihrten Personengruppen die fachliche Qualifikation und Zuverlassigkeit besitzen.

Die Anforderungen an die fachliche Qualifikation und personliche Zuverlassigkeit im Sinne von Artikel 273 DVO werden
auf den oben genannten Personenkreis angewendet. Die erstmalige Beurteilung erfolgt durch das Unternehmen durch
Prifung der Antragsunterlagen bzw. Unterlagen fiir die Anzeige der Tatigkeit.

Die Voraussetzungen an die Qualifikation und Zuverlassigkeit der Aufsichtsratsmitglieder, Vorstandsmitglieder und Ver-
antwortlichen Personen fiir Schliisselfunktionen werden spatestens bei einer erneuten Anzeige geprift. Darliber hinaus
wird anlassbezogen beurteilt, ob die fachliche Qualifikation und persénliche Zuverlassigkeit noch gegeben sind.

Mitglieder von Aufsichtsorganen mussen die Geschéaftsleitung des Unternehmens angemessen kontrollieren, Uberwachen
und die Entwicklung des Unternehmens aktiv begleiten. Bei der Kontrolle und Beratung sind sowohl die ZweckmaRigkeit
als auch die RechtmaRigkeit der Geschéaftsleitung zu betrachten. Sie missen jederzeit in der Lage sein, die von dem
Unternehmen getatigten Geschéfte zu verstehen, deren Risiken zu beurteilen und nétigenfalls Anderungen in der Ge-
schaftsfiihrung durchzusetzen. Im Aufsichtsorgan soll, unter Berlicksichtigung der Besonderheiten des Unternehmens,
eine angemessene Vielfalt der Qualifikationen, Kenntnisse und einschlagigen Erfahrungen gewahrleistet sein. Bei der
Zusammensetzung des Aufsichtsrates wird sichergestellt, dass dem individuellen Risikoprofil des Unternehmens entspre-
chende Kenntnisse der wichtigen Themenfelder vorhanden sind. Das Unternehmen vergewissert sich daher, dass die vom
Aufsichtsratsmitglied einzureichenden Unterlagen vorliegen und dass das Aufsichtsratsmitglied die personliche Erklarung
mit Angaben zur Zuverlassigkeit abgegeben hat.

Mitglieder der Geschaftsleitung missen aufgrund ihrer beruflichen Qualifikationen, Kenntnisse und Erfahrungen in der
Lage sein, eine solide und umsichtige Leitung des Unternehmens auszuuben. Dies erfordert angemessene theoretische
und praktische Kenntnisse im Versicherungsbereich sowie Fiuhrungserfahrung. Bei den Anforderungen an die fachliche
Qualifikation wird beachtet, dass die Geschaftsleitung insgesamt Uber die Fahigkeiten verfligen muss, das Unternehmen
ordnungsgemal zu leiten (Gesamtverantwortung der Geschaftsleitung). Jedes einzelne Mitglied der Geschéftsleitung soll
Uber ausreichende Kenntnisse aller Geschaftsbereiche verfligen, um dieser Gesamtverantwortung gerecht zu werden.
Ausreichende theoretische Kenntnisse kdnnen durch abgeschlossene Berufsausbildungen, Studiengénge und Lehrgénge
mit volkswirtschaftlichen, betriebswirtschaftlichen, steuerrechtlichen, allgemeinrechtlichen oder versicherungswirtschaftli-
chen Inhalten nachgewiesen werden. Auch eine hinreichend breit angelegte Berufspraxis kann die theoretischen Kennt-
nisse vermitteln. Zudem muss die Geschaftsleitung ber praktische Erfahrungen verfiigen. Dies schlie3t nicht aus, dass
branchenfremde Personen in den Vorstand berufen werden. Vor der Anzeige der Absicht der Bestellung einer Person zur
Geschéftsleitung Uberprift das Unternehmen, ob die Bestellungsvoraussetzungen gegeben sind. Das Unternehmen ver-
gewissert sich daher, dass die vom potenziellen Vorstandsmitglied einzureichenden Unterlagen vorliegen und dass das
Vorstandsmitglied die personliche Erklarung mit Angaben zur Zuverlassigkeit abgegeben hat.

Die Aufgaben der Schllsselfunktionen sind in den Artikeln 268 — 272 DVO und §§ 26, 29 — 31 VAG beschrieben. Die Ver-
antwortlichen Personen fiir Schlisselfunktionen mussen die erforderlichen Kenntnisse zur Ausiibung der Schlisselfunk-
tion besitzen. Diese sind in Stellenbeschreibungen fir die jeweilige Position konkretisiert und werden in der Regel durch
eine langjahrige Berufserfahrung im entsprechenden Tatigkeitsbereich nachgewiesen. Die benannten Personen mussen
zuverlassig und fachlich geeignet fur die konkrete Tatigkeit sein. Das Unternehmen vergewissert sich daher, dass die von
der potenziellen Verantwortlichen Person fir die Schliisselfunktion einzureichenden Unterlagen vorliegen und dass die
potenzielle Verantwortliche Person fur die Schlisselfunktion die personliche Erklarung mit Angaben zur Zuverlassigkeit
abgegeben hat.
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B.3 Risikomanagementsystem einschlie3lich der unternehmensei-
genen Risiko- und Solvabilitatsbeurteilung

Risikostrategie

Gegenstand der Risikostrategie ist die Verankerung der grundsatzlichen Regeln zum Umgang mit Risiken, die sich aus
der Umsetzung der Geschéftsstrategie ergeben und die sich auf die Vermégens-, Finanz oder Ertragslage auswirken
kénnen. Die Risikostrategie definiert das gemeinsame Grundversténdnis fiir das Eingehen, die Steuerung und die Uber-
wachung von Risiken. Damit werden geschaftsfeldlibergreifend und gruppeneinheitlich Mindestanforderungen an die Ri-
sikopolitik und das Risikomanagement formuliert, die auf allen Ebenen der Gruppe anzuwenden sind. Die Risikostrategien
der einzelnen Versicherungsgesellschaften der Gruppe orientieren sich an dem durch die Risikostrategie definierten Rah-
men. Die Risikostrategie bezieht sich, wie auch die Geschéftsstrategie, auf die nachhaltige langfristige Ausrichtung der
Versicherungsgruppe. Die Risikostrategie legt fest, wie die qualitativen und quantitativen Einschatzungen des Risikoma-
nagements mit dem Risikokapitalbedarf verkniipft werden und daraus mittels Limitsystem Risikolimite abgeleitet werden.

Risikomanagementsystem

Das Risikomanagementsystem verfolgt als oberstes Ziel den verantwortungsvollen Umgang mit Risiken, um die dauerhafte
Sicherung des Vereins und ihrer Unabhangigkeit sowie die Erhaltung ausreichender Sicherheitsmittel zu gewahrleisten
und damit die dauerhafte Erfiillung der Verpflichtungen und Leistungsversprechen gegeniber den Kundinnen und Kunden
sicherzustellen. Hierzu ist es notwendig, dass samtliche sowohl bestehende als auch zukiinftig zu erwartende Risiken
erkannt und einem angemessenen Risikomanagementprozess unterworfen werden. Verantwortlich fir die ordnungsge-
mafRe Durchfihrung und Ausgestaltung dieses Prozesses ist die Risikomanagement-Funktion.

Ferner zielt das Risikomanagement auf einen bewussten Umgang mit Risiken durch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
—auch in den Dienstleistungsgesellschaften — und die Starkung der Risikokultur ab. Ausdruck dieser Risikokultur sind u. a.
die bestehenden Compliance-Regelungen sowie die Einbeziehung aller Fachbereiche in die Risikobestandsfiihrung.

Darliber hinaus stellt das Kapitalmanagement ein wesentliches Steuerungsinstrument innerhalb der Gruppe dar. Primares
Ziel ist die Sicherstellung einer angemessenen Kapitalausstattung auf Ebene der Einzelgesellschaften und der Gruppe.
Die Bedeckung der Solvabilitatskapitalanforderung SCR (Solvabilitdtsquote) sowie der Mindestkapitalanforderung MCR
(MCR-Bedeckungsquote) sind dabei eine strenge Nebenbedingung.

Durchfiihrung des Risikomanagements

Das Risikomanagementsystem ist auf die Ziele der Geschafts- und Risikostrategie ausgerichtet und befasst sich mit allen
Geschéaftsablaufen, die mit wesentlichen Risiken behaftet sind. Dies schlagt sich in den zentral verwalteten Leitlinien nie-
der. Die Wechselwirkungen und Schnittstellen in den Prozessen des Risikomanagements werden kenntlich gemacht, um
das Risikomanagementsystem der Versicherungsgruppe vollumfassend und zusammenhangend zu beschreiben und um
die Ubergreifende Zusammenarbeit der jeweiligen Funktionen bzw. Organisationseinheiten darzustellen.

Das Risikomanagementsystem ist sowohl funktional als auch methodisch eng mit dem Prozess der Unternehmensplanung
der Versicherungsgruppe verknupft.

Aufbauend auf der Unternehmensplanung wird im Rahmen des Risikomanagements die aktuelle und zukiinftige Risikolage
ermittelt und bewertet. Umgekehrt flieRen die Ergebnisse des Risikomanagements mittels Beurteilung der Risikolage in
die Unternehmensplanung ein und stellen so die Umsetzung der Ziele der Risikostrategie sicher.

Das Risikomanagementsystem gliedert sich im Wesentlichen in die nachfolgend aufgefiihrten Bestandteile bzw. Prozesse
auf:

e Validierung von Risikostrategie und zentral verwalteten Leitlinien,
e Validierung der Methoden und Prozesse zur Risikobewertung,

e Risikobestandsfiihrung,

e SCR-Berechnung,

e ORSA,

e Risikoberichterstattung,

e Limitfestsetzung,
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* Risikomanagement der Kapitalanlagen,

¢ Risikomanagement der Peripheriegesellschaften,

e Risikokonzentrationen,

e  Gruppeninterne Transaktionen,

e Laufende Solvabilitits- und HGB-Uberwachung sowie Feststellung der Verschlechterung der finanziellen Lage nach
§ 132 VAG.

Die fur den jeweiligen Prozess verantwortliche Person stellt sicher, dass der Prozess die Ergebnisse gemafl den Zielen
aus der Geschafts- und Risikostrategie liefert. Sie tragt dartiber hinaus auch die Verantwortung im Internen Kontrollsystem
und gewahrleistet, dass Risiken innerhalb des Prozesses durch Prozesskontrollen minimiert werden. Dabei hat die pro-
zessverantwortliche Person ein ausgewogenes Verhaltnis zwischen Effizienz und Sicherheit bereichsibergreifend und
damit fir den gesamten Prozess nachhaltig sicherzustellen.

Die Dokumentation dieser Prozesse erfolgt auf Basis eines einheitlichen Standards. Dariiber hinaus werden zur Sicher-
stellung einer einheitlichen Vorgehensweise bei der Durchfiihrung des Risikokontrollprozesses gruppeneinheitliche Vor-
gaben und Mindestanforderungen durch die Risikomanagement-Funktion dahingehend vorgegeben, dass die Schnittstel-
len zu den Ubergreifenden Risikomanagementprozessen eindeutig nachvollziehbar definiert werden. Die angemessene
Umsetzung in den operativen Bereichen verantworten die Leitungen der operativen Geschaftsbereiche als Prozessverant-
wortliche.

Die Verantwortung fiir die standardisierte Prozessdokumentation ist in der Risikostrategie der Versicherungsgruppe fest-
gelegt. Fir die Ubergreifenden Risikomanagementprozesse liegt die Verantwortung der Prozessdokumentation bei der
Risikomanagement-Funktion. Die dezentralen Risikomanagementprozesse werden in den operativen Einheiten durch die
jeweilige Leitung dokumentiert.

Zur Sicherstellung der Funktionsfahigkeit der einzelnen Bestandteile des Risikomanagementsystems wurden die in den
Prozessen auftretenden Prozessrisiken identifiziert. Durch die Einrichtung entsprechender Kontrollaktivitdten und deren
fur einen Dritten nachvollziehbare Dokumentation wird diesen Risiken begegnet. Diese Dokumentation dient zum einen
als Arbeitsgrundlage fiir die handelnden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zum anderen auch als Basis fiir die Durchfiih-
rung der Angemessenheitspriifung des Internen Kontrollsystems.

Unternehmenseigene Risiko- und Solvabilitatsbeurteilung

Im Rahmen der unternehmenseigenen Risiko- und Solvabilitdtsbeurteilung (ORSA — englisch ,own risk and solvency as-
sessment”) wird die jederzeitige Erfullbarkeit der aufsichtsrechtlichen Eigenmittelanforderungen und der Anforderungen
an die versicherungstechnischen Riickstellungen in der Solvabilitatstibersicht beurteilt. GemaR den aufsichtsrechtlichen
Vorgaben der ORSA-Leitlinien werden hierfiir Projektionen der gesetzlichen Kapitalanforderungen gemaf Solvabilitat Il
fur den Unternehmensplanungszeitraum durchgefiihrt. Dabei werden die Kapitalanforderungen der Risikotrager mithilfe
der Standardformel ermittelt.

Dartber hinaus wird im Rahmen des ORSA die Wesentlichkeit von Abweichungen des Risikoprofils von den Annahmen,
die der Berechnung der Solvabilitatskapitalanforderung mit der Standardformel zugrunde liegen, bewertet.

Zusatzlich werden zur Einschatzung der Risikosensitivitat verschiedene Stresstests, Szenarioberechnungen und Sensiti-
vitdtsanalysen durchgefiihrt. Mit diesen wird somit das individuelle Gefahrdungspotenzial auch beziiglich aulRergewoéhnli-
cher, aber plausibler méglicher Ereignisse auf das Risikoprofil Uberpruft.

Abschlieend erfolgt eine eigenstandige Bewertung des Gesamtsolvabilitatsbedarfs unter Beriicksichtigung des spezifi-
schen Risikoprofils, der festgelegten Risikotoleranzschwellen und der Geschéaftsstrategie des Unternehmens.

In der Versicherungsgruppe wird die unternehmenseigene Risiko- und Solvabilitatsbeurteilung als jahrlicher Regelprozess
(ORSA-Prozess) durchgefihrt. Die einzelnen Prozessschritte sind eng mit den Unternehmensplanungsprozessen ver-
knipft und an Datenstande zum Quartalsende (30.06., 30.09., 31.12.) gebunden.

Die wichtigsten EingangsgréRen des ORSA sind das Ergebnis des abgelaufenen Geschéftsjahres, der aktuelle Unterneh-
mensplan fur die kommenden finf Jahre sowie gegebenenfalls Festlegungen zur strategischen Asset Allokation.
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Die wichtigsten Ergebnisse des ORSA stellen Empfehlungen flr die Unternehmensplanung des Folgejahres, insbesondere
zur Gewinnverwendung in der Versicherungsgruppe, zum Kapitalmanagement sowie die Limitfestsetzung im Folgejahr
dar. Daruber hinaus liefert der ORSA Erkenntnisse zur Belastbarkeit des Vereins in Krisensituationen.

Der ORSA-Prozess wird dabei flr jede Versicherungsgesellschaft und -gruppe nach einer einheitlichen Systematik durch-
gefiihrt. Uber den jahrlichen ORSA-Prozess hinausgehende Aktualisierungen (Ad-hoc-ORSA) werden anlassbezogen ge-
plant und haben ergdnzenden Charakter. Zusammen mit dem regelmafiigen ORSA-Bericht entsteht ein vollstandiges und
dem Risikoprofil angemessenes Bild der Risiko- und Solvabilitatslage des Vereins.

Aufgrund des zukunftsgerichteten Fokus wird der ORSA-Prozess einmal pro Jahr im Rahmen der Risikobewertung parallel
zum Jahresabschluss auf Datenstand 31.12. durchgefiihrt. In den ORSA-Bericht flieRen neben den Ist-Daten fiir das Be-
richtsjahr auch die im Rahmen des abgeschlossenen Planungsprozesses ermittelten Planzahlen fiir das Folgejahr und
den Mittelfristzeitraum ein. Damit basiert der ORSA-Bericht auf derselben Datengrundlage wie der Bericht Gber Solvabilitat
und Finanzlage (SFCR) bzw. die regelmafige aufsichtliche Berichterstattung (RSR). Der Vorstand bespricht einmal pro
Jahr die Ergebnisse des ORSA-Berichts mit dem Aufsichtsrat.

Ergeben sich unterjahrig wesentliche Anderungen der Risikolage oder des Risikoprofils, wird eine erneute vorausschau-
ende Beurteilung der unternehmenseigenen Risiken und der Solvabilitdt vorgenommen. Dies erfolgt abhangig vom Um-
fang der Anderungen im Rahmen der Risikoberichterstattung ad hoc oder im Rahmen der auRerplanmaRigen Risikobe-
wertung (Ad-hoc-ORSA). Ausléser kdnnen beispielsweise sein:

e Einstieg in neue Geschéftsbereiche,

e Bedeutende Anderungen der Risikotoleranzschwellen,

e Bedeutende Anderungen der Riickversicherungsvereinbarungen,

e Bestandsubertragungen sowie

e Bedeutende Anderungen der Zusammensetzung der Vermdgenswerte.

Hierzu werden u. a. Stresstests und Szenarioanalysen verwendet, um die wesentlichen Auswirkungen der internen Ent-
scheidungen oder der gednderten externen Faktoren auf das Risikoprofil abzuschatzen.

Die Risikomanagement-Funktion ist fir die Festlegung einer einheitlichen Systematik der Messmethodik, die Beriicksich-
tigung von Abhangigkeiten zwischen Risiken und die Durchfiihrung der zugehdrigen Risikobewertung verantwortlich. Die
Risiken werden dabei Gberwiegend mit gangigen stochastischen/mathematischen Methoden und Verfahren quantifiziert.
Erganzend kommen auch Naherungsmethoden, Expertenschatzungen und rein qualitative Bewertungen zum Einsatz.

Das mittelfristige Kapitalmanagement ist ein integraler Bestandteil des Unternehmensplanungsprozesses und folgt dem-
selben Planungshorizont von fiinf Jahren. Der mittelfristige Kapitalmanagementplan fliet in den ORSA-Bericht ein und
bildet damit den Ausgangspunkt fir die folgende Unternehmensplanung. Hierbei werden die Angemessenheit von Eigen-
mittelzuflhrungen und das Potenzial fiir Ausschiittungen aus mittelfristiger Sicht beurteilt und bei Bedarf Empfehlungen
fur Kapitalmafinahmen vorbehaltlich bilanzieller, rechtlicher und steuerlicher Priifungen gegeben. Die Beschlussfassung
der mittelfristigen Kapitalmanagementplane erfolgt im Rahmen der Beschlussfassung des ORSA-Berichts.

Ziel des mittelfristigen Kapitalmanagementplans ist es, die jederzeitige Bedeckung der Kapitalanforderungen zu gewahr-
leisten. Im Rahmen des jahrlich durchgeflhrten Unternehmensplanungsprozesses werden aus den Zielen der Geschéfts-
strategie unter Beachtung der Risikostrategie die konkreten operativen kurz- bis mittelfristigen Sollvorgaben jedes einzel-
nen Geschéaftsbereiches abgeleitet.
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B.4 Internes Kontrollsystem

Das Interne Kontrollsystem (IKS) der Gruppe dient vor allem dazu, die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschafts-
tatigkeit zu unterstiitzen und sicherzustellen, dass alle zu beachtenden Gesetze und Verordnungen, alle aufsichtsbehord-
lichen Anforderungen und internen Vorgaben eingehalten werden. Es stellt sicher, dass die durch den Vorstand eingefihr-
ten Grundsatze, Verfahren, MaRnahmen und Regelungen erfillt werden. Dies umfasst dabei insbesondere die Sicherung
der Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschéaftstatigkeit, die Ordnungsmafigkeit und Verlasslichkeit der internen und
externen Rechnungslegung, die Einhaltung der fir das Unternehmen mafgeblichen rechtlichen und aufsichtsrechtlichen
Vorschriften und die Sicherstellung, dass im Zusammenhang mit der Geschaftstatigkeit in- und extern adressierte Infor-
mationen vollstandig und zutreffend sind.

Das IKS der Gruppe gilt fuir alle Unternehmensebenen sowie fiir ausgegliederte Bereiche und Prozesse.

Es setzt sich aus dem internen Steuerungssystem sowie dem internen Uberwachungssystem zusammen und besteht aus
folgenden Komponenten:

Kontrollumfeld

Innerhalb der Gruppe wird ein ausgepragtes Kontrollbewusstsein der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geférdert, um ein
glinstiges Kontrollumfeld als Voraussetzung fiir ein wirksames IKS zu schaffen. Das Kontrollbewusstsein wird dabei durch
den Vorstand vorgelebt und findet seinen Niederschlag in der Ausgestaltung des strategischen Rahmens.

Risikobeurteilung

Innerhalb der Gruppe werden samtliche Risiken in den wesentlichen Geschaftsablaufen nach einer einheitlichen Syste-
matik erfasst, analysiert und in einem Risikoinventar zusammengestellt. Eine sorgfaltige Risikobeurteilung bildet die
Grundlage fir den Umgang mit den Risiken durch den Vorstand. Verantwortlich fur die Identifikation und die Analyse der
Risiken sind die jeweils fiir die wesentlichen Geschaftsablaufe verantwortlichen Bereiche.

Kontrollaktivitaten

Im Rahmen der Risikobeurteilung werden die Prozessschritte festgelegt, in welchen den Risiken der wesentlichen Ge-
schaftsablaufe durch das Implementieren von Kontrollen begegnet wird. Die Kontrollaktivititen werden nachvollziehbar
dokumentiert.

Innerhalb der Gruppe dienen die Kontrollaktivitdten auch der Vermeidung von Interessenkonflikten (Funktionstrennung)
innerhalb der Aufbau- und Ablauforganisation.

Information und Kommunikation

Innerhalb der Gruppe existieren fiir samtliche Ebenen eindeutige Regelungen und Vorgaben hinsichtlich der Informations-
und Kommunikationswege. Diese umfassen die Bestandteile des strategischen und organisatorischen Rahmens aus Ge-
schafts- und Risikostrategien, ESG-Strategie, IT-Strategie sowie erganzende Leitlinien zur Erfillung der aufsichtsrechtli-
chen Governance-Anforderungen. In den operativen Bereichen bzw. Fachabteilungen werden die Rahmenbedingungen
durch Organisationshandbiicher, Arbeitsanweisungen, Stellenbeschreibungen und Aktennotizen weiter konkretisiert und
deren Umsetzung sichergestellt.

Uberwachung des IKS

Die Uberwachung des IKS umfasst sowohl die Beurteilung der Angemessenheit des IKS als auch die Priifung der Wirk-
samkeit des IKS. Hierliber wird dem Vorstand einmal jahrlich oder ad hoc in besonderen Situationen berichtet.

Implementierung und Aufgaben der Compliance-Funktion

Innerhalb der Gruppe tragen die Gesellschaftsvorstdnde die Gesamtverantwortung fiir Compliance fiir ihre jeweilige Ein-
zelgesellschaft. Der Vorstand des Mutterunternehmens gewahrleistet, dass die Compliance aller in die Gruppenaufsicht
einbezogenen Unternehmen so umgesetzt ist, dass eine Steuerung und Kontrolle auf Gruppenebene mdglich sind.

Die Compliance-Funktion des Mutterunternehmens besteht aus der zentralen Compliance-Funktion und den dezentralen
Compliance-Beauftragten. Die zentrale Compliance-Funktion ist in der Abteilung Recht und Compliance angesiedelt und
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setzt sich aus dem Compliance-Officer, in Personalunion Leiter Recht und Compliance, und den direkten Compliance-
Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern zusammen und nimmt die Compliance-Funktion fiir den Verein wahr.

Die Zustandigkeit besteht grundsatzlich auch fur Handelsvertreter im Haupt- und Nebenberuf (§ 84 HGB), Makler und
sonstige Vermittler, die fir Unternehmen der Gruppe Versicherungsvertrage vermitteln.

Der Compliance-Officer richtet ein effektives gruppenweites Compliance-Management-System (CMS) fiir alle Gesellschaf-
ten der Versicherungsgruppe zur Erflllung aller Compliance-relevanten Anforderungen ein und entwickelt es fortlaufend
weiter. Er ist fur die angemessene Umsetzung dieser Aufgabe, insbesondere in den vom Vorstand festgelegten Compli-
ance-Schwerpunkten Kartell-Compliance, Anti-Fraud und Vertriebs-Compliance, verantwortlich.

Das Compliance-Management-System umfasst:

e die Identifikation von Compliance-Anforderungen,

e die Identifikation und Analyse von Compliance-Risiken, insbesondere die Uberwachung des Rechtsénderungsrisikos,

e die Umsetzung und Empfehlung von Compliance-relevanten MalRnahmen, durch die die Einhaltung externer Anforde-
rungen sichergestellt wird (insbesondere die Erstellung von Compliance-Richtlinien, Arbeitsanweisungen etc.),

e die Durchfilhrung von Compliance-UberwachungsmaRnahmen zur Sicherstellung der Einhaltung der Compliance-
MaRnahmen,

o die Aufklarung von Hinweisen auf Compliance-VersttRRe (gegebenenfalls anlassbezogene Sonderuntersuchungen),

e den Betrieb eines Berichtssystems, inkl. regelmaRiger und Ad-hoc-Berichterstattung an den Vorstand und den Auf-
sichtsrat,

e die Kommunikation Compliance-relevanter Themen,

e die ordnungsgemafie Dokumentation relevanter Vorgange,

e die Entwicklung und Umsetzung von kontinuierlichen Verbesserungsmafnahmen des CMS,

o die Beratung der Organe, Fiihrungskrafte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Compliance-relevanten Themen (ins-
besondere zu sich abzeichnenden Anderungen im Rechtsumfeld),

e die Einberufung und Leitung des Compliance-Komitees,

e die Bearbeitung von BaFin-relevanten Forderungen sowie die Kommunikation mit der BaFin zu Compliance-relevan-
ten Themen und

e einen laufenden Informationsaustausch mit den Schliisselfunktionen Interne Revision, Risikomanagement und Versi-
cherungsmathematische Funktion.

Einige Compliance-Aufgaben werden dezentral und eigenstandig durch dezentrale Compliance-Beauftragte bearbeitet. Zu
den dezentralen Compliance-Bereichen zahlen Datenschutz, Geldwasche, Informationssicherheit, Allgemeine Gleichbe-
handlung (AGG), Arbeitssicherheit, Nachhaltigkeit, Tax sowie die Fachrechte Leben, Kranken, Kraftfahrt, HUS, Schaden,
Rechtsschutz und Rechtsschutz Schaden. Derzeit erfolgt die Anbindung des dezentralen Bereiches Tax-Compliance. Fir
den Bereich KI-Regulatorik ist ein neuer dezentraler Compliance-Bereich im Aufbau. Der Compliance-Officer stellt in die-
sen Bereichen die Einhaltung der Compliance-relevanten Vorgaben sicher.

Alle Aktivitaten der Compliance-Funktion erfolgen auf Basis eines Compliance-Planes, dessen Aktualitat regelmafig tber-
pruft wird.

Die aufsichtsrechtlichen Anforderungen beziglich der Compliance-Aufgaben (Beratung, Frihwarnung, Compliance-Risi-
kokontrolle und Uberwachung) sind in den einzelnen Elementen des CMS der Versicherungsgruppe umgesetzt bzw. wer-
den mit den Aufgaben des Compliance-Officers abgedeckt.
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B.5 Funktion der internen Revision

Die Interne Revision der HUK-COBURG nimmt die Funktion der internen Revision fiir den VRV wahr. Verantwortliche
Leiterin der Schlisselfunktion Interne Revision ist die Leiterin der Abteilung Revision.

Die Interne Revision ist unmittelbar der Geschéftsleitung der HUK-COBURG, die Abteilungsleitung der Internen Revision
disziplinarisch dem Vorstandssprecher unterstelit.

Die Interne Revision priift die gesamte Geschéftsorganisation, einschlieRlich ausgegliederter Bereiche und Prozesse, und
insbesondere das Interne Uberwachungssystem auf deren Angemessenheit und Wirksamkeit. Schwachstellen werden
aufgezeigt und MafRnahmen zur Optimierung von Ergebnissen und Verfahren vorgeschlagen. Die Realisierung der Maf3-
nahmenvorschlage wird Uberwacht.

Basis fiir die Revisionstatigkeit ist ein Priifungsuniversum als Gesamtheit aller zu priifenden Themen und Bereiche. Die
Prozesse bilden die gesamte Geschéftsorganisation ab (Prifungsobjekte). Aus der risikoorientierten Bewertung der Pri-
fungsobjekte wird das Prifungsprogramm abgeleitet. Dabei werden die Unternehmensziele sowie gesetzliche Vorgaben
und aufsichtsrechtliche Anforderungen bertcksichtigt.

Die methodische Vorgehensweise entspricht den in Theorie und Praxis sowie von den externen Prifungsinstitutionen und
Berufsverbanden, insbesondere dem Deutschen Institut fir Interne Revision (DIIR), geforderten und anerkannten Grund-
satzen und wird laufend Uberprift und weiterentwickelt.

Durch entsprechende quantitative und qualitative personelle und technische Ausstattung sowie abteilungsinterne Organi-
sation wird sowohl den externen Anforderungen an die Ausgestaltung der Revisionsfunktion als auch den unternehmens-
spezifischen Zielsetzungen Rechnung getragen.

Die Leiterin der Internen Revision ist gleichzeitig betriebliche Datenschutzbeauftragte. Die betriebliche Datenschutzbeauf-
tragte ist — ebenso wie die Revision — weisungsfrei, unabhangig und tragt selbst keine operative Verantwortung fir die
Einhaltung der Datenschutzvorgaben, die die Unabhangigkeit der Revision beeintrachtigen kdnnte.

Unabhangigkeit und Objektivitat der Internen Revision

Die Interne Revision ist organisatorisch sowie prozessual unabhangig, die Mitarbeitenden der Internen Revision missen
bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben objektiv vorgehen.

Unabhangigkeit bedeutet, dass die Interne Revision bei der Prifungsplanung, bei der Prifungsdurchfiihrung und bei der
Berichterstattung nicht behindert werden darf.

Zur Gewahrleistung der Unabhangigkeit ist die Interne Revision:

e frei von produktiven Aufgaben und darf nicht mit revisionsfremden Aufgaben betraut werden, die mit der Priifungsta-
tigkeit nicht in Einklang stehen,

e prozessneutral,

e nicht weisungsgebunden, insbesondere bei der Priifungsplanung, Prifungsdurchfiihrung inklusive der Bewertung der
Prufungsergebnisse und der Berichterstattung sowie

¢ ohne Weisungsbefugnis.

Durch die Personalplanung ist sichergestellt, dass die Revision Uber ausreichendes und angemessen qualifiziertes Per-
sonal verfugt.

Dariber hinaus ist die Interne Revision zur Wahrung der Unabhangigkeit und Objektivitat angemessen in der Aufbauor-
ganisation abgebildet und besitzt ein uneingeschranktes aktives und passives Informationsrecht.

Zur Sicherstellung der Einhaltung interner und externer Anforderungen unterhalt die Interne Revision ein System zur Qua-
litdtssicherung und -verbesserung. Die Erfullung der Anforderungen an die Interne Revision der HUK-COBURG wird im
Rahmen eines externen Quality Assessments regelmaRig validiert.
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B.6 Versicherungsmathematische Funktion

Die Aufgaben der Versicherungsmathematischen Funktion ergeben sich im Wesentlichen aus § 31 VAG sowie Artikel 272
DVO. Sie umfassen in Bezug auf die Berechnung der versicherungstechnischen Riickstellungen hauptsachlich:

o Koordinierung der Berechnung der versicherungstechnischen Ruckstellungen,

e Gewahrleistung der Angemessenheit der verwendeten Methoden und Basismodelle sowie der bei der Berechnung
der versicherungstechnischen Rickstellungen getroffenen Annahmen,

e Bewertung der Hinlanglichkeit und der Qualitat der Daten, die bei der Berechnung der versicherungstechnischen
Ruckstellungen zugrunde gelegt werden,

e Vergleich der besten Schatzwerte mit den Erfahrungswerten und Beriicksichtigung der Erkenntnisse daraus,

e Unterrichtung des Vorstandes uUber die Verlasslichkeit und Angemessenheit der Berechnung der versicherungstech-
nischen Ruckstellungen,

e Uberwachung der Berechnungen in den in § 79 VAG genannten Fallen.

Dartber hinaus erbringt die Versicherungsmathematische Funktion Beratungsleistungen und gibt dabei eine Stellung-
nahme zur allgemeinen Zeichnungs- und Annahmepolitik und zur Angemessenheit der Rickversicherungsvereinbarungen
ab. Sie tragt zur wirksamen Umsetzung des Risikomanagementsystems und zur unternehmenseigenen Risiko- und Sol-
vabilitdtsbeurteilung bei und stellt eine aktuarielle Expertise zur Verfligung. Die Versicherungsmathematische Funktion
wirkt bei der Schaffung der Risikomodelle und bei der Koordination der Berechnung der Solvabilitédtskapitalanforderungen
mit. Dabei arbeitet sie mit den anderen Schlusselfunktionen zusammen.

In ihrem mindestens einmal jahrlich zu erstellenden Bericht an den Vorstand dokumentiert die Versicherungsmathemati-
sche Funktion die wesentlichen von ihr wahrgenommenen Aufgaben sowie die erzielten Ergebnisse, benennt ggf. Mangel
und gibt Empfehlungen zu deren Behebung ab. Uber eventuell auftretende gréRere Probleme berichtet die Versicherungs-
mathematische Funktion ad hoc an den Vorstand.

Die Aufgaben der Versicherungsmathematischen Funktion werden im Geschaftsbereich Schaden-/Unfallversicherung
durch den Leiter der Abteilung Aktuariat Komposit wahrgenommen. Wesentliche Aufgaben dieser Abteilung liegen in der
Produktentwicklung, Preisgestaltung und Zeichnungspolitik sowie der Berechnung der Riickstellungen. Darliber hinaus
wirkt die Versicherungsmathematische Funktion auch bei der Unternehmensplanung und im Risikomanagement mit. Auf-
grund der Personalunion von Versicherungsmathematischer Funktion und Leiter des Aktuariat Komposit sind zur Vermei-
dung moglicher Interessenkonflikte und fiir eine objektive, faire und unabhangige Aufgabenerfillung flankierende Maf-
nahmen eingerichtet. Unter anderem bestehen diese aus dem Heranziehen eines unabhangigen Gutachtens im Rahmen
der jahrlichen Uberpriifung durch einen externen Priifer (,Reservereview").
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B.7 Outsourcing

Der VRV hat alle im Rahmen des Versicherungsbetriebs erforderlichen Funktionen mit Ausnahme der Kapitalanlagen im
Rahmen einer der BaFin angezeigten Vereinbarung an die HUK-COBURG ausgelagert. Der VRV hat seine Kapitalanlage
im Rahmen einer der BaFin angezeigten Vereinbarung auf die HUK-COBURG Asset Management GmbH Ubertragen.

Ausgliederungsverfahren

Das Ausgliederungsverfahren unterteilt sich in drei Abschnitte:
Sachverhaltspriifung

Zunachst legt der VRV auf der Grundlage einer vorgelagerten Sachverhaltspriifung fest, welche Aktivitdten und Prozesse
unter Risikogesichtspunkten tUberhaupt ausgegliedert werden kénnen. Die auslagernde Gesellschaft nimmt eine Sachver-
haltsprifung bzw. im Falle von IT-Ausgliederung eine Erstrisikoanalyse vor. Diese Prifung dient der Ermittlung, ob die
geplante Ausgliederung aufsichtsrechtlich zulassig ist und inwieweit eine detaillierte Risikoanalyse vorzunehmen ist.

Sofern nach dem Ergebnis der Sachverhaltsprifung/Erstrisikoanalyse eine Ausgliederung einer potenziell ,wichtigen Funk-
tion oder Versicherungstatigkeit* oder einer potenziell ,nicht wichtigen Funktion® vorliegt, bedarf es einer detaillierten Risi-
koanalyse.

Detaillierte Risikoanalyse

Die detaillierte Risikoanalyse ist durch die ausgliedernde Abteilung bzw. den Fachbereich vorzunehmen. Ihr Zweck ist die
Identifikation und Beurteilung der aus der Ausgliederung entstehenden Risiken und darauf aufbauend die Einstufung als
,nicht wichtige Funktion bzw. Versicherungstatigkeit“ oder ,wichtige Funktion bzw. Versicherungstatigkeit®.

Ergibt die Risikoanalyse eine Klassifizierung als Ausgliederung einer wichtigen Funktion oder Versicherungstatigkeit, so
ist das Ergebnis der Risikoanalyse den Gesellschaftsvorstanden vor der Ausgliederungsentscheidung zu kommunizieren.
Bei einer Ausgliederung wichtiger Funktionen oder Versicherungstatigkeiteni. S. v. §§ 32 Abs. 3, 47 Nr. 8 VAG bedarf dies
der Anzeige bei der BaFin.

Bei Auslagerungen von Informations- und Kommunikationstechnologien sind die Anforderungen an das Management des
IKT-Drittparteienrisikos insbesondere gemaR Art. 28 ff DORA sowie der Rahmen der Resilienz-Strategie der HUK-
COBURG zusétzlich zu beachten. Dienen die IKT-Dienstleistungen auch der Unterstlitzung kritischer oder wichtiger Funk-
tionen, unterliegen diese zusatzlichen Anforderungen.

Sofern eine Ausgliederung einer nicht wichtigen Funktion gegeben ist, orientiert sich das weitere Vorgehen an den Vo-
raussetzungen des § 32 Abs. 1, 2, 4 VAG und Artikel 274 DVO. Im Ubrigen liegt es im Ermessen der ausgliedernden
Abteilung bzw. des Fachbereichs.

Gehért der Dienstleister zur HUK-COBURG Versicherungsgruppe, wird der Uberpriifungsprozess angemessen ange-
passt.

Ausgliederungscontrolling/Monitoring
Die mit der Ausgliederung verbundenen Risiken werden identifiziert, analysiert und bewertet sowie angemessen gesteuert.

In der Gruppe sind Mindestinhalte festgelegt, die bei der Vertragsgestaltung von Ausgliederungsvereinbarungen zu be-
achten sind.

Bei Vertragsabschluss sind fiir den Fall der beabsichtigten Beendigung von Ausgliederungssachverhalten Vorkehrungen
zu treffen und umzusetzen, um die Kontinuitat und Qualitat der ausgelagerten Aktivitaten und Prozesse auch nach Been-
digung zu gewahrleisten. Im Fall einer nicht beabsichtigten Beendigung, z. B. bei Insolvenz des (externen) Dienstleisters,
umfasst das Notfallkonzept entsprechende Geschéftsfortflihrungs- sowie Wiederanlaufplane.
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B.8 Sonstige Angaben
Beurteilung der Angemessenheit des Governance-Systems

Die Geschaftsorganisation wurde im Berichtsjahr der regelmafigen Prifung nach § 23 Abs. 2 VAG i. V. m. MaGo TZ 8.2
(Rundschreiben 2/2017 (VA)) unterzogen. Die Anderungen aus dem (berarbeiteten MaGo-Rundschreiben vom
14.07.2025 wurden bei der Uberpriifung der Geschéftsorganisation in diesem Jahr noch nicht beriicksichtigt. Diese Neu-
erungen werden erst im Rahmen des nachsten Uberpriifungsdurchlaufs integriert, da sie nach Abschluss der diesjéhrigen
Analyse und Bewertung bekanntgegeben wurden.

Bei der Uberpriifung des Governance-Systems werden verschiedene Prozesse und Verfahren genutzt, z. B. Strategie-
und Leitlinienvalidierung, Statusberichte, Risiko- und Limitiberwachung oder IKS-Selbstbeurteilung. Von den Schlissel-
funktionen wird ein gemeinsamer Bericht mit detaillierten Priufungsfeldern, Uberpr[jfungsinstrumenten, Turnus, Nachwei-
sen und Ergebnis, inkl. gegebenenfalls erforderlichem Handlungsbedarf erstellt und dem Vorstand als Basis fiir die Be-
wertung der Geschéaftsorganisation vorgelegt. Die Darstellung der relevanten Prifungsfelder und der bestehenden Pri-
fungsinstrumente orientiert sich dabei an den aufsichtsrechtlich festgelegten Komponenten des Governance-Systems
(8§ 23 bis 32 VAG).

Die Uberpriifung unter Einbeziehung der Erkenntnisse aller Schliisselfunktionen, zu denen diese bei der Durchfilhrung
ihrer Aufgaben gelangt sind, hat ergeben, dass insbesondere die Risikostrategie und die Steuerung des VRV aufeinander
abgestimmt und zur Geschéftsstrategie konsistent sind und die Geschéaftsorganisation die Ziele der Geschéafts- und der
Risikostrategie unterstiitzt.

Dariber hinaus werden die Funktionsfahigkeit ausgewahlter Komponenten des Governance-Systems durch die Revision
gepruft sowie die Behebung eventueller festgestellter Mangel fortlaufend tiberwacht.

In der Gesamtbetrachtung wird die aktuelle Geschaftsorganisation insgesamt als angemessen bewertet.

Andere wesentliche Informationen uber das Governance-System

Weitere wesentliche Informationen Uber das Governance-System des VRV, die Ulber die bereits dargestellten Aspekte
hinausgehen, lagen fiir das Berichtsjahr nicht vor.
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C Risikoprofil

Das Risikoprofil ist eine Gesamtsicht aller Risiken des Vereins unter Berlicksichtigung der strategischen Ziele und der
operationellen Geschaftsablaufe.

Die Solvabilitatskapitalanforderung (Solvency Capital Requirement — SCR) wird gemal der von EIOPA vorgegebenen
Solvabilitat-1l-Standardformel berechnet. Zum 31.12.2025 betrug diese 118.343 Tsd. €. Fir weitere Erldauterungen, bei-
spielsweise eine Darstellung der Risiken ohne Diversifikationseffekte, wird auf das Kapitel E.2 bzw. den Meldebogen
S.25.01.21 im Anhang verwiesen.

Im Rahmen der unternehmenseigenen Risiko- und Solvabilitdtsbeurteilung (Own Risk and Solvency Assessment — ORSA)
wird auf Basis der Solvabilitdtskapitalanforderung der Gesamtsolvabilitatsbedarf bestimmt, der die Risikoexponierung aus
unternehmensspezifischer Sicht widerspiegelt. Hierzu werden Sachverhalte, die sich aus dem unternehmensindividuellen
Risikoprofil ergeben oder die in der Solvabilitdtskapitalanforderung nicht berticksichtigt werden, gesondert bewertet.

Zur Einschéatzung der Sensitivitat einzelner Risiken auf die Solvabilitatsquote werden verschiedene Analysen durchgefihrt.
Ausgangsbasis sind die SCR und die zugehdrige Solvabilitdtsquote zum 31.12.2025. Es wird untersucht, wie sich die
Solvabilitatsquote verandern wiirde, wenn das jeweilige Risiko um 5 % bzw. 10 % gegeniiber dem berechneten Wert zum
31.12.2025 ansteigen wiirde. Die Ergebnisse sind in den entsprechenden Abschnitten ausfihrlich dargestellt.

In den nachfolgenden Abschnitten werden gemaf Artikel 295 DVO die folgenden Risikokategorien betrachtet:

e Versicherungstechnisches Risiko,

e  Marktrisiko,

o Kreditrisiko (Gegenparteiausfallrisiko),

e Liquiditatsrisiko,

e  Operationelles Risiko,

e Andere wesentliche Risiken (strategisches Risiko und Reputationsrisiko).

Daruber hinaus werden im Risikomanagementsystem Nachhaltigkeitsrisiken beriicksichtigt. Diese treten als Ereignisse
oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensfiihrung auf, deren Eintreten tatsachlich oder
potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Vermdgenswerte, Verbindlichkeiten oder auf die Reputa-
tion des Vereins haben kénnte. Nachhaltigkeitsrisiken stellen keine eigene Risikokategorie dar, sondern werden in die
verschiedenen, bereits etablierten Risikokategorien, insbesondere in die versicherungstechnischen Risiken, die Marktrisi-
ken, die operationellen Risiken, die Reputationsrisiken und die strategischen Risiken einsortiert.
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C.1 Versicherungstechnisches Risiko

Wie nachfolgend dargestellt, ist das versicherungstechnische Risiko unterteilt in das vt. Risiko Nichtleben und das vt.
Risiko Kranken.

Das vt. Risiko Kranken, welches aus dem Unfallversicherungsgeschaft resultiert, ist das mafigebliche vt. Risiko des Ver-
eins und wird vom Pramien- und Reserverisiko dominiert. Das vt. Risiko Nichtleben spielt aufgrund der angebotenen Pro-
dukte eine untergeordnete Rolle.

Pramienrisiko

Ein wesentliches Risiko ist das versicherungstechnische Pramienrisiko. Die kalkulierten Tarife kdnnen sich als unaus-
kémmlich herausstellen, sodass der Risikoausgleich im Kollektiv scheitert. Dies ist der Fall, wenn Entschadigungsleistun-
gen hoher sind als urspriinglich zu erwarten war, oder Irrtiimer bei der Schatzung der Schadenhaufigkeit oder -héhe auf-
treten, ohne dass eine rechtzeitige Anpassung der Beitrage und Versicherungsbedingungen mdglich ist. Derartige Effekte
kénnen z. B. aus einer zufalligen Haufung von Schaden oder aus neuen rechtlichen Rahmenbedingungen resultieren.

Reserverisiko

Eng mit dem Pramienrisiko verbunden ist das Reserverisiko. Die zuriickgestellten Betrage fir die noch nicht abgewickelten
Versicherungsfalle kdnnten nicht ausreichen, um den zukiinftigen Schadenbedarf zu decken, sodass in den Folgejahren
Abwicklungsverluste entstehen kdnnten. Diesen Risiken wird durch eine vorsichtige Tarifierung und angemessen gebildete
Schadenruick-stellungen begegnet.

Wesentliche Anderungen im Berichtsjahr

Wesentliche Anderungen der Geschéfts- und Risikostrategie im Bereich der Schaden-/Unfallversicherung wurden nicht
vorgenommen, auch die Zeichnungs- und Annahmerichtlinien haben sich nicht nennenswert gedndert.

Risikominderungstechniken

Der Verein bietet in der Unfallversicherung Versicherungsschutz in Form von standardisierten Produkten nahezu aus-
schlieBlich fir private Haushalte in Deutschland an. Diese Beschrankung ist einer der wesentlichen risikobegrenzenden
Faktoren fur die versicherungstechnischen Risiken.

Der VRK VVaG nutzt neben diesen geschaftspolitischen Manahmen die folgenden SteuerungsmalRnahmen, um Risiken
zu begegnen:
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Risikomeidung

Risiken werden vollstandig ausgeschaltet bzw. bewusst nicht eingegangen, indem Inhomogenitaten beziiglich der gezeich-
neten Vertrage im Versicherungsbestand beispielsweise durch die Einschrankung der Angebotspalette auf Standardpro-
dukte fur private Haushalte vermieden werden.

Risikodiversifizierung

Durch ein breites Angebot von Versicherungsprodukten und einer angestrebten ausgewogenen geografischen Verteilung
der Risiken wird das versicherungstechnische Risiko soweit wie mdglich diversifiziert.

Risikotransfer

Risiken aus der Geschéftstatigkeit werden gegebenenfalls teilweise oder vollstandig auf Dritte Gbertragen. Beispielsweise
wird durch das Instrument der passiven Riickversicherung ein Teil des versicherungstechnischen Risikos zu ausgewahlten
professionellen Rickversicherungsunternehmen transferiert.

Beurteilung des Solvabilitatsbedarfs

Als Basis flr die unternehmenseigene Beurteilung des Solvabilitatsbedarfs fiir das versicherungstechnische Risiko wird
die im Rahmen der Solvabilitat-11-Standardformel berechnete SCR fiir das versicherungstechnische Risiko Nichtleben und
Kranken herangezogen. Zum 31.12.2025 betrug diese fiir das versicherungstechnische Risiko Nichtleben 377 € und fir
das versicherungstechnische Risiko Kranken 5.216 Tsd. €.

Dartiber hinaus werden zur Einschatzung der Sensitivitat des versicherungstechnischen Risikos auf die Solvabilitdtsquote
verschiedene Analysen durchgefiihrt. Ausgangsbasis sind die SCR und die zugehdrige Solvabilitatsquote zum 31.12.2025.
Es wird untersucht, wie sich die Solvabilitdtsquote verandern wiirde, wenn das Pramien-/Reserve-, Storno-, Katastrophen-,
Langlebigkeits- oder Kostenrisiko um 5 % bzw. 10 % gegeniiber dem berechneten Wert zum 31.12.2025 ansteigen wiirde.
Die Ergebnisse in Bezug auf die Solvabilitatsquote stellen sich wie folgt dar:

Sensitivitaten

Solvabilitatsquote Veranderung Solvabilitdtsquote
Ausgangsbasis 169,4 % —
Pramien-/Reserverisiko +5 % 169,4 % 0,0 %-P.
Pramien-/Reserverisiko +10 % 169,4 % 0,0 %-P.
Stornorisiko +5 % 169,4 % 0,0 %-P.
Stornorisiko +10 % 169,4 % 0,0 %-P.
Katastrophenrisiko +5 % 169,4 % 0,0 %-P.
Katastrophenrisiko +10 % 169,4 % 0,0 %-P.
Langlebigkeitsrisiko +5 % 169,4 % 0,0 %-P.
Langlebigkeitsrisiko +10 % 169,4 % 0,0 %-P.
Kostenrisiko +5 % 169,4 % 0,0 %-P.
Kostenrisiko +10 % 169,4 % 0,0 %-P.

Die Solvabilitatsquote weist aufgrund der Dominanz des Marktrisikos so gut wie keine Sensitivitat hinsichtlich der versi-
cherungstechnischen Risiken auf.

Risikokonzentrationen

Versicherungstechnische Risikokonzentrationen, die sich aus hohen einzelnen oder stark korrelierten versicherungstech-
nischen Risiken ergeben, sind aufgrund der strategischen Einschréankung des Geschéfts auf private Haushalte duf3erst
gering. Die Fokussierung auf Standardprodukte fiihrt in Verbindung mit den definierten Zeichnungs- und Annahmerichtli-
nien zu einer ausgewogenen Mischung von Risiken im Bestand. Mit dem aus ganz Deutschland bestehenden Geschafts-
gebiet werden zudem regionale Konzentrationen von Risiken weitgehend vermieden.
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Zweckgesellschaften

Zweckgesellschaften im Sinne von Leitlinie 5 Ziff. 1.17 der EIOPA-BoS-15/109 sind in dem VRV nicht vorhanden.
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C.2 Marktrisiko

Das Marktrisiko beinhaltet analog zum Solvabilitat-1l-Standardmodell folgende Risiken:

Innerhalb des Marktrisikos stellen beim VRV Konzentrations- und Aktienrisiken die groRRten Positionen dar.
Aktienrisiko

Das Aktienrisiko bezeichnet das Risiko, das sich durch die Sensitivitat der Werte von Vermdgenswerten, Verbindlichkeiten
und Finanzinstrumenten in Bezug auf Veranderungen in der Hohe oder der Volatilitdt der Marktpreise von Aktien ergibt.
Innerhalb des Aktienrisikos ist auch das Beteiligungsrisiko erfasst. Dieses bildet das Risiko ab, dass eingegangene Betei-
ligungen zu potenziellen Verlusten aus bereitgestelltem Eigenkapital, aus Ergebnisabfiihrungsvertragen oder aus Haf-
tungsrisiken fiihren kénnen.

Zinsrisiko

Das Zinsrisiko bezeichnet das Risiko, das sich durch die Sensitivitat der Werte von Vermdgenswerten, Verbindlichkeiten
und Finanzinstrumenten in Bezug auf Veranderungen in der Zinskurve oder in Bezug auf die Volatilitat der Zinskurve ergibt.
Folglich beinhaltet es die Marktwertveranderungen verzinslicher Wertpapiere, die auf Anderungen der Zinskurve zuriick-
zufiihren sind.

Spreadrisiko

Das Spreadrisiko bezeichnet das Risiko, das sich durch die Sensitivitat der Werte von Vermdgenswerten, Verbindlichkeiten
und Finanzinstrumenten in Bezug auf Veranderungen in der Hohe oder der Volatilitat der Credit-Spreads (ber der risiko-
freien Zinskurve ergibt. Hierunter fallt auch das Ausfallrisiko Kapitalanlagen, welches méglichen Verlusten Rechnung tragt,
die sich aus einem unerwarteten Ausfall oder der Verschlechterung der Bonitéat von Schuldnern ergeben. Dabei werden
Sicherheiten und Besicherungen bertcksichtigt.

Immobilienrisiko

Das Immobilienrisiko bezeichnet das Risiko, das sich durch die Sensitivitat der Werte von Vermdgenswerten, Verbindlich-
keiten und Finanzinstrumenten in Bezug auf Veranderungen in der Hohe oder der Volatilitat der Marktpreise von Immobi-
lien ergibt.

Wahrungsrisiko

Das Wahrungsrisiko bezeichnet das Risiko, das sich durch die Sensitivitat der Werte von Vermdgenswerten, Verbindlich-
keiten und Finanzinstrumenten in Bezug auf Veranderungen in der Héhe oder der Volatilitdt der Wechselkurse ergibt.

Konzentrationsrisiko

Das Konzentrationsrisiko innerhalb des Marktrisikos bezeichnet das zusatzliche Risiko, das durch eine mangelnde Diver-
sifikation des Assetportfolios oder durch eine hohe Exponierung gegeniiber dem Ausfallrisiko eines einzelnen Wertpa-
pieremittenten oder einer Gruppe verbundener Emittenten bedingt ist und in den brigen Modulen nicht ausreichend be-
ricksichtigt wird.
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Wesentliche Anderungen im Berichtsjahr
Wesentliche Anderungen der Geschéfts- und Risikostrategie im Bereich der Kapitalanlagen wurden nicht vorgenommen.
Risikominderungstechniken

Die 6konomische Steuerung des Zinsrisikos erfolgt im Wesentlichen durch die Steuerung der Portfolio-Duration. Zur Steu-
erung des Aktien- und Immobilienrisikos wird jeweils eine Obergrenze der zugehérigen Quote festgelegt. Zur Uberwachung
des Credit-, Spread- und Ausfallrisikos wird die Entwicklung der Bonitat der Schuldner Uber die Ratings beobachtet. Eine
Beimischung von Anlagen mit erhohter Ausfallwahrscheinlichkeit (z. B. High Yield) ist nur in dem in der SAA definierten
unternehmensindividuellen Rahmen méglich. Der Bildung von Konzentrationsrisiken wird durch eine breite Mischung und
Streuung der Kapitalanlagen nach Assetklassen, Markten und Emittenten begegnet. Die Wahrungsrisiken des Kapitalan-
lagebestands werden regelmafig liber das Gesamtportfolio hinweg gemessen und im Bedarfsfall gesteuert.

Beurteilung des Solvabilitatsbedarfs

Als Basis fir die unternehmenseigene Beurteilung des Solvabilitdtsbedarfs fiir das Marktrisiko wird die im Rahmen der
Solvabilitat-1l-Standardformel berechnete SCR fiir das Marktrisiko herangezogen. Zum 31.12.2025 betrug diese
118.927 Tsd. €.

Dartber hinaus werden zur Einschatzung der Sensitivitdt des Marktrisikos auf die Solvabilitdtsquote verschiedene Analy-
sen durchgefiihrt. Ausgangsbasis sind die SCR und die zugehdrige Solvabilitadtsquote zum 31.12.2025. Es wird untersucht,
wie sich die Solvabilitdtsquote verandern wiirde, wenn Zins-, Aktien-, Immobilien-, Spread- oder Wahrungsrisiko um 5 %
bzw. 10 % gegenuiber dem berechneten Wert zum 31.12.2025 ansteigen wirden. Die Ergebnisse in Bezug auf die Solva-
bilitatsquote stellen sich wie folgt dar:

Sensitivitaten

Solvabilitatsquote Veranderung Solvabilitdtsquote
Ausgangsbasis 169,4 % —
Zinsrisiko +5 % 169,4 % 0,0 %-P.
Zinsrisiko +10 % 169,4 % 0,0 %-P.
Aktienrisiko +5 % 168,5 % -0,9 %-P.
Aktienrisiko +10 % 167,5 % -1,9 %-P.
Immobilienrisiko +5 % 169,4 % 0,0 %-P.
Immobilienrisiko +10 % 169,4 % 0,0 %-P.
Spreadrisiko +5 % 169,4 % 0,0 %-P.
Spreadrisiko +10 % 169,4 % 0,0 %-P.
Wahrungsrisiko +5 % 169,4 % 0,0 %-P.
Wahrungsrisiko +10 % 169,4 % 0,0 %-P.

Die Ergebnisse der dargestellten Analysen zeigen, dass die Sensitivitat der einzelnen Marktrisiken auf die Solvabilitats-
quote sehr gering ist. Selbst bei einem Anstieg des Aktienrisikos um 10 % geht die Solvabilitatsquote des Versicherungs-
vereins nur um 1,9 Prozentpunkte zurlick.

Risikokonzentrationen

Risikokonzentrationen bei den Kapitalanlagen und Abhangigkeiten von Emittenten oder von bestimmten Unternehmens-
gruppen werden mdoglichst vermieden. Sofern neuartige Kapitalanlagen erstmalig erworben werden oder in sonstiger
Weise nicht alltdgliche Anlagesituationen in Bezug auf die Bewertung von Vermdgenswerten im Bereich der Kapitalanla-
gen entstehen, existieren definierte Prozesse, um zu tberprifen, ob das Unternehmen in der Lage ist, die Anlagetatigkeit
durchzufiihren und die Risiken zu bewerten und zu steuern. Ebenso wird mit der erforderlichen Vorsicht in Bezug auf die
Anlagen in Derivaten, strukturierten Produkten und nicht zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Vermo-
genswerten verfahren und dieser Bestand auf einem angemessenen, risikoadaquaten Niveau gehalten. Darliber hinaus
bestehen wie in der gesamten deutschen Versicherungsbranche Risikokonzentrationen gegeniiber deutschen Banken
(uberwiegend besichert) und gegeniiber Staaten innerhalb der Européischen Union. Entwicklungen von Anlageschwer-
punkten werden durch detaillierte Auswertungen laufend tiberwacht.
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Dartiber hinaus bestehen Risikokonzentrationen hinsichtlich der strategischen Beteiligung an der VRK-Holding GmbH.
Den sich daraus ergebenden Risiken wird durch ein gruppenweites Beteiligungscontrolling begegnet. Derartige Erkennt-
nisse flieRen in die Steuerungsmalnahmen des VRV ein.
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C.3 Kreditrisiko

In dieser Kategorie werden Gegenparteiausfallrisiken gemafll den Regelungen in Abschnitt 6 DVO (Gegenparteiausfallri-
sikomodul) betrachtet.

Das Gegenparteiausfallrisiko beinhaltet grundsatzlich neben dem Forderungsausfallrisiko gegenuber Rickversicherern
den Ausfall von Hypotheken, Einlagen bei Kreditinstituten, Sicherungsgebern und Vermittlern; nicht enthalten ist das Aus-
fallrisiko festverzinslicher Wertpapiere, welches dem Marktrisiko zugeordnet ist.

Wesentliche Anderungen der Geschéfts- und Risikostrategie im Bereich der Kreditrisiken wurden nicht vorgenommen.
Das Ausfallrisiko aus Aktienoptionen wird minimiert, indem Gberwiegend bérsengehandelte Optionen gekauft werden.

Grundsatzlich wird dem Risiko des Forderungsausfalls gegeniiber Riickversicherern durch die laufende Beurteilung der
beteiligten Riickversicherungsgesellschaften (u. a. durch Ratingeinstufungen) Rechnung getragen. Dariiber hinaus wer-
den Rickversicherungsvertrage nur mit Riickversicherungsgesellschaften von hoher Bonitat abgeschlossen.

Dem Risiko aus dem Ausfall von Forderungen gegen Versicherungsnehmer und Versicherungsvermittler wird im Rahmen
des Forderungsmanagements bereits frihzeitig entgegengewirkt.

Als Basis fur die unternehmenseigene Beurteilung des Solvabilitatsbedarfs fiur das Ausfallrisiko wird die im Rahmen der
Solvabilitat-1l-Standardformel berechnete SCR fiir das Ausfallrisiko herangezogen. Zum 31.12.2025 betrug diese
468 Tsd. €.

Risikokonzentrationen innerhalb des Gegenparteiausfallrisikos bestehen insbesondere durch die Konzentration auf we-
nige Kreditinstitute und Rickversicherer. Dieses Risiko wird durch Auswahl solider Partner mit hohem Rating reduziert.
Das Rating der Banken, bei denen Tages- und Termingelder angelegt sind, betrdgt mindestens A — dritthGchste Bonitats-
klasse.
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C.4 Liquiditatsrisiko

Das Liquiditatsrisiko ist das Risiko, den Zahlungsverpflichtungen insbesondere aus Versicherungsvertradgen nicht jederzeit,
d. h. auch bei extremen Schaden- bzw. Leistungsereignissen auf der Passivseite oder bei hohen Marktwertverlusten der
Kapitalanlagen, nachkommen zu kdnnen.

Wesentliche Anderungen der Geschéfts- und Risikostrategie im Bereich der Liquiditatsrisiken wurden nicht vorgenommen.

Das Liquiditatsrisiko wird durch die Aufstellung von Finanzplanen gesteuert. Zur Feinsteuerung werden im Rahmen der
Liquiditatsdisposition taglich alle Zahlungseingdnge und -ausgange der kommenden zwei Monate erfasst. Zudem wird
monatlich ein Finanzplan aktualisiert, der alle ein- und ausgehenden Zahlungsstrome der kommenden zwdlf Monate ent-
halt. Diese Verfahren werden regelmaRig tberprift und bei Bedarf weiterentwickelt. Trends, die das Liquiditatsrisiko we-
sentlich verandern, sind aktuell nicht zu erkennen.

Zur Einschatzung der Risikosensitivitat wird ein Stressszenario fir ein Liquiditatsereignis durchgefiihrt. Dabei wird aus
angefallenen Beitragseinnahmen, Schadenzahlungen und Kosten ein auflergewdhnlich hoher Liquiditdtsbedarf zum
31.12.2025 abgeleitet. Dem VRV stehen auch in diesem Fall ausreichend hochliquide Mittel zur Verfigung, um den kurz-
fristigen Liquiditatsschock ausgleichen zu kénnen.

Insgesamt stellt sich somit die Liquiditatslage des VRV auch bei Eintritt des beschriebenen Szenarios unverandert als
ungefahrdet dar und das Unternehmen ist keinen wesentlichen Liquiditatsrisiken ausgesetzt.

Risikokonzentrationen im Liquiditatsrisiko wurden aufgrund des hohen verfligbaren Bestandes an liquiden Kapitalanlagen
in Verbindung mit einer breiten Diversifikation dieser Anlagen nicht identifiziert. Auch bei Ausfall der gréf3ten Emittenten-
gruppe innerhalb der liquiden Kapitalanlagen sind im Szenariofall ausreichend liquide Mittel vorhanden.

Der Gesamtbetrag des bei kiinftigen Pramien einkalkulierten erwarteten Gewinns betrug 902 Tsd. €.
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C.5 Operationelles Risiko

Operationelle Risiken entstehen in betrieblichen Systemen oder Prozessen, insbesondere in Form von betrieblichen Risi-
ken, die aus IT- oder Immobilien-Betrieb sowie aus menschlichem Versagen resultieren. Operationelle Risiken umfassen
daruber hinaus Risiken aus vertraglichen Vereinbarungen oder rechtlichen Rahmenbedingungen sowie das Risiko, dass
sich die Aufbau- und Ablauforganisation als nicht angemessen herausstellt.

Die Risikominderungstechniken fur operationelle Risiken verfolgen das Ziel, Eintrittswahrscheinlichkeit sowie Ausmalf} der
Verluste zu reduzieren. Alle Risikominderungsaktivitdten werden nach einer Kosten-Nutzen-Analyse durchgefuhrt. Im Be-
richtszeitraum wurde eine Reihe von GegenmalRnahmen unternommen, um die Risikoexposition zu begrenzen. Die ein-
zelnen MaRnahmen wurden in einem Risikobestandsfiihrungssystem dokumentiert.

Die Risiken aus Cyber-Kriminalitat bleiben nach wie vor hoch, u. a. auch angetrieben durch weltweite Konflikte. Die Mobil-
arbeit hat sich im Unternehmen etabliert. Damit geht ein héheres Risiko einher, weil in zunehmenden Mal auch auf3erhalb
der gesicherten Umgebung des Unternehmens gearbeitet wird, wodurch eine erhéhte Anfalligkeit fir Social Engineering
vermutet wird. Ransomware-Angriffe stellen aber unverandert die grofRte cyberkriminelle Bedrohung dar. Auf der Angrei-
ferseite entwickelt sich eine professionelle cyberkriminelle Arbeitsteilung. Neue Angriffsmethoden werden als Dienstleis-
tung angeboten und damit vielen Angreifern zuganglich gemacht. Auch die Kinstliche Intelligenz wird hierfir zunehmend
genutzt. Neben den auch zukinftig zu betreibenden und auszubauenden praventiven Malinahmen zur Verhinderung er-
folgreicher Angriffe ist es notwendig sich weiterhin auf MalRnahmen zur friihzeitigen Erkennung von erfolgreichen Angriffen
und die Reaktion darauf zu fokussieren, um auch im Falle einer erfolgreichen Attacke die gro3tmdogliche Operationsfahig-
keit und Fahigkeit zur Wiederherstellung betroffener Systeme zu gewahrleisten.

Das Uberwachungsaudit zur Sicherstellung des Standards geméaR ISO 27001 wurde auch im Jahr 2025 erfolgreich absol-
viert.

Neben den organisatorischen und technischen Malnahmen im Rahmen der Informations- und IT-Sicherheit spielt die
Sensibilisierung aller Mitarbeitenden des Unternehmens eine grof3e Rolle. Die verpflichtende Durchfiihrung eines Web-
Based-Trainings durch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die regelmaRigen Hinweise (ber das Informationsportal
zu aktuellen Bedrohungen sind Beispiele hierfiir. Dariiber hinaus werden Mitarbeitende durch simulierte Bedrohungen im
Arbeitsalltag sensibilisiert, bspw. werden Phishing-Test-Mails versendet, die bei Nichterkennung zu einer Informationsseite
Uber Bedrohungen durch Phishing weiterleiten.

Zur Erreichung der inneren und auf3eren Sicherheit der Betriebsstatten im Konzern sind alle Verhaltens- und Verfahrens-
regelungen zum Schutz der Versicherungsgruppe und der in den Dienstgebauden tatigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in Form einer Richtlinie zusammengefasst. Diese ist in die Struktur des Informationssicherheitsmanagementsystems ein-
gebettet und wird vom Beauftragten flr physische Sicherheit verantwortet.

Das Risiko fehlerhafter Bearbeitung oder doloser Handlungen wird durch stichprobenhafte Priifungen von Bearbeitungs-
vorgangen minimiert. Daneben unterliegen alle Auszahlungen und Verpflichtungserklarungen strengen Berechtigungs-
und Vollmachtsregelungen, sodass dolose Handlungen verhindert oder zumindest erschwert werden.

Dariber hinaus wird allgemein im Bereich der Risiken Belegschaft durch eine effiziente Stellenbesetzungs- und Nachfol-
geplanung, die intensive Aus- und Weiterbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie durch verstarkte Personal-
marketingmafinahmen dem Personalengpassrisiko und dem Risiko mangelnder Qualifikation vorgebeugt. Ergdnzend wir-
ken die Mallnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Die personalwirtschaftliche Situation des Konzerns wird im
Rahmen des Personalcontrollings kontinuierlich Gberprift, um Belegschaftsrisiken friihzeitig zu identifizieren und geeig-
nete MalRnahmen zu entwickeln.

Rechtliche und Compliance-Risiken aus vertraglichen Vereinbarungen oder rechtlichen Rahmenbedingungen schlief3en
zivil- und handelsrechtliche sowie bilanz- und steuerrechtliche Risiken ein. Diesen Risiken wird durch das rechtzeitige
Ergreifen angemessener MaRnahmen wie der Uberpriifung und Anpassung von Vertrdgen und Bedingungen oder der
Neuauflage von Tarifen begegnet. Die laufende Verfolgung méglicher neuer Regelungen und Gesetzesentwirfe gewahr-
leistet, dass auf Veranderungen friihzeitig reagiert werden kann.

Der Verein bedient sich der Aufbau- und Ablauforganisation der HUK-COBURG. Das Risiko aus Aufbau- und Ablauforga-
nisation besteht darin, dass die systematisch gestalteten organisatorischen MalRnahmen und Kontrollen in den Organisa-

44



SFCR 2025 VRK Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
im Raum der Kirchen

tionseinheiten, Einzelgesellschaften und der Versicherungsgruppe nicht angemessen oder wirksam sind. Durch die Imple-
mentierung eines wirksamen und funktionsfahigen Internen Kontrollsystems sowie dessen planmaRiger Uberwachung
durch die Interne Revision wird diesem Risiko entgegengewirkt. Der Minimierung der Risiken aus fehlerhafter Bearbeitung
dienen dartber hinaus auch die umfassende maschinelle Unterstiitzung von Arbeitsabldufen und die standige Erweiterung
dieses Instrumentariums.

Beurteilung des Solvabilitatsbedarfs

Als Basis fur die unternehmenseigene Beurteilung des Solvabilitatsbedarfs fiir das operationelle Risiko wird die im Rahmen
der Solvabilitat-1l-Standardformel berechnete SCR fir das operationelle Risiko herangezogen. Diese betrug zum
31.12.2025 285 Tsd. €.

Dartiber hinaus werden zur Einschatzung der Sensitivitat des operationellen Risikos auf die Solvabilitatsquote verschie-
dene Analysen durchgefiihrt. Ausgangsbasis sind die SCR und die zugehdrige Solvabilitatsquote zum 31.12.2025. Es wird
untersucht, wie sich die Solvabilitdtsquote verandern wiirde, wenn das operationelle Risiko um 5 % bzw. 10 % gegenuber
dem berechneten Wert zum 31.12.2025 ansteigen wirde. Die Ergebnisse in Bezug auf die Solvabilitatsquote stellen sich
wie folgt dar:

Sensitivitaten

Solvabilitatsquote Veranderung Solvabilitdtsquote
Ausgangsbasis 169,4 % —
operationelles Risiko +5 % 169,4 % 0,0 %-P.
operationelles Risiko +10 % 169,4 % 0,0 %-P.

In den Sensitivitatsanalysen zeigen sich keine Anderung der Solvabilititsquote. Das operationelle Risiko ist insofern fiir
die Gesellschaft von untergeordneter Bedeutung.

Risikokonzentrationen

Operationelle Risikokonzentrationen bestehen in der Zentralisierung der Bereiche Gebaude, Personal und IT auf einige
wenige Standorte. In Summe werden diese Risikokonzentrationen als unwesentlich bewertet. Mit zunehmender Unabhan-
gigkeit von physischen Arbeitsplatzen durch die Einflhrung von Mobilarbeit sinkt die Bedeutung operationeller Risikokon-
zentrationen weiter.
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C.6 Andere wesentliche Risiken

Unter anderen wesentlichen Risiken sind fiir den VRV strategische Risiken und Reputationsrisiken von Bedeutung.
Strategische Risiken

Strategische Risiken kénnen sich fiir den VRV aus strategischen Geschéaftsentscheidungen und aus der Nichtanpassung
von Geschéftsentscheidungen an ein gedndertes Wirtschaftsumfeld ergeben. Fur das strategische Risiko sind Giberwie-
gend externe Faktoren mafigeblich, die das politische, 6konomische, technologische, soziale und 6kologische Umfeld
betreffen.

In regelmaRigen Sitzungen des Vorstandes, in Ressort- und Abteilungsbesprechungen, erganzt um strategische Arbeits-
gruppen und im Rahmen des Dialogs zwischen Prozessverantwortlichen und Risikomanagement-Funktion werden die
Ergebnisse der laufenden Beobachtung des externen Umfelds analysiert. Durch eine sich daraus gegebenenfalls erge-
bende Prifung und Anpassung der Geschéafts- und Risikostrategien — im jahrlichen Turnus oder ad hoc — sowie eine
konsequente Umsetzung der Anderungen in den betreffenden Abteilungen wird den strategischen Risiken des Vereins
begegnet.

Reputationsrisiken
Strategische Entscheidungen erfolgen stets auch unter Beachtung der Reputation der Gruppe.

Durch negative Darstellungen in der Offentlichkeit kénnen fiir den VRV Reputationsrisiken entstehen. Ursache solcher
negativen Darstellungen kénnten beispielsweise unzufriedene Kundinnen und Kunden oder Anspruchstellerinnen und An-
spruchsteller sein, die sich an die Offentlichkeit wenden, aber auch Vertreterinnen und Vertreter von Organisationen, deren
Interessen denen des VRV entgegenstehen.

Auch unter Betrachtung nichtfinanzieller Aspekte sind derzeit keine wesentlichen Risiken fir die Reputation des Vereins
erkennbar. Dazu tragt auch die vorbeugende Offentlichkeitsarbeit des VRV bei. So begegnet der Verein den beschriebe-
nen Reputationsrisiken zum einen durch eine intensive Beobachtung der 6ffentlichen Meinung inklusive der sozialen Me-
dien, um schnell auf negative Darstellungen reagieren zu kdnnen. Zum anderen pflegt der VRV eine bewusste, dauerhafte
und offene Kommunikation mit der Offentlichkeit mit dem Ziel, Verstandnis fiir das Agieren des Unternehmens zu wecken
und langfristig Vertrauen aufzubauen.
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C.7 Sonstige Angaben

Grundsatz der unternehmerischen Vorsicht

Nach § 124 VAG sind die allgemeinen Anlagegrundsatze der Sicherheit, Rentabilitat und Liquiditat feste Bestandteile der
gesetzlichen Anlagevorschriften. Daher sind sdmtliche Vermdgenswerte so anzulegen, dass Sicherheit, Qualitat, Liquiditat
und Rentabilitdt des Portfolios als Ganzes sichergestellt werden.

Der Grundsatz der Sicherheit hat Prioritét vor allen anderen Vorschriften und wird auf die Einzelanlagen angewendet.
Dabei steht die Sicherung der Nominalwerte im Vordergrund. Die Substanzerhaltung der Einzelanlagen wird angestrebt.
Dementsprechend wird Uberwiegend in Titel im Investmentgrade-Bereich investiert. Anlagen mit erhéhter Ausfallwahr-
scheinlichkeit sowie Eigenkapitalinstrumente diirfen nur in dem Rahmen beigemischt werden, wie er in der strategischen
Asset Allokation definiert ist.

Die erreichbare Rentabilitat ist stark von den aktuellen Marktgegebenheiten abhangig. Daher wird stets eine im Verhaltnis
zum eingegangenen Risiko und zu den aktuellen Marktgegebenheiten angemessene Rentabilitat angestrebt. Im Rahmen
der strategischen Asset Allokation wird hierzu auch untersucht, in welchem Umfang die Beimischung von rentableren, aber
riskanteren Anlagen fiir das Portfolio mdglich ist.

Zur Sicherstellung einer ausreichenden Liquiditat wird iberwiegend in Anlageformen investiert, die typischerweise inner-
halb von drei Monaten verkauft werden kénnen. Ausnahmen sind nur in dem in der strategischen Asset Allokation defi-
nierten Umfang zulassig.

Die Portfoliostruktur wird so gestaltet, dass die jederzeitige Erfillung der Zahlungsverpflichtungen gewahrleistet wird.

Dem Anlagegrundsatz der Qualitat genligen die Vermdgensanlagen, welche die Anlagegrundsatze der Sicherheit, Renta-
bilitat und Liquiditat erfillen.

Andere wesentliche Informationen liber das Risikoprofil

Weitere wesentliche Informationen tber das Risikoprofil des VRV, die iber die bereits dargestellten Aspekte hinausgehen,
lagen flr das Berichtsjahr nicht vor.
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D Bewertung fur Solvabilitatszwecke

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Vermdgenswerte und Verbindlichkeiten werden in der Solvabilitdtstibersicht zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Defi-
niert ist dieser nach Artikel 75 RR als Betrag, zu dem der Vermdgenswert bzw. die Verbindlichkeit zwischen sachverstan-
digen, vertragswilligen und voneinander unabhangigen Geschaftspartnern getauscht bzw. ibertragen oder beglichen wer-
den kann. Die Bewertung versicherungstechnischer Rickstellungen sowie der einforderbaren Betrage aus Riickversiche-
rungsvertragen ist dagegen in den Artikeln 76 — 81 RR geregelt, wonach diese nach dem besten Schatzwert und bei den
versicherungstechnischen Ruckstellungen zuziglich einer Risikomarge bewertet werden.

Ansatz und Bewertung der Vermdgenswerte und Verbindlichkeiten (auer versicherungstechnische Rickstellungen und
einforderbare Betrage) erfolgen nach den durch die Europaische Union fiir die EU Gbernommenen International Financial
Reporting Standards (IFRS), sofern diese im Einklang mit dem Grundsatz der marktkonsistenten Bewertung nach Solva-
bilitat Il stehen.

Die Vermogenswerte und Verbindlichkeiten werden ferner — in Anlehnung an die IFRS — auf Grundlage der Annahme der
Unternehmensfortfihrung und nach dem Grundsatz der Einzelbewertung in der Solvabilitatsiibersicht bewertet. Wesent-
lichkeitskriterien finden bei der Bewertung Berucksichtigung.

Die Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts fur Vermdgenswerte und Verbindlichkeiten erfolgt grundsatzlich auf Basis der
folgenden Solvabilitat-11-Bewertungshierarchie. Die hierarchische Einstufung resultiert dabei aus der Erheblichkeit der in
die Bewertung einflieBenden Parameter.

Die Standardbewertungsmethode besteht darin, Vermdgenswerte und Verbindlichkeiten, fiir welche eine Preisnotierung
in einem aktiven Markt vorhanden ist, mit dem unveranderten Bdrsen- bzw. Marktpreis flr identische Vermdgenswerte
oder Verbindlichkeiten zu bewerten (Stufe 1).

Erfolgt keine Preisstellung fir identische Vermdgenswerte oder Verbindlichkeiten in einem aktiven Markt, wird der beizu-
legende Zeitwert aus vergleichbaren Vermdgenswerten und Verbindlichkeiten unter Berlicksichtigung marktspezifischer
Parameter abgeleitet (Stufe 2).

Sofern nicht ausschlieRlich beobachtbare Marktdaten verfligbar sind, wird bei der Wertermittlung auf alternative Bewer-
tungsmethoden, die konsistent mit der Bewertung nach Artikel 75 RR sind, zurlickgegriffen (Stufe 3). Dabei wird die Ver-
wendung mafigeblich beobachtbarer Inputfaktoren méglichst hoch und jene nicht beobachtbarer Inputfaktoren moglichst
gering gehalten. Im Falle der Anwendung alternativer Bewertungsmethoden wird dies in den nachfolgenden Erlauterungen
zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der einzelnen Posten der Solvabilitatsiibersicht sowie in Kapitel D.4 dar-
gestellt.

Fir die Bemessung des beizulegenden Zeitwerts wird IFRS 13 herangezogen, da auch die gleichen Kriterien fiir aktive
Markte, wie in den IFRS definiert, zu beachten sind. Fir die Feststellung, ob ein aktiver Markt vorliegt, wird eine Analyse
des Handelsvolumens und der Haufigkeit der letzten drei Monate herangezogen. IFRS 13 steht in Einklang mit Artikel 75
RR mit Ausnahme der Vorschrift, die Auswirkungen der eigenen Bonitat bei der Bewertung der Verbindlichkeiten zu be-
ricksichtigen. Bei den finanziellen Verbindlichkeiten wurde das eigene Kreditrisiko nicht berticksichtigt und somit auch
keine Berichtigung diesbezlglich vorgenommen, da dieser Sachverhalt im Berichtsjahr nicht relevant war.

Fur die Posten der Solvabilitatstibersicht Anteile an verbundenen Unternehmen, einschlie3lich Beteiligungen sowie latente
Steuern sind besondere Ansatz- und Bewertungsmethoden zu beachten, deren abweichende Bilanzierungs- und Bewer-
tungsvorschriften in den nachfolgenden Erlauterungen zu den entsprechenden Posten angegeben werden.

Die Ermittlung des beizulegenden Zeitwertes fir zinstragende Finanzinstrumente erfolgt fir Solvabilitdtszwecke zum so-
genannten ,dirty price". Der ,dirty price" umfasst die anteiligen abzugrenzenden Zinsen am Bewertungsstichtag.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der Vergleichswerte basieren auf den handelsrechtlichen sowie den bran-
chenspezifischen Vorschriften gemal HGB und RechVersV. Aufgrund der unterschiedlichen Bilanzierungs- und Bewer-
tungsvorschriften im Vergleich zu den Solvabilitat-1I-Vorschriften ergeben sich zwangslaufig Wertunterschiede in den ein-
zelnen Posten, die in den nachfolgenden Ausfiihrungen unter ,Wertunterschiede HGB" erlautert werden. Sofern bei Ansatz
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und Bewertung von Vermdgenswerten und Verbindlichkeiten nach Solvabilitat Il Vereinfachungen zur Anwendung kamen,
wird in den Erlduterungen zu den relevanten Posten darauf eingegangen.

Im Folgenden sind die — fir den Verein relevanten — Posten der Solvabilitatsiubersicht, einschlieRlich deren Bewertungs-
grundlagen, Bewertungsmethoden und Annahmen, dargestellt und erlautert. Die zur Schatzung der Auswirkungen kunfti-
ger Ereignisse auf die Vermégenswerte angewandten Methoden werden unter den relevanten Posten dargestellt. Dabei
zeigen die tabellarischen Ubersichten die Posten unter Angabe ihrer Wertansatze in der Solvabilitatsiibersicht nach Sol-
vabilitat Il und die (in die Struktur nach Solvabilitat Il umgegliederten) Posten der handelsrechtlichen Berichterstattung. Die
fur den Verein nicht relevanten Posten wurden in der Solvabilitatsubersicht mit ,—* dargestellt. Fiir diese Posten werden
keine Bewertungsgrundlagen, Bewertungsmethoden und Annahmen dargestellt und erlautert.
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D.1 Vermogenswerte

Anderungen der verwendeten Ansatz- und Bewertungsgrundlagen unter Solvabilitat Il wurden im Berichtsjahr nicht vorge-
nommen.

Vermogenswerte in Tsd. €
Solvabilitat Il HGB

Geschafts- oder Firmenwert n.a. —
Abgegrenzte Abschlussaufwendungen n. a. —
Immaterielle Vermdégenswerte — 10
Latente Steueranspriiche = —
Uberschuss bei den Altersversorgungsleistungen — —
Sachanlagen fiir den Eigenbedarf — —
Anlagen (auRer Vermdgenswerten fir index- und fondsgebundene Vertrage) 204.496 94.545
Immobilien (auBer zur Eigennutzung) — —
Anteile an verbundenen Unternehmen, einschlief3lich Beteiligungen 156.394 46.885
Aktien — —
Aktien — notiert — —
Aktien — nicht notiert — —
Anleihen 29.903 31.482
Staatsanleihen 9.897 10.759
Unternehmensanleihen 19.511 20.210
Strukturierte Schuldtitel 495 513
Besicherte Wertpapiere — —
Organismen fir gemeinsame Anlagen 18.199 16.178
Derivate = —
Einlagen auer Zahlungsmittelaquivalenten — —
Sonstige Anlagen — —
Vermogenswerte fiir index- und fondsgebundene Vertrage — —
Darlehen und Hypotheken — —
Policendarlehen — —
Darlehen und Hypotheken an Privatpersonen — —
Sonstige Darlehen und Hypotheken — —
Ubertrag 204.496 94.555
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Vermogenswerte in Tsd. €

Solvabilitat Il HGB
Ubertrag 204.496 94.555
Einforderbare Betrage aus Riickversicherungsvertragen von: 1.456 1.816
Nichtlebensversicherungen und nach Art der Nichtlebensversicherungen betriebe- 256 345
nen Krankenversicherungen
Nichtlebensversicherungen aufRer Krankenversicherungen — —
Nach Art der Nichtlebensversicherung betriebenen Krankenversicherungen 256 345
Lebensversicherungen aufler Krankenversicherungen und fonds- und indexgebun-
denen Versicherungen und nach Art der Lebensversicherung betriebenen Kranken- 1.199 1.472
versicherungen
Nach Art der Lebensversicherung betriebenen Krankenversicherungen 1.199 1.472
Lebensversicherungen aufier Krankenversicherungen und fonds- und indexge- . _
bundenen Versicherungen
Lebensversicherungen, fonds- und indexgebunden — —
Depotforderungen — —
Forderungen gegenuber Versicherungen und Vermittlern 342 342
Forderungen gegenuber Rickversicherern — —
Forderungen (Handel, nicht Versicherung) 6.397 2.252
Eigene Anteile (direkt gehalten) — —
In Bezug auf Eigenmittelbestandteile fallige Betrdge oder urspriinglich eingeforderte, . _
aber noch nicht eingezahlte Mittel
Zahlungsmittel und Zahlungsmittelaquivalente 972 972
Sonstige nicht an anderer Stelle ausgewiesene Vermogenswerte 6 6
Vermobgenswerte insgesamt 213.669 99.943
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Immaterielle Vermogenswerte

Posten in Tsd. €
Solvabilitat 11 HGB Unterschied

Immaterielle Vermdgenswerte — 10 -10

Solvabilitat Il

Die Voraussetzungen fir einen Wertansatz, wie die Einzelverwertbarkeit und das Vorhandensein eines aktiven Marktes
der bilanzierten EDV-Software sowie der Nutzungsrechte lagen nicht vor. Entsprechend wurden die immateriellen Vermo-
genswerte nach Solvabilitat Il mit Null ausgewiesen.

Wertunterschied HGB

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermdgensgegenstande werden gemal § 341b Abs. 1 Satz 1 HGB i. V. m. § 253 Abs.
1 Satz 1 sowie Abs. 3 HGB nach den fiir das Anlagevermégen geltenden Vorschriften bewertet: Somit gilt das gemilderte
Niederstwertprinzip. Das Wahlrecht zur Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Vermdgensgegenstande geman
§ 248 Abs. 2 HGB wurde nicht ausgetbt.

Der Unterschied zwischen dem Solvabilitat-1l- und HGB-Wert resultiert demnach aus der Aktivierung der entgeltlich erwor-
benen immateriellen Vermdgenswerte unter HGB und dem Ansatz mit Null in der Solvabilitatstibersicht.
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Anlagen — Anteile an verbundenen Unternehmen, einschlie3lich Beteiligun-
gen

Posten in Tsd. €
Solvabilitat 11 HGB Unterschied

Anteile an verbundenen Unternehmen, ein-

schlieBlich Beteiligungen 156.394 46.885 109.509

Solvabilitat Il

Unter dem Posten wurden Beteiligungen (mafRgeblicher Einfluss) ausgewiesen.

Zur Bewertung der Beteiligungen flr Solvabilitat-1-Zwecke wurde der speziellen Bewertungshierarchie fiir Anteile an ver-
bundenen Unternehmen unter Solvabilitat I gefolgt. Bei der Darstellung der Wertunterschiede im nachsten Abschnitt wird
auch darauf eingegangen, welches Bewertungsverfahren angewandt wurde.

Wertunterschied HGB

Unter HGB wurden Beteiligungen zu Anschaffungskosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert. Die An-
schaffungskosten sind die Aufwendungen (Kaufpreis) fir den Erwerb der Anteile sowie gegebenenfalls angefallener Ne-
benkosten und nachtraglicher Anschaffungskosten. GemaR § 341b Abs. 1 HGB in Verbindung mit § 253 Abs. 3 Satz 6
HGB wurden aufierplanmafige Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert auch bei voraussichtlich nicht
dauernder Wertminderung vorgenommen. Sind die Griinde fiir einen niedrigeren Wertansatz weggefallen, so erfolgte eine
Zuschreibung bis zu den historischen Anschaffungskosten.

Die Unterschiede zwischen dem Solvabilitat-ll-Ansatz und dem Wertansatz nach HGB ergeben sich aus den vom Grunde
her unterschiedlichen Verfahren zur Wertermittlung der Anteile an verbundenen Unternehmen, einschlief3lich Beteiligun-
gen.

Aktuell wird von dem Verein, dem einzigen vollkonsolidierten Unternehmen der VRK-Gruppe, nur eine Beteiligung an der
VRK Holding gehalten:

Beteiligungen in Tsd. €

Quote Bewertungsmethode Solvabilitat Il HGB Unterschied
VRK Holding GmbH 27,50 % Angepasf;f) diq“'ty"\"e' 156.394 46.885 109.509
Gesamtwert 156.394 46.885 109.509

Eine Preisnotierung auf einem aktiven Markt war fiir die gehaltene Beteiligung nicht vorhanden. Ebenso existierten keine
direkt vergleichbaren Unternehmen.

Die Beteiligung wurde demnach mit der angepassten Equity-Methode nach Solvabilitat Il bewertet. Grundlage fiir die Be-
wertung bildete der Uberschuss der Aktiva iber die Passiva, der bei Bewertung aller Vermégenswerte und Schulden des
Beteiligungsunternehmens konform zu den Bewertungsvorschriften nach Solvabilitét Il entstand. Dieser Uberschuss
wurde anteilig nach Beteiligungsquote als Wertansatz beim beteiligten Unternehmen angesetzt.

Der Wertansatz der VRK Holding wird als Versicherungsholding insbesondere durch die Anteile an folgenden Versiche-
rungsunternehmen bestimmt:

53



SFCR 2025 VRK Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
im Raum der Kirchen

Versicherungstochterunternehmen der VRH in Tsd. €

Quote Bewertungsmethode Solvabilitat Il HGB Unterschied
Vers_lcherer im Raum der Kirchen Kranken- 100 % Angepasste Equity-Me- 98.596 12.666 85.930
versicherung AG thode
Versicherer im Raum der Kirchen Lebens- 0 Angepasste Equity-Me-
versicherung AG 100 % thode 306.325 52.932 253.393
Versicherer im Raum der Kirchen Sachversi- 100 % Angepasste Equity-Me- 120.713 37.642 83.071
cherung AG thode
Gesamtwert 525.635 103.240 422.395

Eine Preisnotierung auf einem aktiven Markt war bei der VRH fir die gehaltenen Anteile an Versicherungstochterunter-
nehmen nicht vorhanden. Ebenso existierten keine direkt vergleichbaren Unternehmen.

Die Anteile an Versicherungstochterunternehmen wurden demnach zu 100 % mit der angepassten Equity-Methode nach
Solvabilitat Il bewertet.

Der Wertunterschied zwischen Solvabilitat Il und HGB resultiert aus der unterschiedlichen Bewertung in sémtlichen Posten
der Solvabilitatsubersicht der Versicherungstochterunternehmen. Auf diese Unterschiede wird im Bericht Gber Solvabilitat
und Finanzlage, Kapitel D des jeweiligen Versicherungsunternehmens detailliert eingegangen, sodass an dieser Stelle auf
diese Ausfiihrungen verwiesen wird.

Fir die VKL wurde bei der Erstellung der Solvabilitatsiibersicht als UbergangsmalRnahmen die Volatilitatsanpassung und
das Riickstellungstransitional angewandt. Der Uberschuss der Vermégenswerte iiber die Verbindlichkeiten nach Solvabi-
litdt Il in der Solvabilitdtstibersicht nach Berlicksichtigung dieser Malinahmen bildete die Basis fir den Wertansatz im
Rahmen der angepassten Equity-Methode beim beteiligten Unternehmen.

Die Grundlage fiir den Wert der Beteiligung an der VRH bildete der Uberschuss der Vermdgenswerte iiber die Verbind-
lichkeiten zum 31.12.2025, der sich wiederum mafgeblich aus dem Wert ihrer Tochterunternehmen zum 31.12.2025 er-
geben hat. Diese einheitliche Stichtagsbewertung wurde durch eine sukzessive Erstellung der Solvabilitatsiibersichten
erreicht.
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Anlagen — Anleihen

Posten in Tsd. €

Solvabilitat 11 HGB Unterschied
Staatsanleihen 9.897 10.759 -862
Unternehmensanleihen 19.511 20.210 -699
Strukturierte Schuldtitel 495 513 -18
Besicherte Wertpapiere — — —

Solvabilitat Il

Bei Anleihen, die auf einem aktiven Markt gehandelt werden, erfolgt die Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts anhand
von Bérsenmischkursen zum Stichtag (Stufe 2).

Bei nicht bérsennotierten Anleihen wird der beizulegende Zeitwert anhand der Barwert-Methode, d. h. der Diskontierung
erwarteter Zahlungsstréome auf den Bewertungsstichtag, ermittelt. Bei der Ermittlung des Zeitwertes werden die Zinsstruk-
turkurven aus offentlich zuganglichen Quellen, z. B. Bloomberg, herangezogen (Stufe 2).

Die Ausfallrisiken werden durch die sorgfaltige Betrachtung der Emittenten begrenzt.

Wertunterschied HGB

Anleihen werden grundsatzlich zu Anschaffungskosten vermindert um aufRerplanmafige Abschreibungen bilanziert (§ 253
Abs. 1 Satz 1 HGB).

Anleihen in Form von Inhaberschuldverschreibungen und anderen festverzinslichen Wertpapieren werden zu fortgefiihrten
Anschaffungskosten angesetzt und der Unterschiedsbetrag zwischen Anschaffungskosten und Riickzahlungsbetrag nach
der Effektivzinsmethode bis zum Laufzeitende aufgeldst. Anleihen, die gemal § 341b Abs. 2 HGB wie Anlagevermdégen
behandelt werden, beliefen sich auf 27.238 Tsd. €. Es gilt das gemilderte Niederstwertprinzip, d. h. Abschreibungen wer-
den nur zwingend vorgenommen, wenn eine dauernde Wertminderung vorliegt. Fallen die Griinde fiir einen niedrigeren
Wertansatz weg, erfolgt eine Zuschreibung bis maximal zu den historischen Anschaffungskosten (§ 341b Abs. 2 HGB i.
V. m. § 253 Abs. 5 Satz 1 HGB).

Die in den Anleihen ausgewiesenen Namensschuldverschreibungen werden abweichend zu § 253 Abs. 1 Satz 1 HGB
zum Nennwert nach § 341c Abs. 1 HGB bilanziert. Der ausgewiesene Unterschiedsbetrag zwischen Nennwert und An-
schaffungskosten wird planmaRig Gber die Laufzeit verteilt (§ 341c Abs. 2 HGB). Es gilt das gemilderte Niederstwertprinzip.

Anleihen in Form von Schuldscheindarlehen werden zu fortgefiihrten Anschaffungskosten angesetzt und der Unter-
schiedsbetrag zwischen Anschaffungskosten und Riickzahlungsbetrag nach der Effektivzinsmethode bis zum Laufzeit-
ende aufgeldst (§ 341c Abs. 3 HGB). Es gilt das gemilderte Niederstwertprinzip.

Aufgrund unterschiedlicher Bewertung (beizulegender Zeitwert versus fortgefiihrte Anschaffungskosten) ergibt sich der
Wertunterschied zwischen Solvabilitat Il und HGB, der den stillen Reserven und Lasten entspricht.
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Anlagen — Organismen fur gemeinsame Anlagen

Posten in Tsd. €
Solvabilitat 11 HGB Unterschied

Organismen fir gemeinsame Anlagen 18.199 16.178 2.021

Solvabilitat Il

Die nicht bérsengehandelten Investmentfonds, die zum Stichtag 100 % Wertanteil ausmachten, werden mit dem Ruck-
nahmepreis der Fondsanteile, der dem Marktwert entspricht, bewertet. Die Ermittlung des Riicknahmepreises von Invest-
mentfonds erfolgt durch die jeweilige Kapitalverwaltungsgesellschaft (Stufe 3).

Die Investmentanteile verteilten sich wie folgt auf die Anlageklassen:
9.484 Tsd. € auf Aktienfonds, 4.562 Tsd. € auf Rentenfonds und 4.154 Tsd. € auf Immobilienfonds.
Wertunterschied HGB

Investmentanteile werden mit den Anschaffungskosten vermindert um auRerplanmaRige Abschreibungen bewertet. Dabei
werden Investmentanteile, die wie Anlagevermdgen behandelt werden, gemaf § 253 Abs. 3 Satz6i. V. m. § 341b Abs. 2
HGB mit dem Zeitwert bzw. dem beizulegenden Wert bewertet.

Fallen die Griinde fur einen niedrigeren Wertansatz weg, erfolgt eine Zuschreibung bis maximal zu den historischen An-
schaffungskosten (§ 341b Abs. 2 HGB i. V. m. § 253 Abs. 5 Satz 1 HGB). Die Zeitwerte werden anhand der Riicknahme-
werte am Bilanzstichtag ermittelt.

Der Unterschied zwischen Solvabilitat-1l- und HGB-Wertansatz ergibt sich durch die herangezogenen unterschiedlichen
Bewertungsmethoden von beizulegendem Zeitwert und den fortgefihrten Anschaffungskosten, soweit der beizulegende
Zeitwert der einzelnen Investmentfonds hoher als deren fortgefiihrte Anschaffungskosten war.

Aus den einzelnen Anlageklassen resultierten folgende stille Reserven:

1.960 Tsd. € aus Aktienfonds und 62 Tsd. € aus Rentenfonds.
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Einforderbare Betrage aus Ruckversicherungsvertragen

Einforderbare Betrage aus Ruickversicherungsvertragen sind nach Solvabilitat Il insoweit anzusetzen, als sich nach den
vertraglichen Vereinbarungen mit Rickversicherungsunternehmen zum Bilanzstichtag Erstattungsanspriiche in Form von
Anteilen der Rickversicherer an den bilanzierten versicherungstechnischen Rickstellungen der Erstversicherungsunter-
nehmen ergeben.

Die Zuordnung der nach HGB vorhandenen Versicherungszweige zu den nach Solvabilitdt Il zu untergliedernden Ge-
schaftsbereichen (,Line/s of Business* kurz ,LoB*) ist in Kapitel A.1 Wesentliche Geschaftsbereiche beschrieben.
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Nach Art der Nichtlebensversicherung betriebene Krankenversicherungen

Posten in Tsd. €

Solvabilitat 11

HGB

Unterschied

Nach Art der Nichtlebensversicherung betrie-
bene Krankenversicherungen

256

345

Die einforderbaren Betrage aus Rickversicherungsvertragen betreffen folgende Geschéaftsbereiche:

Einforderbare Betrage in Tsd. €

Pramienrickstellung, Schadenrickstellung, ..
einforderbare Betrage ins- | einforderbare Betrage ins- Gesamthohe der aus

Nichtlebensversicherungsverpflichtungen 9 9 Rickversicherung

gesamt aus gesamt aus . 2

. . . . einforderbaren Betrage
Ruckversicherung Ruckversicherung

Einkommensersatz -12 268 256
Gesamt -12 268 256

Solvabilitat Il

Die Werte der einforderbaren Betrage aus Rickversicherungsvertragen setzen sich aus dem besten Schatzwert der Pra-
mien- und Schadenriickstellung zusammen. In beiden Fallen ergab sich der Wert als Differenzbetrag aus dem besten
Brutto- und Netto-Schatzwert, wobei Letzterer durch Skalierung aus dem besten Brutto-Schatzwert anhand der entspre-
chenden HGB-Groflen abgeleitet wird. Zusatzlich wurde ein moglicher Rickversichererausfall beriicksichtigt.

Wertunterschied HGB

Unter HGB wurde der Anteil der Riickversicherer an den versicherungstechnischen Rickstellungen auf der Grundlage der
gultigen RV-Vertrage berechnet.

Da wie oben beschrieben unter Solvabilitat || der beste Netto-Schatzwert aus dem Brutto-Wert abgeleitet wurde, sind die
Ursachen flr die Wertunterschiede die gleichen wie beim besten Brutto-Schatzwert. Insofern wird auch auf die Ausfuhrun-
gen zur Bewertung der versicherungstechnischen Riickstellungen in Kapitel D.2 verwiesen.
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Nach Art der Lebensversicherung betriebene Krankenversicherungen

Posten in Tsd. €
Solvabilitat 11 HGB Unterschied

Nach Art der Lebensversicherung betriebene
Krankenversicherungen 1.199 1.472 -272

Solvabilitat Il

Die unter Solvabilitat Il dargestellten Betrdge entsprechen den einforderbaren Betragen aus Rickversicherungsvertragen
im Geschéftsbereich ,Renten aus Nichtlebensversicherungsvertragen, die mit Krankenversicherungsverpflichtungen in
Zusammenhang stehen® (Renten aus der Allgemeinen Unfallversicherung).

Die einforderbaren Betrage errechneten sich fir diesen Geschaftsbereich als Barwert der Zahlungsstrome aus den abge-
schlossenen Ruckversicherungsvertragen unter Zugrundelegung der risikolosen Basiszinskurve. Dabei ergeben sich die
Zahlungsstrome der einforderbaren Betrage aus den Zahlungsstréomen 2. Ordnung der Brutto-Rickstellung durch Multipli-
kation mit den entsprechenden Anteilen der Riickversicherer. Der jeweilige Anteil der Riickversicherer wurde dabei fiir den
Abwicklungszeitraum als konstant unterstellt.

Die Anpassung der so ermittelten Werte um den erwarteten Ausfall von Rickversicherern erfolgte dabei vereinfacht tiber
den sogenannten Durationsansatz, wobei Uiber die gesamte Laufzeit der Vertrage eine konstante Ausfallwahrscheinlichkeit
der Rickversicherer abhéngig von deren Rating unterstellt wurde.

Wertunterschied HGB

Unter HGB wurde der Anteil der Riickversicherer an den versicherungstechnischen Ruickstellungen auf der Grundlage der
gultigen RV-Vertrage berechnet.

Da wie oben beschrieben unter Solvabilitat Il der beste Netto-Schatzwert aus dem Brutto-Wert abgeleitet wurde, sind die
Ursachen fiir die Wertunterschiede die gleichen wie beim besten Brutto-Schatzwert. Insofern wird auch auf die Ausfiihrun-
gen zur Bewertung der versicherungstechnischen Ruickstellungen in Kapitel D.2 verwiesen.
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Forderungen gegenuber Versicherungen und Vermittlern

Posten in Tsd. €
Solvabilitat 11 HGB Unterschied

Forderungen gegeniiber Versicherungen und

Vermittlern 42 342 -

Solvabilitat Il

Der Posten beinhaltete im Wesentlichen uberféllige Beitragsforderungen.

Der Ansatz von Forderungen erfolgt zum Nennwert. Dieser entspricht dem beizulegenden Zeitwert. Forderungen mit lang-
fristigem Charakter (langer als ein Jahr) bestanden nicht, sodass keine Abzinsung erfolgte.

Einzel- und Pauschalwertberichtigungen wurden analog zum HGB vorgenommen.

Wertunterschied HGB

Die Forderungen aus dem selbst abgeschlossenen Versicherungsgeschaft an Versicherungsnehmer und Versicherungs-
vermittler werden grundsétzlich zum Nennwert bewertet.

Im Fall von Beitragsriickstanden werden daraus resultierende Forderungen gegenlber Versicherungsnehmern pauschal-
und gegebenenfalls einzelwertberichtigt. Die Pauschalwertberichtigungen, basierend auf dem in den Forderungen allge-
mein enthaltenen Kreditrisiko, werden nach den Erfahrungswerten der Vorjahre ermittelt und aktivisch abgesetzt.

Dadurch ergaben sich zwischen Solvabilitat-ll- und HGB-Ansatz keine Wertunterschiede.
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Forderungen (Handel, nicht Versicherung)

Posten in Tsd. €
Solvabilitat 11 HGB Unterschied

Forderungen (Handel, nicht Versicherung) 6.397 2.252 4.146

Solvabilitat Il

Der Posten beinhaltete i. W. Forderungen, die sich als Erstattungsanspruch i. S. d. IAS 19.116 aus dem Bruttoausweis
von nach IAS 19 bewerteten Rentenzahlungsverpflichtungen aus der Bestandsubertragung (siehe Posten ,Rentenzah-
lungsverpflichtungen®) ergaben. Diese Forderungen bestehen gegeniiber der VKS und der VKK, da diese beiden Gesell-
schaften die im AuRenverhaltnis dem VRK VVaG zuzurechnenden Rentenzahlungsverpflichtungen im Innenverhaltnis ge-
maf Freistellungsvereinbarungen Gibernommen haben.

Die Bewertung der Forderungen erfolgt grundsatzlich zum Nennwert. Einzelwertberichtigungen werden analog zum HGB
vorgenommen.

Wertunterschied HGB

Handelsrechtlich erfolgt ebenfalls grundsatzlich eine Bilanzierung zum Nennwert. Im Rahmen der Werthaltigkeitspriifung
zum Bilanzstichtag wurde gegebenenfalls ein Einzelwertberichtigungsbedarf ermittelt, der zu einem niedrigeren Ansatz
fuhrte, sodass hieraus kein Wertunterschied resultiert.

2018 wurde korrespondierend zur Ausbuchung der Rentenzahlungsverpflichtungen (siehe Posten ,Rentenzahlungsver-
pflichtungen®) geman den Regelungen des IDW RS HFA 30 Tz 101 ff. auch der Erstattungsanspruch gegenlber der VKS
und der VKK handelsrechtlich ausgebucht, sodass sich im Berichtsjahr ein Wertunterschied in Hohe von 4.146 Tsd. €
ergab.
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Zahlungsmittel und Zahlungsmittelaquivalente

Posten in Tsd. €
Solvabilitat 11 HGB Unterschied

Zahlungsmittel und Zahlungsmittelaquivalente 972 972 —

Solvabilitat Il

Der Posten beinhaltete laufende Guthaben bei Kreditinstituten.

Der Ansatz der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteldquivalente nach Solvabilitat Il erfolgt zum Nennwert. Dieser entspricht
dem beizulegenden Zeitwert.

Wertunterschied HGB

Nach HGB wird der Posten ebenfalls zum Nennwert bewertet.

Es ergaben sich somit keine Wertunterschiede zwischen Solvabilitat Il und HGB.
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Sonstige nicht an anderer Stelle ausgewiesene Vermogenswerte

Posten in Tsd. €
Solvabilitat 11 HGB Unterschied

Sonstige nicht an anderer Stelle ausgewiesene
Vermogenswerte

Solvabilitat Il
Der Posten beinhaltete Vorrate.

Fir diese kann der beizulegende Zeitwert nicht ohne unverhéltnismaRig hohen Aufwand zuverlassig ermittelt werden. Als
Naherungswert wird die handelsrechtliche Bewertung zu fortgefiihrten Anschaffungskosten tibernommen.

Wertunterschied HGB

Vorrate werden gemal § 341b Abs. 1 Satz 1 HGB i. V. m. § 253 Abs. 1 Satz 1 sowie Abs. 4 HGB nach den fur das
Umlaufvermdgen geltenden Vorschriften bewertet. Somit gilt das strenge Niederstwertprinzip.

Fir Vorrate ergaben sich somit zum Ansatz unter Solvabilitat Il keine Wertunterschiede.
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D.2 Versicherungstechnische Ruckstellungen

Im Gegensatz zur HGB-Darstellungsweise werden die einzelnen Unterposten der versicherungstechnischen Rickstellun-
gen der Bilanz nach HGB in der Solvabilitdtsiibersicht nach Solvabilitat I| zusammengefasst. Dabei wird gleichzeitig eine
Einordnung in die unten aufgefiihrten Posten der Solvabilitatstibersicht vorgenommen, soweit es sich nicht um Leerposten
handelt. Die Aufteilung ist von der Einordnung der einzelnen Versicherungszweige abhangig, wobei jeder Versicherungs-
zweig (= Sparte) nach HGB grundsatzlich einem bestimmten Geschéftsbereich (= ,Line/s of Business® = “LoB*) nach Sol-
vabilitat Il zugeordnet wurde.

Ausnahmen bestehen fiir die nach HGB innerhalb der Schadenrickstellungen bilanzierten Renten-Deckungsriickstellun-
gen, die einem vom Versicherungszweig ,Unfallversicherung” abweichenden Geschéftsbereich zugeordnet wurden. Die
HGB-Werte zum 31.12.2025 als Vergleichswerte werden nach entsprechenden Umgliederungen, aber vor Umbewertun-
gen ausgewiesen.

AuRerdem werden die Anteile fir das in Rickdeckung gegebene Versicherungsgeschaft auf der Passivseite nicht offen
abgesetzt, sondern — wie im Kapitel D.1 beschrieben — auf der Aktivseite ausgewiesen. Der Aufriss und die Einordnung
werden dort analog zu den versicherungstechnischen Rickstellungen vorgenommen.

Versicherungstechnische Riickstellungen in Tsd. €

Solvabilitat 11 HGB
Versicherungstechnische Ruckstellungen — Nichtlebensversicherung 8.076 16.237

Vers_icherungstechnische Ruckstellungen — Nichtlebensversicherung (auf3er Kranken- 3 1

versicherung)

Versicherungstechnische Riickstellungen als Ganzes berechnet — —
Bester Schatzwert 3 —
Risikomarge 0 —

Versicherungstechnische Riickstellungen — Krankenversicherung nAdNL 8.074 16.236
Versicherungstechnische Riickstellungen als Ganzes berechnet = —
Bester Schatzwert 7.441 —
Risikomarge 632 —

Versicherungstechpische Ri]ckstellungerj — Lebensversicherung 4.981 5.796
(auBer fonds- und indexgebundene Versicherung)

Versicherungstechnische Riickstellungen — Krankenversicherung nAdL 4.981 5.796
Versicherungstechnische Riickstellungen als Ganzes berechnet = —
Bester Schatzwert 4.724 —
Risikomarge 256 —

Versicherungstechnische Riickstellungen — Lebensversicherung (aufler Krankenversi- . .

cherungen und fonds- und indexgebundene Versicherungen)

Versicherungstechnische Riickstellungen als Ganzes berechnet — —
Bester Schatzwert — —
Risikomarge — —
Versicherungstechnische Rickstellungen — fonds- und indexgebundene Versicherungen — —

Versicherungstechnische Riickstellungen als Ganzes berechnet = —

Bester Schatzwert — —

Risikomarge — —

Sonstige versicherungstechnische Riickstellungen — 637
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Wahrend die versicherungstechnischen Rickstellungen in der Solvabilitédtstibersicht nach den oben angegebenen Haupt-
geschaftsbereichen gegliedert sind, sind sie in der HGB-Bilanz nach den einzelnen versicherungstechnischen Ruckstel-
lungsarten unterteilt. Die in der HGB-Bilanz ausgewiesenen Riickversicherungsanteile korrespondieren dabei mit den Bi-
lanzposten ,Einforderbare Betrdge aus der Ruckversicherung®. Fur die Solvabilitdtstibersicht wurden die versicherungs-
technischen Brutto-Ruckstellungen nach HGB den Hauptgeschéftsbereichen gegenibergestelit.
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Versicherungstechnische Ruckstellungen — Nichtlebensversicherung (auler
Krankenversicherung)

Im Folgenden werden zum einen gesondert der Wert der versicherungstechnischen Brutto-Ruckstellungen, einschlieRlich
des Betrags des besten Schatzwerts und der Risikomarge, sowie eine Beschreibung der fur seine Bewertung fur Solvabi-
litdtszwecke verwendeten Grundlagen, Methoden und Hauptannahmen dargestellt. Zum anderen wird eine quantitative
Uberleitungsrechnung von den umgegliederten handelsrechtlichen Werten auf die Solvabilitat-1l-Werte gezeigt und der
Unterschiedsbetrag, sofern erforderlich, qualitativ beschrieben.

Quantitative Darstellung der Ruckstellungswerte

Versicherungstechnische Riickstellungen — Posten in Tsd. €

Nichtlebensversicherungsver- .
pflichtungen (Direktversicherungs- "Pramlen- "Schaden- s Bgster Risikomarge Gesamt
geschaft) ruckstellung ruckstellung chatzwert

Beistand 3 — 3 0 3
Gesamt 3 — 3 0 3

Qualitative Beschreibung der Riickstellungswerte
Allgemeine Erlauterung der verwendeten Bewertungsgrundlagen und Annahmen

Die Marktwerte der versicherungstechnischen Riickstellungen nAdNL berechnen sich als Summe eines besten Schatz-
wertes und einer Risikomarge.

Der beste Schatzwert der versicherungstechnischen Riickstellungen wurde fir die Schaden- und Pramienrickstellungen
separat ermittelt.

Die Bewertung der versicherungstechnischen Riickstellungen erfolgte stets auf Basis von unternehmens- bzw. konzern-
eigenen Daten (Zahlungs- und Aufwandsdaten). Einschrankungen sind in den Daten nicht vorhanden. Marktdaten wurden
nicht herangezogen. Dabei wurden alle ein- und ausgehenden Zahlungsstrome explizit berlicksichtigt; insbesondere sind
dies Zahlungen fir Versicherungsfalle, Schadenregulierungskosten, Abschluss- und Verwaltungskosten, Beitragseinnah-
men sowie Zahlungseingange aus RPT-Forderungen sowie die nicht Uberfalligen Verbindlichkeiten gegeniiber Versiche-
rungsnehmern.

Eine differenzierte Betrachtung nach Wahrungen erfolgte nicht. Samtliche Berechnungen wurden nach Umrechnung in
Euro durchgeflihrt. Da die Versicherungsvertrage ausschlief3lich in Deutschland abgeschlossen wurden und daher nur ein
geringer Anteil an Zahlungen in Nicht-Euro erfolgte, ist dies angemessen.

Beschreibung des Grades an Unsicherheit, der mit dem Betrag der versicherungstechni-
schen Rickstellungen verbunden ist

Die Ermittlung des besten Schatzwertes der versicherungstechnischen Rickstellungen unterliegt keinen materiellen Un-
sicherheiten.

Vereinfachte Bewertung

Zur Berechnung der Risikomarge wird die Vereinfachungsmethode 1 verwendet, d. h., dass bei der Berechnung der kiinf-
tigen Solvabilitatskapitalanforderungen lediglich einzelne Hauptrisiken approximiert werden.

Anwendung von MaRnahmen fiir langfristige Garantien und Ubergangsmafnahmen

Der Verein hat bei der Bewertung der versicherungstechnischen Riickstellungen keine Volatilitatsanpassung (VA) der
Zinsstrukturkurve und keine Matching-Anpassung verwendet.

Der Verein hat keine der Ubergangsvorschriften i. S. d. Artikel 308c und 308d RR bei der Berechnung der versicherungs-
technischen Rickstellungen zum 31.12.2025 genutzt.
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Wertunterschied HGB

Versicherungstechnische Riickstellungen in Tsd. €

Nichtlebensversicherungsverpflichtungen (Di-

rektversicherungsgeschaft) Solvabilitat Il HGB Unterschied
Beistand 3 1 2

Gesamtwert 3 1 2

Die quantitative Zusammensetzung des je Geschaftsbereich angefallenen Bewertungsunterschiedes wird in der folgenden
Tabelle weiter aufgeschlissel:

Versicherungstechnische Riickstellungen in Tsd. €

Nichtlebensversicherungsverpflichtungen (Direktversi- | Betrag nach | Ubrige Veréan-| Effekt aus Effekt aus Betrag nach
cherungsgeschaft) Solvabilitat Il derungen Diskontierung | Umbewertung HGB
Beistand
Pramienruckstellung 3 — 0 2 1

Schadenrickstellung — — — —

Bester Schatzwert gesamt 3 — 0 2 1
Risikomarge 0 0 — — —
Gesamtwert 3 0 0 2 1

Der Pramienriickstellung nach Solvabilitat Il wurden vor allem die Brutto-Beitragslbertrage gegentibergestellt. Im Unter-
schied zur Solvabilitat-1l-Pramienrtickstellung entsprechen die Beitragsubertrage unter HGB lediglich den zeitanteiligen
unverdienten Pramien. Unter Solvabilitat Il wird der Pramienriickstellung dagegen der erwartete Schadenaufwand aus
zuklinftigen Schaden zugrunde gelegt, sodass sich je nach Auskdmmlichkeit der Pramien ein hoherer oder niedrigerer
Wert ergibt. AuRBerdem werden unter Solvabilitat Il bei der Ermittlung der Pramienriickstellung samtliche eingegangenen
Risiken bertcksichtigt (auch diejenigen, deren Versicherungsschutz erst nach dem Bilanzstichtag beginnt).

Das Risiko zukiinftiger Schwankungen der erforderlichen Betradge wurde unter HGB implizit durch vorsichtige Rechnungs-
grundlagen sowie eine vorsichtige Reservierung berlicksichtigt.

Zudem erfolgt unter HGB im Gegensatz zur Bilanzierung unter Solvabilitat Il keine Diskontierung.

Die Effekte aus Diskontierung ergeben sich aus dem Unterschied der undiskontierten und diskontierten Schaden- und
Pramienruck-stellung.

Die Effekte aus der Umbewertung ergeben sich rechnerisch als DifferenzgroRe. In dieser DifferenzgrofRe flie3t u.a. die
Auswirkung der Inflation.

Eine der Risikomarge entsprechende Ruickstellung findet sich unter HGB nicht. Die Risikomarge wird deshalb in der Spalte
,Ubrige Verénderungen* gezeigt.
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Versicherungstechnische Ruckstellungen — Krankenversicherung nAdNL
(Nach Art der Nichtlebensversicherung betriebene Krankenversicherung)

Im Folgenden werden zum einen der Wert der versicherungstechnischen Riickstellungen, einschlie3lich des Betrags des
besten Schatzwerts und der Risikomarge, sowie eine Beschreibung der fiir seine Bewertung flr Solvabilitdtszwecke
verwendeten Grundlagen, Methoden und Hauptannahmen dargestellt. Zum anderen wird eine quantitative Uberleitungs-
rechnung von den umgegliederten handelsrechtlichen Werten auf die Solvabilitat-1l-Werte gezeigt und der
Unterschiedsbetrag, sofern erforderlich, qualitativ beschrieben.

Quantitative Darstellung der Ruckstellungswerte

Versicherungstechnische Riickstellungen in Tsd. €

Nichtlebensversicherungsver- .
pflichtungen (Direktversicherungs- "Pramlen- "Schaden- s Bgster Risikomarge Gesamt
geschaft) ruckstellung ruckstellung chatzwert

Einkommensersatz 1.236 6.206 7.441 632 8.074
Gesamt 1.236 6.206 7.441 632 8.074

Qualitative Beschreibung der Riickstellungswerte
Allgemeine Erlauterung der verwendeten Bewertungsgrundlagen und Annahmen

Die Marktwerte der versicherungstechnischen Riickstellungen nAdNL berechnen sich als Summe eines besten Schatz-
wertes und einer Risikomarge.

Der beste Schatzwert der versicherungstechnischen Riickstellungen wurde fir die Schaden- und Pramienrickstellungen
separat ermittelt. Zudem wurde die Bewertung fir hinreichend homogene Risikogruppen vorgenommen.

Die Bewertung der versicherungstechnischen Riickstellungen erfolgte stets auf Basis von unternehmens- bzw. konzern-
eigenen Daten (Zahlungs- und Aufwandsdaten). Einschrankungen sind in den Daten nicht vorhanden. Marktdaten wurden
nicht herangezogen. Dabei wurden alle ein- und ausgehenden Zahlungsstrome explizit berlicksichtigt; insbesondere sind
dies Zahlungen fir Versicherungsfalle, Schadenregulierungskosten, Abschluss- und Verwaltungskosten, Beitragseinnah-
men, Zahlungseingadnge aus RPT-Forderungen sowie die nicht Uberfélligen Verbindlichkeiten gegeniiber Versicherungs-
nehmern.

Eine differenzierte Betrachtung nach Wahrungen erfolgte nicht. Samtliche Berechnungen wurden nach Umrechnung in
Euro durchgeflihrt. Da die Versicherungsvertrage ausschlief3lich in Deutschland abgeschlossen wurden und daher nur ein
geringer Anteil an Zahlungen in Nicht-Euro erfolgt, ist dies angemessen.

Beschreibung des Grades an Unsicherheit, der mit dem Betrag der versicherungstechni-
schen Rickstellungen verbunden ist

Die Ermittlung des besten Schatzwertes der versicherungstechnischen Rickstellungen unterliegt teilweise hohen Unsi-
cherheiten. Durch ein verandertes Inanspruchnahme- oder Abwicklungsverhalten kann sich der benétigte vom reservierten
Betrag unterscheiden. Im Bereich der Schadenriickstellungen betrifft dies den langabwickelnden Geschéaftsbereich ,Ein-
kommensersatzversicherung® (Allgemeine Unfallversicherung). Annahmen zur Lange des Abwicklungszeitraums und zur
zukunftigen Teuerung der Versicherungsverpflichtungen spielen hierbei eine entscheidende Rolle.

Zur adaquaten Adressierung dieser Unsicherheiten sind umfangreiche Sensitivitatsanalysen dieser wesentlichen Einfluss-
faktoren und ein umfangreiches Backtesting ein Hauptbaustein des Reservevalidierungsprozesses. Im Rahmen der Ent-
scheidungsfindung und Festlegung der versicherungstechnischen Riickstellungen spielen diese Analysen eine entschei-
dende Rolle.

Vereinfachte Bewertung

Zur Berechnung der besten Netto-Schatzwerte wird gemaf Artikel 57 DVO eine Methode verwendet, bei der der beste
Netto-Schatzwert ohne explizite Projektion der Zahlungsstrome der einforderbaren Betrdge abgeleitet wird. Der beste
Netto-Schatzwert wird direkt aus dem besten Brutto-Schatzwert abgeleitet.
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Zur Berechnung der Risikomarge wird die Vereinfachungsmethode 1 verwendet, d. h., dass bei der Berechnung der kiinf-
tigen Solvabilitdtskapitalanforderungen lediglich einzelne Hauptrisiken approximiert werden.

Dartiber hinaus wird bei der Berechnung der Gegenparteiausfallberichtigung eine vereinfachte Methode verwendet. Die
Ermittlung der Berichtigung fir aufgrund des Ausfalls der Gegenpartei erwartete Verluste fiir eine bestimmte Gegenpartei
und eine homogene Risikogruppe erfolgt gemaf Artikel 61 DVO.

Anwendung von MaBnahmen fiir langfristige Garantien und UbergangsmaBnahmen

Der Verein hat bei der Bewertung der versicherungstechnischen Ruckstellungen keine VA der Zinsstrukturkurve und auch
keine Matching-Anpassung verwendet.

Der Verein hat keine der Ubergangsvorschriften i. S. d. Artikel 308c und 308d RR bei der Berechnung der versicherungs-
technischen Ruckstellungen zum 31.12.2025 genutzt.

Wertunterschied HGB

Die versicherungstechnischen Rickstellungen fiir Rentenfalle des Geschaftsbereichs ,Einkommensersatzversicherung®
(Allgemeine Unfallversicherung) sind dem Geschéftsbereich ,Renten aus Nichtlebensversicherungsvertragen, die mit
Krankenversicherungsverpflichtungen in Zusammenhang stehen® (Renten aus der Allgemeinen Unfallversicherung) zuge-
ordnet, der in der Solvabilitatstibersicht unter dem Posten ,Versicherungstechnische Riickstellungen — Lebensversiche-
rung (auBer Krankenversicherung und fonds- und indexgebundene Versicherung)“ ausgewiesen ist.

Versicherungstechnische Riickstellungen in Tsd. €

Nichtlebensversicherungsverpflichtungen (Di-

rektversicherungsgeschaft) Solvabilitat 11 HGB Unterschied
Einkommensersatz 8.074 16.236 -8.163

Gesamtwert 8.074 16.236 -8.163

Die quantitative Zusammensetzung des je Geschéaftsbereich angefallenen Bewertungsunterschiedes wird in der folgenden
Tabelle weiter aufgeschlisselt:

Versicherungstechnische Riickstellungen - Krankenversicherung nAdNL in Tsd. €

Nichtlebensversicherungsverpflichtungen (Direktversi- | Betrag nach | Ubrige Veran- | Effekt aus Effekt aus Betrag nach
cherungsgeschaft) Solvabilitat Il derungen Diskontierung | Umbewertung HGB

Einkommensersatz

Pramienruckstellung 1.236 -8 -113 -2.027 3.383
Schadenrickstellung 6.206 — -443 -6.205 12.853
Bester Schatzwert gesamt 7.441 -8 -556 -8.232 16.236
Risikomarge 632 632 — — —
Gesamtwert 8.074 625 -556 -8.232 16.236

Der Pramienriickstellung nach Solvabilitat Il wurden vor allem die Brutto-Beitragsiibertrage gegeniibergestellt, der Solva-
bilitat-1l-Schadenrickstellung entspricht die Brutto-Rickstellung (ohne Renten-Deckungsriickstellung) fir noch nicht ab-
gewickelte Versicherungsfalle nach HGB. Im Unterschied zur Solvabilitat-ll-Pramienriickstellung entsprechen die Beitrags-
Ubertrage unter HGB lediglich den zeitanteiligen unverdienten Pramien. Unter Solvabilitat Il wird der Pramienriickstellung
dagegen der erwartete Schadenaufwand aus zukiinftigen Schaden zugrunde gelegt, sodass sich je nach Auskdmmlichkeit
der Pramien ein héherer oder niedrigerer Wert ergibt. AuRerdem werden unter Solvabilitat Il bei der Ermittlung der Pra-
mienrlckstellung samtliche eingegangene Risiken bertcksichtigt (auch diejenigen, deren Versicherungsschutz erst nach
dem Bilanzstichtag beginnt).

Im Gegensatz zur oben beschriebenen Vorgehensweise nach Solvabilitat Il erfolgt im Wesentlichen im selbst abgeschlos-
senen Versicherungsgeschaft die Bilanzierung der Riickstellung fiir bekannte, noch nicht abgewickelte Versicherungsfalle
grundsatzlich je gemeldeten Schadenfall nach Aktenlage (Einzelfallreserven) nach handelsrechtlichen Vorgaben. Soweit
dabei Unsicherheiten hinsichtlich der Héhe der zu leistenden Schadenzahlungen bestehen, wird ein vorsichtiger Wert in
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Ansatz gebracht. Dies erklart den wesentlichen Unterschied zwischen den versicherungstechnischen Schadenriickstellun-
gen unter HGB und Solvabilitat II.

Das Risiko zukiinftiger Schwankungen der erforderlichen Betrage wurde unter HGB implizit durch vorsichtige Rechnungs-
grundlagen sowie eine vorsichtige Reservierung berticksichtigt.

Die Effekte aus Diskontierung ergeben sich aus dem Unterschied der undiskontierten und diskontierten Schaden- und
Pramienrtckstellung.

Die Effekte aus der Umbewertung ergeben sich schlieBlich rechnerisch als Differenzgrofe.

Eine der Risikomarge entsprechende Riickstellung findet sich unter HGB nicht. Die Risikomarge wird deshalb in der Spalte
,Ubrige Veranderungen* gezeigt.
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Versicherungstechnische Ruckstellungen — Krankenversicherung nAdL
(Nach Art der Lebensversicherung betriebene Krankenversicherung)

Im Folgenden wird zum einen fir den angegebenen Geschéftsbereich der Wert der versicherungstechnischen Ruickstel-
lungen, einschliellich des Betrags des besten Schatzwerts und der Risikomarge, sowie eine Beschreibung der fir seine
Bewertung fur Solvabilititszwecke verwendeten Grundlagen, Methoden und Hauptannahmen dargestellt. Zum anderen
wird eine quantitative Uberleitungsrechnung von den umgegliederten handelsrechtlichen Werten auf die Solvabilitat-II-
Werte gezeigt und der Unterschiedsbetrag, sofern erforderlich, qualitativ beschrieben.

Quantitative Darstellung der Ruckstellungswerte

Versicherungstechnische Riickstellungen — Posten in Tsd. €

Bester Schatzwert Risikomarge Gesamt
Renten aus Nichtlebensversicherungsvertra-
gen, die mit Krankenversicherungsverpflich- 4.724 256 4.981
tungen in Zusammenhang stehen
Gesamtwert 4.724 256 4.981

Qualitative Beschreibung der Riickstellungswerte

Die Bewertung der versicherungstechnischen Riickstellungen erfolgte je Geschéftsbereich als Summe des besten Schatz-
wertes und der Risikomarge.

Allgemeine Erlauterung der verwendeten Bewertungsgrundlagen und Annahmen

Die Bestimmung des besten Schatzwertes fiir den Geschéftsbereich ,Renten aus Nichtlebensversicherungsvertragen, die
mit Krankenversicherungsverpflichtungen in Zusammenhang stehen® (Renten aus der Allgemeinen Unfallversicherung)
erfolgt unter Verwendung eines deterministischen ,mark-to-model“-Ansatzes. Das bedeutet, dass samtliche Cashflows
mithilfe eines theoretischen Modells simuliert werden, wobei die Diskontierung mit der risikoneutralen Basiszinskurve er-
folgte. Der Projektionszeitraum betrdgt maximal 90 Jahre. Zum Einsatz kommt dabei die ALM-Projektionssoftware
RiskAgility FM. Das Vorgehen ist angemessen, weil der betrachtete Bestand weder eine Uberschussbeteiligung enthalt
noch Méglichkeiten zum Storno bzw. zur Kapitalwahl vorhanden sind.

Im Modell kénnen alle wesentlichen Rentenformen des Bestandes getreu abgebildet werden. Die Rechnungsgrundlagen
2. Ordnung, welche die Erwartungen bezlglich Sterbeverhalten der Versicherungsnehmerinnen und Versicherungsneh-
mer widerspiegeln, sind geschlechtsspezifisch in Form von Quoten hinterlegt. Fiir die Hinterlegung der angefallenen Kos-
ten wird ein Stiickkostenansatz gewanhlt; die Aktualisierung der Kosten erfolgt jahrlich.

Die Risikomarge wird basierend auf der SCR fiir die nicht hedgebaren Risiken (versicherungstechnisches Risiko, operati-
onelles Risiko, Ausfallrisiko) zum Bewertungsstichtag unter Verwendung des CoC-Ansatzes bestimmt. Auf Ebene der
Einzelrisikomodule werden zunachst Naherungswerte fir die zeitlichen Verlaufe der Netto-SCRs ermittelt. Dazu werden
die Solvabilitdtskapitalanforderungen des Bewertungsstichtags herangezogen und proportional zu einer modulspezifi-
schen Abwicklungsgrofie projiziert. Anschlieftend erfolgt die Aggregation gemaf Standardformel zur jeweiligen Gesamt-
SCR des Projektionszeitpunkts. Die Risikomarge wurde auf LoB-Ebene berechnet.

Vereinfachte Bewertung

Fur die Risikomarge wurde eine proportionale Entwicklung der zuklnftigen Kapitalanforderungen anhand der besten
Schéatzwerte fiir die noch ausstehenden Zahlungen angenommen.

Beschreibung des Grades an Unsicherheit, der mit dem Betrag der versicherungstechni-
schen Riickstellungen verbunden ist

Wesentliche Quelle der Unsicherheit bei der Berechnung der versicherungstechnischen Ruckstellungen ist die Projekti-
onsdauer von maximal 90 Jahren bis zur (fast) vollstdndigen Bestandsabwicklung. Ein derartig langer Projektionszeitraum
birgt die Unsicherheit, inwieweit die zum Projektionsstichtag getroffenen Annahmen bezlglich Sterblichkeit und Kosten
auch die Entwicklungen in der Zukunft hinreichend genau berilcksichtigen kdnnen.
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Anwendung von MaBnahmen fiir langfristige Garantien und UbergangsmaBnahmen

Der Verein hat bei der Bewertung der versicherungstechnischen Ruckstellungen keine VA der Zinsstrukturkurve und auch
keine Matching-Anpassung verwendet. Der Verein hat keine der Ubergangsvorschriften i. S. d. Artikel 308c und 308d RR
bei der Berechnung der versicherungstechnischen Ruckstellungen zum 31.12.2025 genutzt.

Wertunterschied HGB

Versicherungstechnische Riickstellungen in Tsd. €

Solvabilitat Il HGB Unterschied

Renten aus Nichtlebensversicherungsvertra-

gen, die mit Krankenversicherungsverpflich- 4.981 5.796 -815
tungen in Zusammenhang stehen
Gesamt 4.981 5.796 -815

Die quantitative Zusammensetzung des angefallenen Bewertungsunterschiedes wird in der folgenden Tabelle weiter auf-
geschlusselt:

Versicherungstechnische Riickstellungen in Tsd. €

Betrag nach Ubrige Veran- | Effekt aus Dis- | Effekt aus Um- | Betrag nach
Solvabilitat Il derungen kontierung bewertung HGB
Renten aus Nichtlebensversicherungsver-
tragen, die mit Krankenversicherungsver-
pflichtungen in Zusammenhang stehen
Bester Schatzwert 4.724 — -708 -363 5.796
Risikomarge 256 256 — — —
Gesamtwert 4.981 256 -708 -363 5.796

Dem besten Schatzwert nach Solvabilitat Il wurde nach HGB die Brutto-Ruckstellung fir noch nicht abgewickelte Versi-
cherungsfalle, die der Renten-Deckungsriickstellung entspricht, gegeniibergestellt.

Eine der Risikomarge entsprechende Riickstellung findet sich unter HGB nicht. Die Risikomarge wird deshalb in der Spalte
,Ubrige Veranderungen* gezeigt.

In diesem Geschaftsbereich beruhen die Bewertungsunterschiede im Wesentlichen auf den unterschiedlichen Zinssatzen,
die bei der Diskontierung verwendet wurden. Wahrend unter HGB die Riickstellung mit dem jeweils angesetzten Rech-
nungszins abgezinst wurde, erfolgte die Abzinsung der Solvabilitat-1-Riickstellung mit der vorgegebenen risikolosen Ba-
siszinskurve. Der Unterschiedsbetrag zwischen der Diskontierung der Renten-Deckungsriickstellung nach Solvabilitat Il
(Zinskurve) und HGB (Rechnungszins) wird als Effekt aus der Diskontierung dargestellt.

Der Unterschiedsbetrag der Renten-Deckungsriickstellung bei Verwendung von Rechnungsgrundlagen 1. Ordnung (HGB)
im Vergleich zu Rechnungsgrundlagen 2. Ordnung (Solvabilitat 1l) wird als Effekt aus Umbewertung gezeigt. Bezlglich
Kosten ergaben sich durch die Verwendung eines Stiickkostenansatzes unter Solvabilitat Il geringfligige Unterschiede zu
HGB.
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Sonstige versicherungstechnische Ruckstellungen

Posten in Tsd. €
Solvabilitat 11 HGB Unterschied

Sonstige versicherungstechnische Ruckstellun-

gen = 637 -637

Solvabilitat Il
Es liegen keine Sonstigen versicherungstechnischen Riickstellungen nach Solvabilitat Il vor.
Wertunterschied HGB

Unter dem Posten ,Sonstige versicherungstechnische Riickstellungen® ist der nach HGB zum Bilanzstichtag unter den
versicherungstechnischen Riickstellungen als Unterposten ausgewiesene Posten ,Schwankungsriickstellung und ahnli-
che Ruckstellungen® vollstandig enthalten.

Die Schwankungsriickstellung fiir die einzelnen Geschéaftsbereiche ist nach Solvabilitit Il in voller Héhe implizit im ,Uber-
schuss der Vermdgenswerte Uber die Verbindlichkeiten® enthalten und bei der Zusammensetzung der Eigenmittel in der
Ausgleichsricklage mitberlcksichtigt.

Der Unterposten ,Sonstige versicherungstechnische Riickstellungen® aus der HGB-Bilanz wurde in die versicherungstech-
nischen Ruckstellungen umgegliedert und dort der Pramienrickstellung der LoB ,Einkommensersatzversicherung“ zuge-
ordnet.

Der Unterschied zwischen dem Solvabilitat-ll-Wertansatz und dem HGB-Wertansatz resultiert demnach aus der Passivie-
rung der Schwankungsriickstellungen unter HGB und dem Nichtansatz in der Solvabilitétsiibersicht.
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Anderungen der verwendeten Ansatz- und Bewertungsgrundlagen unter Solvabilitat Il wurden im Berichtsjahr nicht vorge-

nommen.

Verbindlichkeiten in Tsd. €

Solvabilitat Il HGB

Versicherungstechnische Ruckstellungen 13.057 22.669
Eventualverbindlichkeiten — —
Andere Riickstellungen als versicherungstechnische Riickstellungen 1.331 1.331
Rentenzahlungsverpflichtungen 4.146 —
Depotverbindlichkeiten — —
Latente Steuerschulden 740 —
Derivate — —
Verbindlichkeiten gegeniber Kreditinstituten — —
Verbindlichkeiten auBer Verbindlichkeiten gegenuber Kreditinstituten — —
Verbindlichkeiten gegeniiber Versicherungen und Vermittlern 10 10
Verbindlichkeiten gegenlber Rickversicherern 31 31
Verbindlichkeiten (Handel, nicht Versicherung) 834 834
Nachrangige Verbindlichkeiten — —

Nicht in den Basiseigenmitteln aufgefiihrte nachrangige Verbindlichkeiten — —

In den Basiseigenmitteln aufgefiihrte nachrangige Verbindlichkeiten — —
Sonstige nicht an anderer Stelle ausgewiesene Verbindlichkeiten — —
Verbindlichkeiten insgesamt 20.150 24.876
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Andere Ruckstellungen als versicherungstechnische Ruckstellungen

Posten in Tsd. €
Solvabilitat 11 HGB Unterschied

Andere Ruckstellungen als versicherungstech-

nische Riickstellungen 1.331 1.331 —

Solvabilitat Il

Unter Solvabilitat [l werden Steuerrtickstellungen nach IAS 12 und die anderen sonstigen Rickstellungen grundséatzlich
nach IAS 37 bewertet.

Tatsachliche Ertrags- und sonstige Steuerschulden fiir das Berichts- und die Vorjahre werden nach IAS 12 mit dem Betrag
bewertet, in dessen Hoéhe eine Zahlung an die Steuerbehdrden erwartet wird. Sie ergeben sich auf Grundlage der natio-
nalen Besteuerung.

Der Wertansatz der anderen sonstigen Rickstellungen nach IAS 37 stellt die bestmdgliche Schatzung der Verbindlichkeit
dar, die zur Erfillung der gegenwartigen Verpflichtung zum Abschlussstichtag erforderlich ist.

Bei dem Verein werden die sonstigen Rickstellungen nicht abgezinst, da der Zinseffekt unwesentlich ist. Als Naherungs-
wert wird die Riickstellungsbewertung nach HGB Gibernommen.

Leistungen an Arbeithehmer waren zum Bilanzstichtag nicht in dem Posten beinhaltet.

Wertunterschied HGB

Fir die Bewertung der anderen Riickstellungen gilt § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB, d. h. Riickstellungen werden in Hohe des
nach verniinftiger kaufmannischer Beurteilung notwendigen Erflllungsbetrages angesetzt.

Bei dem Verein lagen keine langfristigen anderen Riickstellungen (Laufzeit langer als ein Jahr) vor; es wurde keine Dis-
kontierung nach § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB vorgenommen.

Somit ergaben sich keine Wertunterschiede zwischen HGB und Solvabilitat Il.
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Rentenzahlungsverpflichtungen

Posten in Tsd. €
Solvabilitat 11 HGB Unterschied

Rentenzahlungsverpflichtungen 4.146 — 4.146

Solvabilitat Il

Die Grundlage fir die Bilanzierung von Rentenzahlungsverpflichtungen nach Solvabilitat Il bilden die Regelungen fiir leis-
tungsorientierte Plane als Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhéltnisses nach IAS 19. Die Ruckstellungen werden
nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren ermittelt und basierten auf versicherungsmathematischen Gutachten. Relevant
fur die Berechnung war eine firmenspezifische Fluktuationswahrscheinlichkeit von 0 %, erwartete Gehaltssteigerungen
von 4,0 %, erwartete Rentenanpassungen von 2,5 % sowie ein realitdtsnaher stichtagsbezogener Rechnungszinssatz.
Dieser orientiert sich an der Marktrendite von hochwertigen festverzinslichen, fristadadquaten Unternehmensanleihen. Die
Basis fur die Ermittlung des Rechnungszinssatzes sind die laufzeit- und wahrungsadaquaten Renditen von Swaps auf der
Grundlage von Bloomberg-Informationen. Der Renditeabstand (Swap Spread) zu hochwertigen (AA) Euro-Industrieanlei-
hen basiert auf den Indizes des Anbieters ICE. Die Berechnung der Rentenzahlungsverpflichtungen erfolgte zum
31.12.2025 auf Basis des Zinssatzes von 3,91 %. Den biometrischen Daten liegen die Richttafeln RT 2018 G der Heubeck-
Richttafeln-GmbH, KdlIn, in der Fassung vom Oktober 2018 zugrunde.

Da bei dem Verein kein saldierungsfahiges Planvermdgen geman IAS 19.8 vorliegt, entspricht der Ausweis der Renten-
zahlungsverpflichtungen zum Bilanzstichtag dem vollen gutachterlich ermittelten Verpflichtungsumfang.

Die im AuRenverhaltnis dem VRK VVaG zuzurechnenden Rentenzahlungsverpflichtungen wurden geman Freistellungs-
vereinbarungen von der VKS und der VKK Gibernommen und somit im Rahmen eines Bruttoausweises als Erstattungsan-
spruch i. S. d. IAS 19.116 unter den Vermodgenswerten (siehe Posten ,Forderungen (Handel, nicht Versicherung)“) aus-
gewiesen.

Wertunterschied HGB

Da faktisch ein Schuldbeitritt mit Erflillungsiibernahme im Innenverhaltnis vorliegt und keine Inanspruchnahme aus ge-
samtschuldnerischer Haftung droht, greifen handelsrechtlich die Regelungen des IDW RS HFA 30 Tz 101 ff., die zu einer
Ausbuchung der Pensionsriickstellungen des Vereins 2018 flhrten.

Ein Wertunterschied ergab sich in Hohe des Solvabilitat-1l-Wertes.
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Latente Steuerschulden

Posten in Tsd. €
Solvabilitat 11 HGB Unterschied

Latente Steuerschulden 740 — 740

Solvabilitat Il

Bei der Ermittlung der latenten Steuern wurde die Methodik gemaR den Vorschriften des IAS 12 angewandt. Die Steuer-
abgrenzung erfolgt dabei fiir Ertragssteuern, d. h. fir die Kérperschaftsteuer inkl. Solidaritatszuschlag sowie die Gewer-
besteuer. Die Bewertung der latenten Steuern erfolgte unter Solvabilitat Il nach der Liability-Methode. Dabei wurden die
spezifisch geltenden Vorschriften des mafigeblichen Steuerrechts sowie der unternehmensindividuelle Steuersatz bei der
kiinftigen Aufldsung der temporaren Differenzen beriicksichtigt. Es wurden die Steuersatze verwendet, die zum Bilanz-
stichtag glltig oder angekiindigt waren. Da sich der anwendbare Steuersatz im Berichtsjahr von 31,23 % auf 25,95 %
geandert hat, entstehen hieraus Auswirkungen in Hohe von 151 Tsd. € auf die ermittelten latenten Steuern. Diese Ande-
rung ergab sich aufgrund der Senkung der Kérperschaftsteuer.Die Steuerschulden wurden nach Solvabilitat Il nicht abge-
zinst.

Die latenten Steueranspriiche und latenten Steuerschulden wurden in der Solvabilitdtsibersicht nach IAS 12.74 saldiert
ausgewiesen. Nach Verrechnung verblieb ein Uberhang an latenten Steuerschulden.

Dieser ergab sich aus zeitlich begrenzten Unterschieden im Wertansatz von Vermégenswerten und Schulden unter Sol-
vabilitt Il und der nationalen steuerlichen Bewertung.

Die Entstehungsursachen passiver latenter Steuern im Berichtsjahr konnen in der folgenden Tabelle abgelesen werden:
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Entstehungsursachen passiver latenter Steuern in Tsd. €

Latente Steueranspriiche Berichtsjahr
Immaterielle Vermdgenswerte 3
Kapitalanlagen 420
Einforderbare Betrage aus Riickversicherungsvertragen 94
Ubrige Aktiva —
Versicherungstechnische Riickstellungen 995
Andere Ruckstellungen 1.076

Ubrige Passiva —
Steuerliche Verlustvortrage —
Summe 2.587

Latente Steuerschulden Berichtsjahr

Immaterielle Vermdgenswerte —

Kapitalanlagen 1.812
Einforderbare Betrage aus Riickversicherungsvertragen —
Ubrige Aktiva 1.072
Versicherungstechnische 443

Ruckstellungen
Andere Ruckstellungen —

Ubrige Passiva —

Summe 3.327
Saldierung Latenter Steueranspriiche und -schulden Berichtsjahr
Latente Steuerschulden 3.327
Saldierung 2.587
Summe 740

Wertunterschied HGB

Latente Steuerschulden missen gemafR § 274 Abs. 1 Satz 1 HGB als Wertunterschied zwischen handelsrechtlicher und
steuerlicher Bewertung von Vermdgensgegenstanden, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten passiviert (Passivie-
rungspflicht) werden. Aufgrund des Aktiviilberhangs an latenten Steuern (siehe ,Latente Steueranspriiche®) wurde der
Posten latente Steuerschulden nach HGB mit Null ausgewiesen.

Ein Wertunterschied ergab sich in H6he des Solvabilitat-1l-Ansatzes.
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Verbindlichkeiten gegenuber Versicherungen und Vermittlern

Posten in Tsd. €
Solvabilitat 11 HGB Unterschied

Verbindlichkeiten gegeniiber Versicherungen

und Vermittlern 10 10 _

Solvabilitat Il

Die Verbindlichkeiten gegenuber Versicherungen und Vermittlern beinhalteten im Wesentlichen tberfallige Verbindlichkei-
ten gegenuber Versicherungsnehmern. Die Verbindlichkeiten werden zum Erfiillungsbetrag angesetzt, der dem beizule-
genden Zeitwert entspricht. Langfristige Verbindlichkeiten, mit einer Laufzeit Gber einem Jahr, existierten nicht.

Wertunterschied HGB

Die Bewertung der Verbindlichkeiten aus dem selbst abgeschlossenen Versicherungsgeschaft erfolgt nach § 253 Abs. 1
Satz 2 HGB zum Erflillungsbetrag.

Somit ergaben sich zwischen Solvabilitat Il und HGB keine Wertunterschiede.
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Verbindlichkeiten gegenuber Ruckversicherern

Posten in Tsd. €
Solvabilitat 11 HGB Unterschied

Verbindlichkeiten gegeniiber Riickversicherern 31 31 —

Solvabilitat Il

Der Posten beinhaltet Verbindlichkeiten aus laufenden Abrechnungen mit Rickversicherern aus dem in Rickdeckung
gegebenen Versicherungsgeschaft, die nicht Bestandteil der einforderbaren Betrage aus Rickversicherungsvertragen
sind. Die Verbindlichkeiten werden zu ihren Erfillungsbeitragen angesetzt, die dem beizulegenden Zeitwert entsprechen.
Langfristige Verbindlichkeiten, mit einer Laufzeit von Gber einem Jahr, existierten nicht.

Wertunterschied HGB

Die ,Abrechnungsverbindlichkeiten aus dem Rickversicherungsgeschéaft* wurden nach § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB eben-
falls zum Erfiillungsbetrag bewertet.

Somit ergeben sich zwischen dem Solvabilitat-1l- und HGB-Ansatz keine Wertunterschiede.
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Verbindlichkeiten (Handel, nicht Versicherung)

Posten in Tsd. €
Solvabilitat 11 HGB Unterschied

Verbindlichkeiten (Handel, nicht Versicherung) 834 834 —

Solvabilitat Il

Unter diesem Posten wurden im Wesentlichen Verbindlichkeiten gegenlber diversen Kreditoren sowie Verbindlichkeiten
gegeniber verbundene Unternehmen abgebildet. Verbindlichkeiten mit kurzfristigem Charakter (Laufzeit geringer als ein
Jahr) werden zu ihren Nominalbetragen angesetzt, die dem beizulegenden Zeitwert entsprechen.

Wertunterschied HGB
Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt nach § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB zum Erflillungsbetrag.

Somit ergaben sich zwischen Solvabilitat Il und HGB keine Wertunterschiede.
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D.4 Alternative Bewertungsmethoden

Erfolgt eine Bewertung zu notierten Marktpreisen, so stiitzt sich diese auf die Kriterien fur aktive Markte. Sind diese Krite-
rien nicht erfillt, wird auf alternative Bewertungsmethoden zurlickgegriffen.

In der folgenden Ubersicht sind alle finanziellen Posten, in denen alternative Bewertungsmethoden zur Anwendung kamen,
mit entsprechenden Zusatzangaben aufgefiihrt. Nicht aufgefiihrt werden Posten, deren Bewertung sich an den posten-
spezifischen Regelungen der IFRS orientierte bzw. die zum Nennwert angesetzt wurden.

Alternative Bewertungsmethoden

alternative

Vermoégenswerte und Verbindlichkeiten Bewertungsmethoden

Inputfaktoren

Vermoégenswerte

Organismen fir gemeinsame Anlagen Ricknahmepreis

Die Anwendung von alternativen Bewertungsmethoden ist bei den dargestellten Positionen notwendig, da kein aktiver
Markt vorlag. Bei Markten ohne ausreichendes Handelsvolumen und ausreichende Haufigkeit im Handel bestehen Bewer-
tungsunsicherheiten. Beim Riicknahmepreis werden fiir die Bewertung externe Informationen genutzt, was der marktgan-
gigen Vorgehensweise bei Fondszertifikaten entspricht.
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D.5 Sonstige Angaben

Es bestehen keine weiteren als die bereits beschriebenen Informationen, die die Bewertung fiir Solvabilitatszwecke des
Vereins betreffen und an dieser Stelle anzugeben waren.
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E Kapitalmanagement

E.1 Eigenmittel

Angaben zu Zielen, Leitlinien und Verfahren des Managements der Ei-
genmittel

Ziel des Kapitalmanagements des Vereins ist es, angemessene Eigenmittel zur Unterlegung der geplanten Entwicklung
vorzuhalten. Wegen der eingeschrankten Mdglichkeiten des Vereins, zuséatzliches Eigenkapital zu generieren, hat der
Verein ein hohes Sicherheitsbedirfnis und halt ausreichend Kapital vor, um auch im Krisenfall seine Eigenstandigkeit
wahren zu kénnen.

Die Eigenmittelentwicklung des Vereins wird laufend beobachtet und dem Vorstand quartalsweise berichtet.

Der Geschaftsplanungshorizont betragt finf Jahre.

Eigenkapital nach HGB

Das handelsrechtliche Eigenkapital betrug 75.067 (Vorjahr: 66.529) Tsd. € und setzte sich aus folgenden Bestandteilen
zusammen:

Eigenkapital HGB in Tsd. €

Berichtsjahr Vorjahr Veranderung
Gewinnriicklagen gesamt 46.522 38.838 7.684
Andere Gewinnriicklagen 46.522 38.838 7.684
Verlustriicklage gemaf § 193 VAG 28.544 27.691 854
Eigenkapital HGB 75.067 66.529 8.538

Eigenmittel nach Solvabilitat Il

Ausgleichsriicklage

Der Uberschuss der Vermdgenswerte (iber die Verbindlichkeiten gemaR den Vorschriften nach Solvabilitat Il betrug
193.519 (Vorjahr: 178.205) Tsd. €. Die Wertunterschiede ergaben sich insbesondere bei den folgenden Posten auf der
Aktivseite der Solvabilitatsubersicht: Anteile an verbundenen Unternehmen, Organismen fir gemeinsame Anlagen sowie
Anleihen. Auf der Passivseite resultierten die wesentlichen Unterschiede aus der Umbewertung der versicherungstechni-
schen Ruckstellungen und der Rentenzahlungsverpflichtungen sowie dem Ansatz der latenten Steuerschulden unter Sol-
vabilitét Il. Die Schwankungsrickstellung ist der einzige Passivposten, der in der Bilanz nach HGB, jedoch nicht in der
Solvabilitatsiibersicht, enthalten ist. Eine detaillierte Darstellung der Wertunterschiede zwischen Solvabilitat Il und HGB ist
Kapitel D zu entnehmen.

Die Ausgleichsriicklage setzte sich zusammen aus dem Eigenkapital nach HGB und den Bewertungsunterschieden der
Vermdgenswerte und der Verbindlichkeiten in Hohe von 118.452 (Vorjahr: 111.676) Tsd. €.

Die Ausgleichsriicklage ist damit die Eigenmittelgrof3e mit der gréRten Sensitivitat hinsichtlich der Veranderungen der
Geschaftsentwicklungen und der Kapitalmarktsituation.
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Berichtsjahr Vorjahr Veranderung
Eigenkapital HGB 75.067 66.529 8.538
Differenz bei der Bewertung 118.452 111.676 6.776
+Differenz bei der Bewertung der Vermogenswerte 113.726 106.216 7.510
LI?]igf]f:r:enz bei der Bewertung der versicherungstechnischen Ruiickstel- 9612 -11.533 1.921
—Differenz bei der Bewertung sonstiger Verbindlichkeiten 4.886 6.073 -1.187
Uberschuss der Vermégenswerte iiber die Verbindlichkeiten 193.519 178.205 15.314
—Vorhersehbare Dividenden, Ausschittungen und Entgelte — — —
—Sonstige Basiseigenmittelbestandteile — — —
Ausgleichsriicklage nach Solvabilitat Il 193.519 178.205 15.314

Abzugsposten

Nachfolgende Tabelle stellt die Abzugsposten im Einzelnen dar und zeigt die nach Abzug verbleibenden Basiseigenmittel

auf:

Abzugsposten in Tsd. €

Berichtsjahr Vorjahr Veranderung
Uberschuss der Vermdgenswerte (iber die Verbindlichkeiten 193.519 178.205 15.314
Abzugsposten — — —
Vorhersehbare Dividenden, Ausschuttungen und Entgelte — — —
Abzug fiir Beteiligungen an Finanz- und Kreditinstituten — — —
Sonstige nicht verfligbare Eigenmittel — — —
Basiseigenmittel nach Abzligen 193.519 178.205 15.314

Ein Abzug fiir Dividenden, Ausschiittungen und Entgelte war nicht vorzunehmen.

Bei den Abzugsposten waren keine Werte zu berlicksichtigen, die aus Ring-Fenced Funds und Matching-Adjustment-

Portfolios resultieren.

Dartiber hinaus lagen keine signifikanten Beschrankungen und Abziige oder Belastungen von Eigenmitteln vor.

Basiseigenmittel

Der Uberschuss der Vermdgenswerte (iber die Verbindlichkeiten betrug nach abzugspflichtigen Posten 193.519 (Vorjahr:
178.205) Tsd. €. Der Gesamtwert der sich daraus ergebenden Basiseigenmittel enthalt nachfolgende Bestandteile, die in
die jeweilige, ihren Kriterien und ihrer Qualitét entsprechende Eigenmittelklasse (im Folgenden auch als Tier bezeichnet)

klassifiziert wurden:

Basiseigenmittelbestandteile in Tsd. €

Berichtsjahr Vorjahr Veranderung
Tier 1 Kapital
Ausgleichsrucklage 193.519 178.205 15.314
Summe Tier 1 Kapital 193.519 178.205 15.314
Tier 2 Kapital — — —
Tier 3 Kapital — — —
Summe Basiseigenmittel 193.519 178.205 15.314

Der Verein verfligt nicht iber nachrangige Verbindlichkeiten.
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Da der Verein auch nicht Gber Eigenmittel geman Artikel 71 Abs. 1e DVO verfligt, entfallt die Angabe iber einen Kapital-
verlustausgleichsmechanismus des entsprechenden Eigenmittelbestandteiles.

Erlauterungen zu den Basiseigenmitteln
Ausgleichsrucklage

Der Anstieg der Ausgleichsriicklage im Vergleich zum Vorjahr war im Wesentlichen auf Veranderungen der folgenden
Posten in der Solvabilitatsiibersicht zurlickzufihren:

Vermoégenswerte

Aufgrund der stichtagsbezogenen Bewertung der Anteile an verbundenen Unternehmen inkl. Beteiligungen ergaben sich
werterhdhende Unterschiede i. H. v. 6.398 Tsd. €., was vor allem an den tber die VRH ankommenden erhéhten Markt-
werten der Versicherungstochter VKS und VKL lag, die den Marktwertriickgang der VKK berkompensieren.

Bei den Anleihen erhéhten Zugange i. H. v. 7.193 Tsd. € den Wert der Position, dem entgegen standen Abgange i. H. v.
2.397 Tsd. €. Aufgrund der stichtagsbezogenen Bewertung ergaben sich werterhdhende Unterschiede i. H. v. 136 Tsd. €.
Die wertverandernden Unterschiede waren kursbedingt.

Bei den Organismen fir gemeinsame Anlagen erhéhten Zugange i. H. v. 1.743 Tsd. € den Wert der Position, dem entge-
gen standen Abgange i. H. v. 188 Tsd. €. Aufgrund der stichtagsbezogenen Bewertung ergaben sich werterh6hende Un-
terschiede i. H. v. 1.164 Tsd. €.

Verbindlichkeiten

Der Anstieg der anderen Riickstellungen als versicherungstechnische Rickstellungen i. H. v. 124 Tsd. € resultierte im
Wesentlichen aus Steuerriickstellungen.

Der Riickgang der Rentenzahlungsverpflichtungen i. H. v. 478 Tsd. € resultierte i. W. aus Effekten der Bestandsalterung.

Der Riickgang der latenten Steuerschulden um 709 Tsd. € war auf die stichtags- und kursbedingte Entwicklung bei den
Kapitalanlagen (Anleihen und Organismen fiir gemeinsame Anlagen) und die schadenbedingte Entwicklung bei den ver-
sicherungstechnischen Riickstellungen zuriickzufiihren. Der Steuersatz hat sich aufgrund der Kérperschaftsteuersenkung
von 31,23 % auf 25,95 % geandert.

Erlauternde Angaben zur Anerkennung latenter Steueranspriiche

Latente Steueranspriiche ergaben sich bei dem Verein aus zeitlich begrenzten Unterschieden im Wertansatz von Vermo-
genswerten und Schulden unter Solvabilitat Il und der nationalen steuerlichen Bewertung. Aus steuerlichen Verlustvortra-
gen sowie Steuergutschriften resultierten keine aktiven latenten Steuern.

Die latenten Steueranspriiche wurden mindestens in dem Umfang aktiviert, in dem gegentiiber derselben Steuerbehdrde
umkehrbare latente Steuerschulden bestanden.

Aufgrund des Uberhangs latenter Steuerschulden war die Verwendung der latenten Steueranspriiche nicht von erwarteten
kiinftigen Gewinnen abhangig. Es bestanden zum Berichtszeitpunkt keine latenten Netto-Steueranspriche, die als Diffe-
renz aus dem anerkannten Betrag der latenten Steueranspriiche und dem Betrag der latenten Steuerverbindlichkeiten
berechnet wurden.

Erganzende Eigenmittel

Erganzend zu den Basiseigenmitteln kdnnen bestimmte Eigenmittel hinzugerechnet werden, die bei Bedarf eingefordert
werden koénnen (sog. erganzende Eigenmittel). Zudem kénnen nach Genehmigung weitere Bestandteile mit Eigenmit-
telcharakter angerechnet werden, die zur Verlustdeckung dienen.
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Bestandteile ergédnzende Eigenmittel in Tsd. €

Berichtsjahr Vorjahr Veranderung
Tier 2 Kapital
Nachschusspflicht der Mitglieder des VVaG 6.934 6.886 48
Summe Tier 2 Kapital 6.934 6.886 48
Tier 3 Kapital — — —
Summe erganzende Eigenmittel 6.934 6.886 48

Zum 31.12.2024 wurden bei dem Verein erganzende Eigenmittel in Form der Nachschusspflicht berticksichtigt. Geman
§ 5 Abs. 5 der Satzung des VRK VVaG sind die Mitglieder des Vereins verpflichtet, wenn die laufenden Einnahmen eines
Geschéftsjahres und die verfiigbaren Riicklagen zur Deckung der Ausgaben des Geschéftsjahres nicht ausreichen oder
die aufsichtsrechtliche Solvabilitatskapitalanforderung oder Mindestkapitalanforderung nicht mehr zu 100 % bedeckt wird,
den Fehlbetrag durch Nachschiisse bis zur Hohe eines Jahresbeitrages aufzubringen. Gemaf Artikel 89 Abs. 1 RR kon-
nen im Falle von Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit mit variabler Nachschussverpflichtung die ergdnzenden Ei-
genmittel auch kinftige Forderungen umfassen, die dieser Verein gegeniiber seinen Mitgliedern hat, indem er innerhalb
der folgenden zwolf Monate Nachschisse einfordert. Die Berechnung erfolgte mit der am 16.06.2023 von der BaFin ge-
nehmigten Methode. Sie erhdhte sich im Berichtsjahr um 24 Tsd. €.

Verfugbare Eigenmittel

Die Basiseigenmittel und die erganzenden Eigenmittel ergeben zusammen die verfigbaren Eigenmittel zur Bedeckung
der SCR in H6he von 200.453 (Vorjahr: 185.091) Tsd. €.

Die Basismittel ergeben die verfligbaren Eigenmittel zur Bedeckung der MCR in Hoéhe von 193.519 (Vor-
jahr: 178.205) Tsd. €.

Sie verteilten sich wie folgt auf die drei Qualitdtsklassen nach den Solvabilitatsvorschriften:

Verfiigbare Eigenmittelbestandteile in Tsd. €

Gesamt unbesahrank eschrankt Tier 2 Tier 3
S::iseigenmittel nach Abzi- 193.519 193.519 . _ .
Erganzende Eigenmittel 6.934 n. a. n. a. 6.934 —
Verfligbare Eigenmittel SCR 200.453 193.519 — 6.934 —
Verfligbare Eigenmittel MCR 193.519 193.519 — — n. a.

Gemal Artikel 98 RR in Verbindung mit Artikel 82 DVO unterliegen die Eigenmittel zur Bedeckung der Kapitalanforderun-
gen (SCR, MCR) Beschrankungen. Zunachst werden die Eigenmittel in drei unterschiedliche Qualitatsklassen ("Tiers")
eingeteilt. Diese Unterteilung hat zur Folge, dass nur die Eigenmittelbestandteile der héchsten Qualitat (Tier1) unbe-
schrankt zur Bedeckung der Solvabilitatskapital- und der Mindestkapitalanforderungen anrechnungsfahig sind. Die Eigen-
mittel, die unter die UbergangsmalRnahmen gemé&R Artikel 308b Abs. 9 und Abs. 10 RR fallen und die Tier 1 Kriterien
erfiillen, dirfen nur einen Anteil in Héhe von 20 % der gesamten Tier 1 Eigenmittel ausmachen. Die Eigenmittel Tier 2 und
Tier 3 durfen nur maximal 50 % der Solvabilitdtskapitalanforderung ausmachen, wobei jene der Klasse 3 weniger als

15 % der Solvabilitdtskapitalanforderung betragen dirfen. Die Tier 1 Eigenmittel missen also mindestens 50 % der Sol-
vabilitdtskapitalanforderung betragen. Zur Bedeckung der Mindestkapitalanforderung dirfen ausschlieRlich Basiseigen-
mittel der Klassen 1 und 2 eingesetzt werden, wobei die Summe der Tier 1 Eigenmittel mindestens 80 % der Mindestka-
pitalanforderung betragen muss.
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Limitpriafung

Kapitalanforderungen in Tsd. €

Berichtsjahr

Solvabilitatskapitalanforderung (SCR) 118.343
Mindestkapitalanforderung (MCR) 29.586
Der Mindestanteil zur Bedeckung der SCR mit Tier 1 Eigenmitteln belief sich auf:

Mindestanteil zur Bedeckung der MCR - Tier 1

Verfligbare Tier-1-Eigenmittel in Tsd. € 193.519
Mindestanteil: 80 % der zu bedeckenden MCR in Tsd. € 23.669
Anrechnungsfahige Tier-1-Eigenmittel in Tsd. € 193.519
Verfligbare Tier-1-Eigenmittel in Prozent der MCR 654

Die nachfolgenden Bestandteile der Tier 1 Eigenmittel diirfen nicht mehr als 20 % am Gesamtbetrag der Tier 1 Eigenmittel
betragen:

Besondere Kapitalinstrumente Tier 1 in Tsd. €

Berichtsjahr
Nachrangige Verbindlichkeiten —
Eigenmittel, die der Ubergangsvorschrift geméaR Artikel 308b Abs. 9 RR entsprechen —
Zwischensumme —
Gesamtbetrag der Tier-1-Eigenmittel 193.519
Anteil der Zwischensumme am Gesamtbetrag der Tier-1-Eigenmittel in Prozent —

Da der Anteil dieser Tier-1-Eigenmittel unter 20 % lag, war eine Kappung der Tier-1-Eigenmittel nicht erforderlich.
Der Maximalanteil zur Bedeckung der SCR mit Tier 3 Eigenmitteln belief sich auf:

Maximalanteil zur Bedeckung der SCR - Tier 3
Verfligbare Tier-3-Eigenmittel in Tsd. €

Maximalanteil: 15 % der zu bedeckenden SCR in Tsd. € 17.752

Anrechnungsfahige Tier-3-Eigenmittel in Tsd. €

Verfligbare Tier-3-Eigenmittel in Prozent der SCR

Der Maximalanteil zur Bedeckung der SCR mit Tier 2 und Tier 3 Eigenmitteln zusammen belief sich auf:

Maximalanteil zur Bedeckung der SCR - Tier 2 und Tier 3

Verfligbare Tier-2- und Tier-3-Eigenmittel in Tsd. € 6.934
Maximalanteil: 50 % der zu bedeckenden SCRin Tsd. € 59.172
Anrechnungsfahige Tier-2- und Tier-3 Eigenmittel in Tsd. € 6.934
Verfligbare Tier-2- und Tier-3-Eigenmittel in Prozent der SCR 6

Fur den Verein war keine Kappung der Eigenmittel nach Prifung der Anrechnungsgrenzen erforderlich, somit entsprechen
die anrechnungsfahigen SCR-Eigenmittel den verfligbaren SCR-Eigenmitteln.

Der Mindestanteil zur Bedeckung der MCR mit Tier 1 Eigenmitteln belief sich auf:
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Mindestanteil zur Bedeckung der MCR - Tier 1

Verfligbare Tier-1-Eigenmittel in Tsd. € 193.519

Mindestanteil: 80 % der zu bedeckenden MCR in Tsd. € 23.669

Anrechnungsfahige Tier-1-Eigenmittel in Tsd. € 193.519

Verfligbare Tier-1-Eigenmittel in Prozent der MCR 654

Der Maximalanteil zur Bedeckung der MCR mit Tier 2 Eigenmitteln belief sich auf:

Maximalanteil zur Bedeckung der MCR - Tier 2

Verfligbare Tier-2-Eigenmittel in Tsd. € —
5.917

Maximalanteil: 20 % der zu bedeckenden MCR in Tsd. €

Anrechnungsfahige Tier-2-Eigenmittel in Tsd. €

Verfugbare Tier-2-Eigenmittel in Prozent der MCR

Fir den Verein war keine Kappung der Eigenmittel nach Prifung der Anrechnungsgrenzen erforderlich, somit entsprechen
die anrechnungsfahigen MCR-Eigenmittel den verfiigbaren MCR-Eigenmitteln.

Anrechnungsfahige Eigenmittel

Der Verein verfiigte nach Durchfiihrung der Limitpriifung tber folgende ,Anrechnungsféhige Eigenmittel*:

Eigenmittelbestandteile in Tsd. €

Tier 1 Tier 1 . )
Gesamt unbeschrankt beschrankt Tier 2 Tier3
Anrechnungsfahige Eigen-
mittel SCR 200.453 193.519 — 6.934 —
Anrechnungsfahige Eigen-
mittel MCR 193.519 193.519 — — —

Bezlglich der Angabe der Solvabilitdtsquote und der MCR-Bedeckungsquote wird auf das folgende Kapitel E.2 verwiesen.

Derzeit werden keine zusatzlichen Solvabilitatsquoten berechnet.
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E.2 Solvabilitatskapitalanforderung und Mindestkapitalanforderung

Der Verein verwendet zur Berechnung der Kapitalanforderungen die Standardformel. Ein Internes Modell wurde nicht
implementiert und derzeit ist auch kein Antrag auf ein solches geplant.

Die Verwendung unternehmensspezifischer Parameter (USP) wird derzeit nicht angestrebt.

Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse der SCR- und MCR-Berechnung, wobei die angegebenen Beitrage der Kapital-
anforderungen noch der aufsichtsrechtlichen Priifung unterliegen.

Solvabilitats- und Mindestkapitalanforderung in Tsd. €

Berichtsjahr

Basis SCR 120.458
vt. Risiko Nichtleben 0
vt. Risiko Kranken 5.216
Marktrisiko 118.927
Gegenparteiausfallrisiko 468
Diversifikationseffekt -4.153

Operationelles Risiko 285

Verlustausgleichsfahigkeit latenter Steuern -2.400

Solvabilitatskapitalanforderung 118.343

Mindestkapitalanforderung 29.586

Das Marktrisiko ist das dominierende Risiko des Vereins. Dies ist darauf zurlickzuflihren, dass der Verein neben seinem
Versicherungsgeschaft als beteiligtes Unternehmen 27,5 % der Anteile an der VRK Holding GmbH (VRH) halt. Von Be-
deutung ist darliber hinaus das Krankenversicherungstechnische Risiko (Unfallversicherung), wahrend die lbrigen Risiken
von untergeordneter Bedeutung sind. Der Diversifikationseffekt fallt aufgrund der Dominanz des Marktrisikos bei dem Ver-
ein relativ gering aus. Die Diversifikation ergibt sich hauptsachlich daraus, dass Marktrisiko, Gegenparteiausfallrisiko und
Krankenversicherungstechnisches Risiko nicht immer gleichzeitig eintreten.

Die latenten Steuerschulden Ubersteigen die latenten Steueranspriiche um 740 Tsd. €. Bei Eintritt eines Verlusts in Hohe
der SCR wiirden im Saldo latente Steueranspriiche in Héhe von 1.660 Tsd. € entstehen. Diese kdnnen vollstandig durch
die zu erwarteten Steuerzahlungen aus zukiinftigen Gewinnen bedeckt werden. Die Verlustausgleichsfahigkeit latenter
Steuern ist somit voll werthaltig.

Im Vergleich zum ersten Tag des Berichtszeitraums gab es keine gemaf Art. 297 Abs. 2 h) DVO offenzulegenden we-
sentlichen Anderungen der SCR und MCR. Insbesondere betragt die Veranderung der SCR weniger als 15 % und die
Veranderung der MCR weniger als 7,5 %.

Vereinfachte Berechnungen werden im Bereich der risikomindernden Effekte von Rickversicherungen gemaf den Artikeln
107, 108, 111 und 111a DVO im Modul Ausfallrisiko angewendet. Aus Materialitdtsgriinden und unter Kosten-/Nutzen-
Gesichtspunkten wird an dieser Stelle auf eine Doppelrechnung verzichtet, da das Gegenparteiausfallrisiko in der Risiko-
betrachtung nur eine untergeordnete Rolle spielt.

Die Berechnung der MCR basiert auf den im Jahresabschluss ausgewiesenen Beitragseinnahmen und den in der Solva-
bilitatstibersicht dargestellten versicherungstechnischen Riickstellungen.

Im Folgenden werden die Bedeckungsquoten zum Jahresende dargestellt.
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Berichtsjahr

Solvabilitatsquote 169 %
Anrechnungsfahige Eigenmittel zur Bedeckung der SCR in Tsd. € 200.453
Solvabilitatskapitalanforderung in Tsd. € 118.343
MCR-Bedeckungsquote 654 %
Anrechnungsfahige Eigenmittel zur Bedeckung der MCR in Tsd. € 193.519
Mindestkapitalanforderung in Tsd. € 29.586

Aus den dargestellten Werten wird die gute Kapitalausstattung des Vereins sichtbar.
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E.3 Verwendung des durationsbasierten Untermoduls Aktienrisiko
bei der Berechnung der Solvabilitatskapitalanforderung

Die Bundesrepublik Deutschland hat keinen Gebrauch von der Option gemacht, die Verwendung eines durationsbasierten
Submoduls Aktienrisiko zuzulassen.

Das durationsbasierte Untermodul Aktienrisiko wird daher nicht verwendet.
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E.4 Unterschiede zwischen der Standardformel und etwa verwen-
deten Internen Modellen

Der Verein verwendet zur Berechnung der SCR kein Internes Modell.

93



SFCR 2025 VRK Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
im Raum der Kirchen

E.5 Nichteinhaltung der Mindestkapitalanforderung und Nichtein-
haltung der Solvabilitatskapitalanforderung

Die Kapitalanforderungen wurden iber den gesamten Berichtszeitraum deutlich tberdeckt. Zu keinem Zeitpunkt bestand
fur den Verein die Gefahr der Nichteinhaltung der Solvenzkapitalanforderung oder gar der Nichteinhaltung der Mindestka-
pitalanforderung.
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E.6 Sonstige Angaben

Weitere wesentliche Informationen Uber das Kapitalmanagement des Vereins, die Uber die bereits dargestellten Aspekte
hinausgehen, lagen fiir das Berichtsjahr nicht vor.
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Anhang
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S.02.01.02 — Werte in Tsd. €

Bilanz
Vermgenswerte Solvabilitat-1I-
Wert
C0010
Geschafts- oder Firmenwert R0010 n.a.
Abgegrenzte Abschlussaufwendungen R0020 n.a.
Immaterielle Vermégenswerte R0030 —
Latente Steueranspriiche R0040 —
Uberschuss bei den Altersversorgungsleistungen R0050 —
Sachanlagen fiir den Eigenbedarf R0060 —
Anlagen (auBer Vermdgenswerten flr indexgebundene und fondsgebundene Vertrage) R0070 204.496
Immobilien (auBer zur Eigennutzung) R0080 —
Anteile an verbundenen Unternehmen, einschlieRlich Beteiligungen R0090 156.394
Aktien R0100 —
Aktien — notiert R0110 —
Aktien — nicht notiert R0120 —
Anleihen R0130 29.903
Staatsanleihen R0140 9.897
Unternehmensanleihen R0150 19.511
Strukturierte Schuldtitel R0160 495
Besicherte Wertpapiere R0170 —
Organismen fiir gemeinsame Anlagen R0180 18.199
Derivate R0190 —
Einlagen aulRer Zahlungsmittelaquivalenten R0200 —
Sonstige Anlagen R0210 —
Vermogenswerte fiir index- und fondsgebundene Vertrage R0220 —
Darlehen und Hypotheken R0230 —
Policendarlehen R0240 —
Darlehen und Hypotheken an Privatpersonen R0250 —
Sonstige Darlehen und Hypotheken R0260 —
Einforderbare Betrédge aus Ruickversicherungsvertragen von: R0270 1.456
Nichtlebensversicherungen und nach Art der Nichtlebensversicherung betriebenen Krankenversicherungen R0280 256
Nichtlebensversicherungen auer Krankenversicherungen R0290 —
Nach Art der Nichtlebensversicherung betriebenen Krankenversicherungen R0300 256
Lebensversicherungen aufler Krankenversicherungen und fonds- und indexgebundenen Versicherungen R0310 1.199
und nach Art der Lebensversicherung betriebenen Krankenversicherungen ’
Nach Art der Lebensversicherung betriebenen Krankenversicherungen R0320 1.199
Lebensversicherungen aufier Krankenversicherungen und fonds- und indexgebundenen Versicherun- R0330 _
gen
Lebensversicherungen, fonds- und indexgebunden R0340 —
Depotforderungen R0350 —
Forderungen gegeniiber Versicherungen und Vermittlern R0360 342
Forderungen gegentber Riickversicherern R0370 —
Forderungen (Handel, nicht Versicherung) R0380 6.397
Eigene Anteile (direkt gehalten) R0390 —
In Bezug auf Eigenmittelbestandteile fallige Betrage oder urspriinglich eingeforderte, aber noch nicht einge- R0400 .
zahlte Mittel
Zahlungsmittel und Zahlungsmittelaquivalente R0410 972
Sonstige nicht an anderer Stelle ausgewiesene Vermdgenswerte R0420 6
Vermdgenswerte insgesamt R0500 213.669
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S.02.01.02 - Werte in Tsd. €
Bilanz
Verbindlichkeiten SolvaoiatIl-
C0010
Versicherungstechnische Riickstellungen — Nichtlebensversicherung R0510 8.076
Versicherungstechnische Riickstellungen — Nichtlebensversicherung (auBer Krankenversicherung) R0520 3
Versicherungstechnische Riickstellungen als Ganzes berechnet R0530 —
Bester Schatzwert R0540 3
Risikomarge R0550 0
Versicherungstechnische Rickstellungen — Krankenversicherung (nach Art der Nichtlebensversicherung) R0560 8.074
Versicherungstechnische Riickstellungen als Ganzes berechnet R0570 —
Bester Schatzwert R0580 7.441
Risikomarge R0590 632
Versicherungstechnische Rickstellungen — Lebensversicherung (auler fonds- und indexgebundenen Versi- R0600 4.981
cherungen) )
Versicherungstechnische Rickstellungen — Krankenversicherung (nach Art der Lebensversicherung) R0610 4.981
Versicherungstechnische Riickstellungen als Ganzes berechnet R0620 —
Bester Schatzwert R0630 4.724
Risikomarge R0640 256
Versicherungstechnische Rickstellungen — Lebensversicherung (auf3er Krankenversicherungen und fonds- R0650 .
und indexgebundenen Versicherungen)
Versicherungstechnische Riickstellungen als Ganzes berechnet R0660 —
Bester Schatzwert R0670 —
Risikomarge R0680 —
Versicherungstechnische Riickstellungen — fonds- und indexgebundene Versicherungen R0690 —
Versicherungstechnische Ruckstellungen als Ganzes berechnet R0700 —
Bester Schatzwert R0710 —
Risikomarge R0720 —
Sonstige versicherungstechnische Rickstellungen R0730 n. a.
Eventualverbindlichkeiten R0740 —
Andere Ruickstellungen als versicherungstechnische Riickstellungen R0750 1.331
Rentenzahlungsverpflichtungen RO760 4.146
Depotverbindlichkeiten R0O770 —
Latente Steuerschulden R0780 740
Derivate R0790 —
Verbindlichkeiten gegeniiber Kreditinstituten R0800 —
Finanzielle Verbindlichkeiten auer Verbindlichkeiten gegenlber Kreditinstituten R0810 —
Verbindlichkeiten gegentiber Versicherungen und Vermittlern R0820 10
Verbindlichkeiten gegentiber Riickversicherern R0830 31
Verbindlichkeiten (Handel, nicht Versicherung) R0840 834
Nachrangige Verbindlichkeiten R0850 —
Nicht in den Basiseigenmitteln aufgefiihrte nachrangige Verbindlichkeiten R0860 —
In den Basiseigenmitteln aufgefiihrte nachrangige Verbindlichkeiten R0870 —
Sonstige nicht an anderer Stelle ausgewiesene Verbindlichkeiten R0880 —
Verbindlichkeiten insgesamt R0900 20.150
Uberschuss der Vermégenswerte (iber die Verbindlichkeiten R1000 193.519
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Geschaftsbereich fur: Nichtlebensversicherungs- und Ruckversicherungsverpflichtungen (Direktversicherungsgeschaft und in Riickdeckung
Ubernommenes proportionales Geschaft)

See-, Luft-

Feuer- und

Pramien, Forderungen und Aufwendungen nach Ge- Krankheits- | Einkommens- . _ | Kraftfahrzeug- Sonstige g _| Allgemeine Kredit- und
schéaftsbereichen kostenversi- | ersatzversi- Arbe_ltsunfall haftpflichtver- | Kraftfahrtver- fahrt- und ande_re Sach Haftpflichtver- | Kautionsversi-
versicherung . . Transportver- | versicherun- .
cherung cherung sicherung sicherung ) sicherung cherung
sicherung gen
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090
Gebuchte Pramien n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a.
Brutto — Direktversicherungsgeschaft R0110 — 9.419 — — — — — — —
Brutto — in Rickdeckung Gbernommenes proportio-
N R0120 — — — — — — — — —
nales Geschaft
Brut_to —in RUckde(;_kung Ubernommenes nichtpro- R0130 n a. o aL na o El n a. S a na o E na
portionales Geschaft
Anteil der Rickversicherer R0140 — 185 — — — — — — —
Netto R0200 — 9.234 — — — — — — —
Verdiente Pramien n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a.
Brutto — Direktversicherungsgeschaft R0210 — 9.492 — — — — — — —
Brutto — in Riickdeckung ibernommenes proportio- R0220 _ . _ . _ . _ . _
nales Geschaft
Brut_to —n Ruckdef:kung Ubernommenes nichtpro- R0230 n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a.
portionales Geschaft
Anteil der Rickversicherer R0240 — 185 — — — — — — —
Netto R0300 — 9.307 — — — — — — —
Aufwendungen flr Versicherungsfalle n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a.
Brutto — Direktversicherungsgeschaft R0310 — -71 — — — — — — —
Brutto — in Riickdeckung Gbernommenes proportio-
- R0320 — — — — — — — — —
nales Geschaft
Brutto — in Rickdeckung Ubernommenes nichtpro-
portionales Geschaft R0330 n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a.
Anteil der Riickversicherer R0340 — -514 — — — — — — —
Netto R0400 — 443 — — — — — — —
Angefallene Aufwendungen R0550 — 3.870 — — — — — — —
Saldo - Sonstige versicherungstechnische Aufwendun-
. R1210 n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a.
gen/Einnahmen
Gesamtaufwendungen R1300 n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a.
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S.05.01.02 — Werte in Tsd. €

Geschaéftsbereich fir: Nichtlebensversiche-
rungs- und Ruckversicherungsverpflichtungen
(Direktversicherungsgeschaft und in Ruckde-

ckung Ubernommenes proportionales Ge-

VRK Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
im Raum der Kirchen

Geschéftsbereich fur: in Rickdeckung ubernommenes nicht-
proportionales Geschaft

Pramien, Forderungen und Aufwendungen nach Geschéftsbereichen schaft) Gesamt
Verschieden
'?liﬁgit;?ecrhuunté- Beistand ?i\r/?anz?el?e ° Krankheit Unfall E:;Tl;::;igﬁ Sach
erluste
C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0200
Gebuchte Pramien n. a. n. a. n. a. n.a n. a.
Brutto — Direktversicherungsgeschaft R0110 — 1 — n.a 9.420
Brutto — in Riickdeckung lGibernommenes proportionales Geschaft R0120 — — — n.a —
Séﬁ:g — in Rickdeckung libernommenes nichtproportionales Ge- R0130 na n a. n a. . _ . _ .
Anteil der Ruckversicherer R0140 — — — — — — — 185
Netto R0200 — 1 — — — — — 9.235
Verdiente Pramien n. a. n. a. n. a. .a. .a. n. a. .a. n. a.
Brutto — Direktversicherungsgeschaft R0210 — 1 — .a. .a. n. a. .a. 9.493
Brutto — in Ruckdeckung Ubernommenes proportionales Geschaft R0220 — — — .a. .a. n. a. .a. —
S;l;;tfc: —in Riickdeckung ibernommenes nichtproportionales Ge- R0230 na n a. n a. . . . . .
Anteil der Ruckversicherer R0240 — — — — — — — 185
Netto R0300 — 1 — — — — — 9.308
Aufwendungen flr Versicherungsfalle n. a. n. a. n. a. . a. . a. n. n. a.
Brutto — Direktversicherungsgeschaft R0310 — — — .a. .a. n. -71
Brutto — in Riickdeckung Gibernommenes proportionales Geschaft R0320 — — — .a. .a. n. —
Sélﬁ:f? — in Rickdeckung Ubernommenes nichtproportionales Ge- R0330 n a o el na . . - . .
Anteil der Riickversicherer R0340 — — — — — — — -514
Netto R0400 — — — — — — — 443
Angefallene Aufwendungen R0550 — 5 — — — — — 3.874
Saldo - Sonstige versicherungstechnische Aufwendungen/Einnahmen R1210 n. a. n. a. n. n. n. 0
Gesamtaufwendungen R1300 n. a. .a. n. n. n. 3.874
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S.05.01.02 — Werte in Tsd. €

VRK Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
im Raum der Kirchen

Geschaftsbereich fir: Lebensversicherungsverpflichtungen

Geschaftsbereich fiir: Lebens-
ruckversicherungsverpflich-

tungen
Renten aus
Nichtlebens-
versiche-
Renten aus =
Nichtlebens- | "ungsvertra-
; genund im
versiche-
. . - Zusammen- G t
Pramien, Forderungen und Aufwendungen nach Ge- Versicherung | Index- und . rungsvertra- . esam
. : . o Sonstige Le- . hang mit an- . .
schaftsbereichen Krankenversi- mit Uber- fondsgebun- . genund im .| Krankenruck- | Lebensrlck-
- ) bensversiche- deren Versi- . :
cherung schussbeteili- | dene Versi- Zusammen- versicherung | versicherung
rung . cherungsver-
gung cherung hang mit -
.| pflichtungen
Krankenversi- .
(mit Aus-
cherungsver- nahme von
pflichtungen Krankenversi-
cherungsver-
pflichtungen)
C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0300
Gebuchte Pramien n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a.
Brutto R1410 — — — — — — — — —
Anteil der Ruckversicherer R1420 — — — — — — — — —
Netto R1500 — — — — — — — — —
Verdiente Pramien n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a.
Brutto R1510 — — — — — — — — —
Anteil der Ruckversicherer R1520 — — — — — — — — —
Netto R1600 — — — — — — — — —
Aufwendungen flr Versicherungsfalle n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a.
Brutto R1610 — — — — 760 — — — 760
Anteil der Ruckversicherer R1620 — — — — 139 — — — 139
Netto R1700 — — — — 622 — — — 622
Angefallene Aufwendungen R1900 — — — — 421 — — — 421
Saldo_- Sonstige versicherungstechnische Aufwendun- R2510 na na n a. n a. na e na oE _
gen/Einnahmen
Gesamtaufwendungen R2600 n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. 421
Gesamtbetrag Riickkaufe R2700 — — — — — — — — —
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VRK Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
im Raum der Kirchen

S$.12.01.02 - Versicherungstechnische Riickstellungen in der Lebensversicherung und in der nach Art der Lebensversicherung betriebenen Krankenversicherung - Werte in

Tsd. €
Index- und fondsgebundene Versicherung Sonstige Lebensversicherung Renten aus
Nichtlebens-
versiche-
rungsvertra-
ger? und im Gesamt (Le-
Zusammen- bensversiche-
Versicherung hang mit an- In Riickde- rung auler
hm't Ué)er—_l_ Vertrage ohne | Vertrage mit Vertrdge ohne | Vertrdge mit | deren Versi- ckung uber- KLankenverSP
schussbeteili- Optionen und | Optionen oder Optionen und | Optionen oder | cherungsver- nommenes cherung, ein-
gung Garantien Garantien Garantien Garantien pflichtungen Geschaft schl. fondsge-
(mit Aus- bundenes Ge-
nahme von schaft)
Krankenversi-
cherungsver-
pflichtungen)
C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0150
Versicherungstechnische Riickstellungen als Ganzes be- R0010 o n. a. 16 16 n. a. . . .
rechnet
Gesamthohe der einforderbaren Betrage aus Ruckversi-
cherungsvertréagen/gegeniber Zweckgesellschaften und Fi-
nanzriickversicherungen nach der Anpassung fiir erwartete R0020 — n. a. n. a. n. a. n. a. — — —
Verluste aufgrund von Gegenparteiausfallen bei versiche-
rungstechnischen Riickstellungen als Ganzes berechnet
Versicherungstechnische Ruckstellungen berechnet als
. - n.a. n. n.a. n.a. n. n. a. n. a. n. a. n. a. n.a
Summe aus bestem Schatzwert und Risikomarge
Bester Schatzwert n. a. n. n. a. n. a. n. n. a. n. a. n. a. n. a. n.a
Bester Schatzwert (brutto) R0030 — n. — — n. — — — — —
Gesamthohe der einforderbaren Betrage aus Riick-
versicherungsvertragen/gegeniber Zweckgesell-
schaften und Finanzriickversicherungen nach der R0080 — n. — — n. — — — — —
Anpassung fir erwartete Verluste aufgrund von Ge-
genparteiausfallen
Bester Schatzwert abziglich der einforderbaren Be-
trédge aus Riickversicherungsvertragen/gegeniber R0090 . n . . n . . . . .
Zweckgesellschaften und Finanzrickversicherun- ’ ’
gen — gesamt
Risikomarge R0100 — n. a. n. a. n. a. n. a. — — —
Versicherungstechnische Riickstellungen — gesamt R0200 — n.a. n.a. n.a. n. a. — — —
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VRK Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
im Raum der Kirchen

S$.12.01.02 — Versicherungstechnische Riickstellungen in der Lebensversicherung und in der nach Art der Lebensversicherung betriebenen Krankenversicherung - Werte in

Tsd. €

Krankenversicherung (Direktversicherungsgeschaft)

Renten aus
Nichtlebensver-

sicherungsver- Krgnrljenruck-l Gesamt (Kranken-
5 5 ; tragen und im versicherung (in versicherung nach
Vertrage ohne Vertrage mit z h Riickdeckung Artder Leb .
Optionen und Optionen oder | £4S8MMENNANG | oy ommenes rt der Lebensversi-
Garantien Garantien m‘|t Krankenver- Geschaft) cherung)
sicherungsver-
pflichtungen
C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210
Versicherungstechnische Riickstellungen als Ganzes berechnet R0010 n. a. n.a. — — —
Gesamthohe der einforderbaren Betrage aus Rickversicherungsvertradgen/gegeniiber Zweckgesellschaften
und Finanzriickversicherungen nach der Anpassung fiir erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfal- R0020 n. a. n.a. — — —
len bei versicherungstechnischen Riickstellungen als Ganzes berechnet
Versicherungstechnische Riickstellungen berechnet als Summe aus bestem Schatzwert und Risikomarge n. n. a. n.a. n. a. n. a. n. a.
Bester Schatzwert n. n.a. n.a. n.a. n.a. n. a.
Bester Schatzwert (brutto) R0030 n. — — 4.724 — 4.724
Gesamthohe der einforderbaren Betréage aus Riickversicherungsvertragen/gegeniiber Zweckgesell-
schaften und Finanzriickversicherungen nach der Anpassung fiir erwartete Verluste aufgrund von Ge- R0080 n. — — 1.199 — 1.199
genparteiausfallen
Bester Schatzwert abzugllc_h der g_lnforde_rbaren Betrage aus Rickversicherungsvertragen/gegeniber R0090 n. . o 3595 o 3,505
Zweckgesellschaften und Finanzrickversicherungen — gesamt
Risikomarge R0100 n.a. n.a. 256 — 256
Versicherungstechnische Riickstellungen — gesamt R0200 n. a. n. a. 4.981 — 4.981
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S$.17.01.02 — Versicherungstechnische Riickstellungen — Nichtlebensversicherung — Werte in Tsd. €
Direktversicherungsgeschaft und in Rickdeckung ibernommenes proportionales Geschaft

VRK Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
im Raum der Kirchen

Krankheitskos- | Einkommens- Arbeitsunfall- Kraftfahrzeug- | Sonstige Kraft- | See-, Luftfahrt- | Feuer- und an- |  Allgemeine Kredit- und
tenversiche- | ersatzversiche- versicherun haftpflichtversi- | fahrtversiche- | und Transport- | dere Sachver- | Haftpflichtver- | Kautionsversi-
rung rung 9 cherung rung versicherung sicherungen sicherung cherung
C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100
Versicherungstechnische Rickstellungen als Ganzes be-
R0010 — — — — — — — — —
rechnet
Gesamthohe der einforderbaren Betrage aus Rickversi-
cherungsvertragen/gegeniber Zweckgesellschaften und Fi-
nanzriickversicherungen nach der Anpassung fiir erwartete R0050 — = — = — = — = —
Verluste aufgrund von Gegenparteiausfallen bei versiche-
rungstechnischen Riickstellungen als Ganzes berechnet
Versicherungstechnische Riickstellungen berechnet als na N na L na s na N n a
Summe aus bestem Schatzwert und Risikomarge T T T T T T T T T
Bester Schatzwert n.a. n. n. n. n. n.
Pramienriickstellungen n. a. n. n. n. n. n.
Brutto R0060 — 1.236 — — — — — — —
Gesamthohe der einforderbaren Betrage aus
Ruckversicherungen/gegeniiber Zweckgesell-
schaften und Finanzriickversicherungen nach der R0140 — -12 — — — — — — —
Anpassung fiir erwartete Verluste aufgrund von
Gegenparteiausfallen
Sg:ter Schatzwert (netto) fir Pramienrickstellun- R0150 _ 1248 . . _ _ . . .
Schadenriickstellungen n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a.
Brutto R0160 — 6.206 — — — — — — —
Gesamthohe der einforderbaren Betrage aus
Ruckversicherungen/gegeniiber Zweckgesell-
schaften und Finanzriickversicherungen nach der R0240 — 268 — — — — — — —
Anpassung fiir erwartete Verluste aufgrund von
Gegenparteiausfallen
E?:rs]ter Schatzwert (netto) fir Schadenriickstellun- R0250 _ 5.937 . . _ _ . . .
Bester Schatzwert gesamt — brutto R0260 — 7.441 — — — — — — —
Bester Schatzwert gesamt — netto R0270 — 7.185 — — — — — — —
Risikomarge R0280 — 632 — — — — — — —
Versicherungstechnische Riickstellungen — gesamt n.a. n.a. n. a. n. a. n. a. n.a n. a. n. a. n. a.
Versicherungstechnische Riickstellungen — gesamt R0320 — 8.074 — — — — — — —
Einforderbare Betréage aus Riickversicherungen/gegen-
Uber Zweckgesellschaften und Finanzriickversicherun-
- R0330 — 256 — — — — — — —
gen nach der Anpassung fiir erwartete Verluste auf-
grund von Gegenparteiausfallen — gesamt
Versicherungstechnische Riickstellungen abziiglich der
einforderbaren Betrége aus Riickversicherungen/gegen- R0340 o 7.817 o . o o . - o

Uber Zweckgesellschaften und Finanzriickversicherun-
gen — gesamt
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S$.17.01.02 - Versicherungstechnische Riickstellungen — Nichtlebensversicherung in Tsd. €

VRK Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
im Raum der Kirchen

Direktversicherungsgeschaft und in Rickdeckung tibernommenes nichtproportionales Geschaft
. . . . Nichtproportio- Nic_htlebens-
Rechtsschutz- Verschiedene ﬁ;gt&r;%igf__ Nfgltgrggfoa rltll_o- nale See-, | Nichtproportio- | versicherungs-
Versicherun Beistand finanzielle Ver- | = e | riickversiche. | Luftfahrt-und | nale Sachrick- verpflichtungen
9 luste Transportrick- | versicherung gesamt
rung rung ;
versicherung
C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180
Versicherungstechnische Rickstellungen als Ganzes berechnet R0010 — — — — — — — —
Gesamthohe der einforderbaren Betrédge aus Ruckversicherungsvertra-
gen/gegeniiber Zweckgesellschaften und Finanzriickversicherungen nach R0050 . . . . . . o .
der Anpassung fir erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfallen
bei versicherungstechnischen Riickstellungen als Ganzes berechnet
Versicherungstechnische Riickstellungen berechnet als Summe aus bestem
> - n.a n.a n.a n.a. n.a n.a n.a n.a
Schatzwert und Risikomarge
Bester Schatzwert n.a. n. a. n. a. n.a. n.a. n. a. n. a. n. a.
Pramienriickstellungen n.a. n. a. n.a. n.a. n.a. n. a. n.a. n. a.
Brutto R0060 — 3 — — — — — 1.239
Gesamthohe der einforderbaren Betrage aus Riickversicherun-
gen/gegeniiber Zweckgesellschaften und Finanzriickversicherun- R0140 . . . . . . o 12
gen nach der Anpassung flr erwartete Verluste aufgrund von Ge-
genparteiausféllen
Bester Schatzwert (netto) fir Pramienrickstellungen R0150 — 3 — — — — — 1.250
Schadenriickstellungen n.a. n. a. n. a. n.a. n.a. n. a. n. a. n. a.
Brutto R0160 — — — — — — — 6.206
Gesamthohe der einforderbaren Betréage aus Ruckversicherun-
gen/gegeniiber Zweckgesellschaften und Finanzriickversicherun- R0240 . . o . . . - 268
gen nach der Anpassung fiir erwartete Verluste aufgrund von Ge-
genparteiausfallen
Bester Schatzwert (netto) fir Schadenriickstellungen R0250 — — — — — — — 5.937
Bester Schatzwert gesamt — brutto R0260 — 3 — — — — — 7.444
Bester Schatzwert gesamt — netto R0270 — 3 — — — — — 7.188
Risikomarge R0280 — 0 — — — — — 632
Versicherungstechnische Riickstellungen — gesamt n.a. n. a. n.a n.a n.a. n.a n.a n.a
Versicherungstechnische Riickstellungen — gesamt R0320 — 3 — — — — — 8.076
Einforderbare Betrége aus Riickversicherungen/gegeniber Zweckgesell-
schaften und Finanzriickversicherungen nach der Anpassung flr erwar- R0330 — — — — — — — 256
tete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfallen — gesamt
Versicherungstechnische Rickstellungen abziglich der einforderbaren
Betrage aus Rickversicherungen/gegeniiber Zweckgesellschaften und R0340 — 3 — — — — — 7.820
Finanzriickversicherungen — gesamt
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SFCR 2025 VRK Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit

im Raum der Kirchen

S.19.01.21 — Anspriiche aus Nichtlebensversicherungen — Nichtlebensversicherungsgeschift gesamt

Schadenjahr/
Zeichnungs-
jahr

Accident

20020 year [AY]

Bezahlte Bruttoschédden (nicht kumuliert, absoluter Betrag)

. . im laufenden Summe der
Entwicklungsjahr Jahr Jahrg (kumu-
liert)
Werte in Jahr 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10&+
Tsd. € C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0170 C0180

Vor R0100 n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. -2 | R0O100 -2 -2
N-9 R0160 227 554 637 409 16 1 0 0 1 R0160 0 1.844
N-8 R0170 351 781 567 471 8 30 1 22 134 R0170 134 2.365
N-7 R0180 239 555 783 176 19 1 239 4 R0180 4 2.015
N-6 R0190 252 549 582 258 13 3 — R0190 — 1.657
N-5 R0200 219 544 633 278 11 — R0200 — 1.685
N-4 R0210 261 459 550 141 96 R0210 96 1.507
N-3 R0220 275 1.037 629 560 R0220 560 2.502
N-2 R0230 332 718 604 R0230 604 1.654
N-1 R0240 246 565 R0240 565 810
N R0250 237 R0250 237 237
Gesamt | R0260 2.199 16.274




SFCR 2025

Bester Schatzwert (brutto) fiir nicht abgezinste Schadenriickstellungen (absoluter Betrag)

VRK Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
im Raum der Kirchen

Entwicklungsjahr Jahresende
(abgezinste Da-
Werte in Jahr 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10&+ ten)
Tsd. € C0200 C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0290 C0300 C0360
Vor R0100 n. a. n. a. n. a. n.a. n.a. n. a. n. a. n. a. n.a. n. a. 231| R0100 157
N-9 R0160 3.616 2.339 892 6 11 -7 -27 -16 -24 -43 R0160 -45
N-8 R0170 3.166 2.276 811 286 173 133 125 225 14 R0170 2
N-7 R0180 3.157 2.222 1.025 417 276 262 68 47 R0180 32
N-6 R0190 2.853 1.789 587 78 24 50 29 R0190 16
N-5 R0200 2.747 1.666 435 105 72 64 R0200 48
N-4 R0210 2.294 1.625 435 111 77 R0210 59
N-3 R0220 3.435 2.708 1.375 226 R0220 198
N-2 R0230 3.261 2.484 1.275 R0230 1.210
N-1 R0240 2424 1.833 R0240 1.757
N R0250 2.896 R0250 2.771
Gesamt | R0260 6.206
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S.23.01.01 Eigenmittel — Werte in Tsd. €

VRK Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit

im Raum der Kirchen

Tier 1 — Tier 1 — ) )
Gesamt nicht gebunden gebunden Tier 2 Tier 3
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050
Basiseigenmittel vor Abzug von Beteiligungen an anderen Finanzbranchen im Sinne na e na
von Artikel 68 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 T T T
Grundkapital (ohne Abzug eigener Anteile) R0010 — — n. a.
Auf Grundkapital entfallendes Emissionsagio R0030 — — n. a.
Griindungsstock, Mitgliederbeitrage oder entsprechender Basiseigenmittelbestand-
teil bei Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit und diesen ahnlichen Unterneh- R0040 — — n. a.
men
Nachrangige Mitgliederkonten von Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit R0050 — n. a. —
Uberschussfonds R0070 — — n. a.
Vorzugsaktien R0090 — n. a. —
Auf Vorzugsaktien entfallendes Emissionsagio R0110 — n. a. —
Ausgleichsriicklage R0130 193.519 193.519 n. a.
Nachrangige Verbindlichkeiten R0140 — n. a. —
Betrag in Hohe des Nettowerts der latenten Steueranspriiche R0160 — n. a. —
Sonstige, oben nicht aufgefiihrte Kapitalbestandteile, die von der Aufsichtsbehdrde
o . ) R0180 — — —
als Basiseigenmittel genehmigt wurden
Im Jahresabschluss ausgewiesene Eigenmittel, die nicht in die Ausgleichsriicklage ein- na o @ na
gehen und die die Kriterien fiir die Einstufung als Solvabilitat-11-Eigenmittel nicht erfiillen n t -
Im Jahresabschluss ausgewiesene Eigenmittel, die nicht in die Ausgleichsriicklage
eingehen und die die Kriterien fiir die Einstufung als Solvabilitat-1I-Eigenmittel nicht R0220 — n. a. n. a.
erflllen
Abzuge n. a. n. a. n. a.
Abzug fiir Beteiligungen an Finanz- und Kreditinstituten R0230 — — —
Gesamtbetrag der Basiseigenmittel nach Abziigen R0290 193.519 193.519 —
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S.23.01.01 Eigenmittel - Werte in Tsd. €

VRK Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
im Raum der Kirchen

Tier 1 — Tier 1 — ) )
Gesamt nicht gebunden gebunden Tier 2 Tier 3
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050
Erganzende Eigenmittel n. a. n. a. n. a.
Nicht eingezahltes und nicht eingefordertes Grundkapital, das auf Verlangen einge-
R0300 — n. a. —
fordert werden kann
Grundungsstock, Mitgliederbeitrage oder entsprechender Basiseigenmittelbestand-
teil bei Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit und diesen ahnlichen Unterneh- R0310 _ i@ .
men, die nicht eingezahlt und nicht eingefordert wurden, aber auf Verlangen einge- T
fordert werden kénnen
Nicht eingezahlte und nicht eingeforderte Vorzugsaktien, die auf Verlangen eingefor-
. R0320 — n. a. =
dert werden kénnen
Eine rechtsverbindliche Verpflichtung, auf Verlangen nachrangige Verbindlichkeiten
) ) R0330 — n. a. —
zu zeichnen und zu begleichen
Kreditbriefe und Garantien gemaf Artikel 96 Absatz 2 der Richtlinie 2009/138/EG R0340 — n. a. —
Andere Kreditbriefe und Garantien als solche nach Artikel 96 Absatz 2 der Richtlinie R0350 _ n a .
2009/138/EG T
Aufforderungen an die Mitglieder zur Nachzahlung gemaf Artikel 96 Absatz 3 Unter- R0360 . na .
absatz 1 der Richtlinie 2009/138/EG t
Aufforderungen an die Mitglieder zur Nachzahlung — andere als solche gemaf Arti-
kel 96 Absatz 3 Unterabsatz 1 der Richtlinie 2009/138/EG R0370 6.934 n.a. 6.934
Sonstige erganzende Eigenmittel R0390 — n. a. —
Erganzende Eigenmittel gesamt R0400 6.934 n. a. 6.934
Zur Verfigung stehende und anrechnungsfahige Eigenmittel n. a. n. a. n. a.
Gesamtbetrag der zur Erflllung der SCR zur Verfligung stehenden Eigenmittel R0500 200.453 193.519 6.934
Gesamtbetrag der zur Erflillung der MCR zur Verfligung stehenden Eigenmittel R0510 193.519 193.519 —
Gesamtbetrag der zur Erflillung der SCR anrechnungsfahigen Eigenmittel R0540 200.453 193.519 6.934
Gesamtbetrag der zur Erflillung der MCR anrechnungsfahigen Eigenmittel R0550 193.519 193.519 —
SCR R0580 118.343 n. a. n. a.
MCR R0600 29.586 n. a. n. a.
Verhaltnis von anrechnungsfahigen Eigenmitteln zur SCR R0620 1,69 n. a. n. a.
Verhaltnis von anrechnungsfahigen Eigenmitteln zur MCR R0640 6,54 n. a. n. a.
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C0060
Ausgleichsriicklage n. a.
Uberschuss der Vermégenswerte (iber die Verbindlichkeiten R0700 193.519
Eigene Anteile (direkt und indirekt gehalten) R0710 —
Vorhersehbare Dividenden, Ausschuttungen und Entgelte R0720 —
Sonstige Basiseigenmittelbestandteile R0730 —
Anpassung fur gebundene Eigenmittelbestandteile in Matching-Adjustment-Portfo- R0740 .
lios und Sonderverbanden
Ausgleichsricklage R0760 193.519
Erwartete Gewinne n. a.
Bei kiinftigen Pramien einkalkulierter erwarteter Gewinn (EPIFP) — Lebensversiche- RO770 _
rung
Eﬁ(iall'(uuggtigen Pramien einkalkulierter erwarteter Gewinn (EPIFP) — Nichtlebensversi- R0780 902
EPIFP gesamt R0790 902

VRK Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
im Raum der Kirchen
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S.25.01.21 — Werte in Tsd. €

VRK Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
im Raum der Kirchen

Brutto-
Solvenzkapital- Vereinfachungen USP
Solvenzkapitalanforderung — fur Unternehmen, die die Standardformel verwenden anforderung
C0110 C0120 C0090

Marktrisiko R0010 118.927 —
Gegenparteiausfallrisiko R0020 468 n.a.
Lebensversicherungstechnisches Risiko R0O030 — —
Krankenversicherungstechnisches Risiko R0040 5.216 —
Nichtlebensversicherungstechnisches Risiko R0050 0 =
Diversifikation R0060 -4.153 n.a.
Risiko immaterieller Vermdgenswerte R0070 —_ n. a.
Basissolvenzkapitalanforderung R0100 120.458 n. a.
Berechnung der Solvenzkapitalanforderung C0100
Operationelles Risiko R0130 285
Verlustausgleichsfahigkeit der versicherungstechnischen Riickstellungen R0140 —
Verlustausgleichsfahigkeit der latenten Steuern R0150 -2.400
Kapitalanforderung fiir Geschafte nach Artikel 4 der Richtlinie 2003/41/EG R0160 —
Solvenzkapitalanforderung ohne Kapitalaufschlag R0200 118.343
Kapitalaufschlag bereits festgesetzt R0210 —

davon bereits festgesetzte Kapitalaufschlage — Artikel 37 Absatz 1 Typ A R0211 —

davon bereits festgesetzte Kapitalaufschlage — Artikel 37 Absatz 1 Typ B R0212 —

davon bereits festgesetzte Kapitalaufschlage — Artikel 37 Absatz 1 Typ C R0213 —

davon bereits festgesetzte Kapitalaufschlage — Artikel 37 Absatz 1 Typ D R0214 —
Solvenzkapitalanforderung R0220 118.343
Weitere Angaben zur SCR n. a.

Kapitalanforderung flir das durationsbasierte Untermodul Aktienrisiko R0400 —

Gesamtbetrag der fiktiven Solvenzkapitalanforderung fiir den Gbrigen Teil R0410 —

Gesamtbetrag der fiktiven Solvenzkapitalanforderungen fir Sonderverbande R0420 —

Gesamtbetrag der fiktiven Solvenzkapitalanforderungen fir Matching-Adjustment-Portfolios R0430 —

Diversifikationseffekte aufgrund der Aggregation der fiktiven Solvenzkapitalanforderung fiir Sonderverbande nach Artikel 304 R0440 —
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Ermittlung Steuersatz

VRK Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit

Ja/Nein

C0109

Approach based on average tax

Ansatz auf Basis des durchschnittlichen Steuersatzes R0590 rate (s2¢_AP:x55)

LAC DT
Berechnung der Verlustaufnahmefahigkeit der latenten Steuern C0130
LAC DT R0640 -2.400
LAC DT begriindet durch Umkehrung der passiven latenten Steuern R0650 -740
LAC DT gerechtfertigt durch Bezugnahme auf den wahrscheinlichen zukiinftigen zu versteuernden wirtschaftlichen Gewinn R0660 -1.660
LAC DT gerechtfertigt durch Riicktrag, laufendes Jahr R0670 —
LAC DT gerechtfertigt durch Riicktrag, zukiinftige Jahre R0680 —
Maximaler LAC DT R0690 -2.400

im Raum der Kirchen
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S.28.01.01 — Werte in Tsd. €

Mindestkapitalanforderung — nur Lebensversicherungs- oder nur Nichtlebensversicherungs- oder Riickversicherungstatigkeit

Bestandteil der linearen Formel fiir Nichtlebensversicherungs- und Rickversicherungsverpflichtungen

C0010

MCRnL-Ergebnis

R0010 1.727

Bester Schatzwert
(nach Abzug der
Rickversiche-
rung/Zweckgesell-

Gebuchte Pramien
(nach Abzug der

seha und versche: | Ricoerscrening
r_l_mgstechnlsche Monaten
Ruckstellungen als
Ganzes berechnet
C0020 C0030

Krankheitskostenversicherung und proportionale Riickversicherung R0020 — =
Einkommensersatzversicherung und proportionale Rickversicherung R0030 7.185 9.234
Arbeitsunfallversicherung und proportionale Riickversicherung R0040 — —
Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung und proportionale Riickversicherung R0050 — =
Sonstige Kraftfahrtversicherung und proportionale Riickversicherung R0O060 — —
See-, Luftfahrt- und Transportversicherung und proportionale Rickversicherung R0070 — —
Feuer- und andere Sachversicherungen und proportionale Riickversicherung R0080 — —
Allgemeine Haftpflichtversicherung und proportionale Rickversicherung R0090 — =
Kredit- und Kautionsversicherung und proportionale Rickversicherung R0100 — —
Rechtsschutzversicherung und proportionale Riickversicherung R0110 — —
Beistand und proportionale Ruickversicherung R0120 3 1
Versicherung gegen verschiedene finanzielle Verluste und proportionale Riickversi- R0130 _ .
cherung
Nichtproportionale Krankenriickversicherung R0140 — —
Nichtproportionale Unfallriickversicherung R0150 — =
Nichtproportionale See-, Luftfahrt- und Transportriickversicherung R0160 — —
Nichtproportionale Sachriickversicherung R0170 — —

VRK Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
im Raum der Kirchen

113



SFCR 2025

Bestandteil der linearen Formel fiir Lebensversicherungs- und Riickversicherungsverpflichtungen

C0040
MCRL-Ergebnis R0200 74
Bester Schatzwert
(naf:h AbZL.Jg der Gesamtes Risikoka-
Ruckversiche- pital (nach Abzug
rung/Zweckgesell- |40 "piikversiche-
schaft) und versiche-
; rung/ Zweckgesell-
rungstechnische schaft)
Ruckstellungen als
Ganzes berechnet
C0050 C0060
Verpflichtungen mit Uberschussbeteiligung — garantierte Leistungen R0210 — n.a.
Verpflichtungen mit Uberschussbeteiligung — kiinftige Uberschussbeteiligungen R0220 — n.a.
Verpflichtungen aus index- und fondsgebundenen Versicherungen R0230 — n. a.
Sonstige Verpflichtungen aus Lebens(riick)- und Kranken(riick)versicherungen R0240 3.525 n.a.
Gesamtes Risikokapital furr alle Lebens(rick)versicherungsverpflichtungen R0250 n.a. —
Berechnung der Gesamt-MCR
C0070
Lineare MCR R0300 1.801
SCR R0310 118.343
MCR-Obergrenze R0320 53.255
MCR-Untergrenze R0330 29.586
Kombinierte MCR R0340 29.586
Absolute Untergrenze der MCR R0350 4.000
C0070
Mindestkapitalanforderung R0400 29.586

VRK Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
im Raum der Kirchen

114



	A Geschäftstätigkeit und Geschäftsergebnis
	A.1 Geschäftstätigkeit
	A.2 Versicherungstechnisches Ergebnis
	A.3 Anlageergebnis
	A.4 Entwicklung sonstiger Tätigkeiten
	A.5 Sonstige Angaben

	B Governance-System
	B.1 Allgemeine Angaben zum Governance-System
	B.2 Anforderungen an die fachliche Qualifikation und persönliche Zuverlässigkeit
	B.3 Risikomanagementsystem einschließlich der unternehmenseigenen Risiko- und Solvabilitätsbeurteilung
	B.4 Internes Kontrollsystem
	B.5 Funktion der internen Revision
	B.6 Versicherungsmathematische Funktion
	B.7 Outsourcing
	B.8 Sonstige Angaben

	C Risikoprofil
	C.1 Versicherungstechnisches Risiko
	C.2 Marktrisiko
	C.3 Kreditrisiko
	C.4 Liquiditätsrisiko
	C.5 Operationelles Risiko
	C.6 Andere wesentliche Risiken
	C.7 Sonstige Angaben

	D Bewertung für Solvabilitätszwecke
	D.1 Vermögenswerte
	D.2 Versicherungstechnische Rückstellungen
	D.3 Sonstige Verbindlichkeiten
	D.4 Alternative Bewertungsmethoden
	D.5 Sonstige Angaben

	E Kapitalmanagement
	E.1 Eigenmittel
	E.2 Solvabilitätskapitalanforderung und Mindestkapitalanforderung
	E.3 Verwendung des durationsbasierten Untermoduls Aktienrisiko bei der Berechnung der Solvabilitätskapitalanforderung
	E.4 Unterschiede zwischen der Standardformel und etwa verwendeten Internen Modellen
	E.5 Nichteinhaltung der Mindestkapitalanforderung und Nichteinhaltung der Solvabilitätskapitalanforderung
	E.6 Sonstige Angaben


